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Vorwort
Das vorliegende Buch tritt nach längerer Pause an die Stelle 

des in dieser Sammlung durch 5 Jahrzehnte erschienenen Hand
kommentars, dessen letzte (17.) Auflage ich selbst 1926 gegenüber 
der vorangegangenen Auflage von 1920 völlig umgearbeitet 
hatte. Jetzt handelt es sich aber nicht mehr um eine Neuauflage, 
sondern um ein vollständig neues Buch. Der in den letzten 
zwanzig Jahren erwachsene und einschneidend fortentwickelte 
Stoff, den ich unabhängig von früheren Darbietungen gesammelt 
habe, litt eine bloße Neuauflage nicht mehr.

Die Handaitsgabe will durch möglichst vollständige Mitteilung 
der Nechtsprechllng und Gesetzgebung zum Handelsgesetzbuch in 
knappster Form unmittelbar der Praxis in Rechtspflege und 
Wirtschaft dienen. Zugleich will sie aber auch dem Studierenden 
den Weg zum Studium der wertvollen Leitentscheidungen 
unserer Hohen Gerichte, namentlich des Reichsgerichts, weisen. 
Die nötige systematische Einführung habe ich in meinem Handels
recht mit Wertpapier- und Seerecht, Berlin 1938, gegeben, das 
schon seit 1936 auch in den von Reichsminister Lammers und 
Staatssekretär Pfundtner heratisgegebenen großen Sammel
werken „Berwaltungsakademie" und „Grundlagen, Aufbau und 
Wirtschaftsordnung deS nationalsozialistischen Staates" erschienen 
ist. Das Aktienrecht ist in der vorliegenden Handausgabe nicht 
mitbchandelt, da es jetzt durch ein besonderes Gesetz neu ge
ordnet ist, das in dieser Sammlllng durch Frh. v. Godin rrnd 
H. Wilhelmi eingehend erläutert wird (Berlin 1937).

Bei der Sammlung und Lichtung des riesigen, hier aufs 
stärkste zusammengedrängten Stoffs haben mich im Laufe der 
Jahre zahlreiche jüngere Frelrnde unterstützt, denen ich auch 
hier den besten Dank aussprechen möchte. Hervorheben möchte 
ich dabei besonders meine früheren Assistenten: den leider allzu
früh verstorbenen Landgerichtsrat Dr. K.-A. Crisolli, ferner
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Reichswirtschaftsgerichtsrat Dr. V. Friese, Ober-Regierungsrat 
im Reichsjustizministerium Ernst Geßler, Rechtsanwalt Dr. R. 
Mauve, Regierungsrat und Stellvertreter des Wiener Treu
händers der Arbeit Dr. Anton Riedler, Referendar Otto Richter, 
vor allem aber Rechtsanwalt Hans-Wilhelm Kötter, der wegen 
seiner hingebenden Mitarbeit und engen Verbundenheit mit 
dem Werk als Mitverfasser genannt ist.

Für jede Berichtigung und Ergänzung werden wir herzlich 
dankbar sein. Möge das Buch an seinem Teil dem Neubau 
unseres Rechts in Rechtsprechung und Gesetzgebung zu dienen 
vermögen.

Berlin, den 1. Oktober 1939.
Ernst Heymann
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Handelsgesetzbuch
Dom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 219) 

in der am 1. Oktober 1939 geltenden Fassung")

Erstes Buch 

Handelsstand 
Erster Abschnitt 
Kaufleute

Kaufmann kraft Gewerbebetriebs. Grundhandelsgefchäfte
§ lla. Kaufmann' im Sinne dieses Gesetzbuchs^ ist, wer ein 

Handelsgewerbe betreibt^,4-5-6.
Als Handelsgewerbe gilt jeder Gewerbebetrieb',8, der eine 

der nachstehend bezeichneten Arten van Geschäften8 zum Gegen
stände hat:

1. die Anschaffung und Weiterveräuherung von beweg
lichen Sachen (Waren) oder Wertpapieren, ohne Unter
schied, ob die Waren unverändert oder nach einer Be
arbeitung oder Verarbeitung weiter veräutzert werden'";

2. die Übernahme der Bearbeitung oder Verarbeitung von 
Waren für andere, sofern der Betrieb über den Umfang 
des Handwerks hinausgeht";

3. die Übernahme von Versicherungen gegen Prämie";
4. die Bankier- und Eeldwechflergeschäfte";
5. die Übernahme der Beförderung von Gütern oder Rei

senden zur See, die Geschäfte der Frachtführer oder der 
zur Beförderung von Personen zu Lande oder auf 
Binnengewäsiern bestimmten Anstalten sowie die Ge
schäfte der Schleppschiffahrtsunternehmer";

8. die Geschäfte der Kommisiionäre, der Spediteure oder 
der Lagerhalter";

7. die Geschäfte der Handlungsagenten oder der Handels
mäkler";

8. die Verlagsgeschäfte sowie die sonstigen Geschäfte des 
Buch- oder Kunsthandels";

•) Das Handelsgesetzbuch ist mit Ausnahme des sechsten und siebenten Ab
schnitts des ersten Buchs auch im Lande Österreich und im Sudetenland ein
geführt. Uber Einzelheiten vgl. Anh. XII, XIII u.XIV (BB.v.14.10. u.24.12.38 
sRGBl. I 1428, 1999] u. v. 28. 2. 39 sRGBl. I 391]).

Hey m nun, Hmidelegeseybuch. 1
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9. die Geschäfte der Druckereien, sofern ihr Betrieb über 
den Umfang des Handwerks hinausgeht".

la. Zu § 1 Abs. 2 Nr. 7 s. Ari. 6 Nr. 1 der 4. EinfB. betr. Österreich lAnh. 
XIII).

1. Kaufmann kraft des tatsächlichen Gewerbebetriebs, auch ohne Ein
tragung; anders nach §§ 2 und 3 Abs. 2. über sog. Scheinkaufleute sowie über 
Bertrauensschutz Gutgläubiger vgl. Anm. 3 zu § 5 und Anm. I zu § 15.

2. Aber auch im Sinne z. B. des § 196 Nr. 1 BGB. (RGZ. 60, 74), von 
dem die Ansprüche der ..Scheinkaufleute" — vgl. Anm. 1 — nicht erfaßt werden 
(RGZ. 89, 163; IW. 31, 2699). Ebenso für andere Gesetze (5. B. §53 BörsG., 
§§ 1 Abs. 2, 15 Abs. 3, 17, 31 DepGes. v. 4. 2. 37 sRGBl. I 171], § 8 AbzG., 
§ 101 GBG.), auch — grundsätzlich — solche des Gewerbe-, Steuer- und Straf
rechts (vgl. IW. 26, 2374), wenn nicht im Einzelfall etwas anderes erhellt.

3. Kaufmann ist derjenige, in dessen Namen das Gewerbe betrieben 
wird, gleichgültig mit wessen Kapital oder für wessen Rechnung (RGZ. 37, 61; 
RIA. 2, 231; 12, 43). Kein Kaufmann daher: Handlungsgehilfe (IW. 02, 424), 
Prokurist, Vorstand einer MG. (Gruch. 34, 1213; RGSt. 47, 40), Geschäfts
führer einer GmbH., Konkursverwalter (in bezug auf den Betrieb des Gemein
schuldners), Testamentsvollstrecker usw. Wohl hingegen: Pächter oder Nieß
braucher eines Handelsgeschäfts, die es im eigenen Namen betreiben (RIA. 
11, 37; vgl. §22 Abs. 2); Treuhänder, wenn der Betrieb auf ihren Namen nicht 
nur zum Schein oder zu Umgehungszwecken (Konzessionserlangung!) erfolgt 
(RGZ. 3, 120; 37, 61; 99, 158; DIZ. 15, 819). über Scheininhaberschaft bei 
Eheleuten: OLG.17,193; BayrZ. 23,151. Vgl. noch RGZ.84,304 u.IW. 39,293.

4. Kaufmann kann auch ein Minderjähriger oder eine Ehefrau sein. — 
Beim Minderjährigen ist Ermächtigung zum Geschäftsbetrieb durch den Gewalt
haber und Genehmigung des Vormundschaftsgerichts Voraussetzung der Kauf
mannseigenschaft (RGSt. 26, 93; 36, 357; 45, 5), wenn der Minderjährige das 
Unternehmen selbst betreibt (§§ 112, 1643, 1821, 1822 BGB.; vgl. dazu § 1651 
BGB., §52 ZPO.; selten!). Regelmäßig führt der Gewalthaber den Betrieb 
des Minderjährigen in dessen Namen. Zum Beginn und zur Auflösung ist 
vormundschaftsgerichtliche Genehmigung nötig (§§ 1645, 1823 BGB.); bei 
ihrem Fehlen trotzdem Registereintragung und Wirksamkeit der Einzelgeschäfte 
(RIA. 1, 105). Ohne vormundschaftsgerichtliche Genehmigung sind unwirksam: 
entgeltlicher Erwerb oder Veräußerung eines Erwerbsgeschäfts und Ein
gehung einer Erwerbsgesellschaft (nach KGI. 44, 142 auch Beteiligung 
an einer GmbH. — str.) im Namen Minderjähriger (§§ 1643, 1822 Nr. 3 BGB.; 
RGZ. 115, 176), gültig jedoch auch hier die einzelnen Betriebsgeschäfte (OLG. 
30, 150); vgl. auch Anm. 1 zu §§ 105, 161, 335 und RGZ. 125, 380. — Bei 
Ehefrauen ist Z^lstimmung des Ehemannes zum Geschäftsbetrieb keine Voraus
setzung für Eintragung im Handelsregister. Das u.U. bestehende Recht des Mannes, 
den Geschäftsbetrieb zu untersagen (§ 1354 BGB., dazu RGZ. 84, 47), ist ohne 
Wirkung nach außen; anders bei Kündigung des Mannes nach § 1358 BGB., 
wenn sich die Frau zu einer von ihr in Person zu bewirkenden Leistung ver
pflichtet hat, z. B. Mäkler- oder Agententätigkeit, auch bei Eingehung einer 
0. HG. Vgl. DIZ. 25, 195. Ter Geschäftsgewinn (aus der Zeit nach 
Eheschließung — IW. 08, 484) ist bei gesetzlichem Güterstand Borbehaltsgut 
(§ 1367 BGB.), nicht dagegen das Erwerbsgeschäft selbst, das grundsätzlich ein-



gebrachtes Gut ist (RGZ. 87, 102: 127, 115). Daher: Geschäftsveraußerung 
ohne Zustimmung des Mannes unwirksam, ebenso Verfügungen über die Ge
schäftssubstanz überhaupt, wirksam hingegen betriebszugehörige (§§ 343, 344) Ge
schäfte und Rechtsstreitigkeiten bei Einuülligung des Mannes in den selbständigen 
Geschäftsbetrieb als solchen, der es gleichsteht, wenn der Mann den Betrieb wissent
lich duldet. Der Mann kann die Einwilligung widerrufen oder Einspruch gegen 
den Betrieb erheben, mit Wirkung gegenüber Dritten aber nur durch Mitteilung 
an diese oder Eintragung im Güterrechtsregister (darüber §§ 1558s. BGB.; 
Art. 4 EGHGB.). Vgl. zu allem §§ 1405, 1435, 1452, 1462, 1519, 1549 BGB. 
und Anm. 1 zu § 8. Zwangsvollstreckung in das eingebrachte Gut einer 
Handelsfrau erfolgt ohne Duldungstitel gegen den Mann (8 741 ZPO.), außer 
bei rechtzeitiger Eintragung eines Einspruchs oder Einwilligungswiderrufs im 
Güterrechtsregister; sonst nur Widersvruchsklage des Mannes möglich, §8 774, 
771 ZPO.; vgl. IW. 31, 1345. Gewabrsam des Mannes ist kein Hindernis 
der Vollstreckung (OLG. 25, 197; str.). — llber inländischen Geschäftsbetrieb 
ausländischer Ehefrauen vgl. §lla GewO. (Art. 36 EGBGB.).

5. Gesellschafter einer o. HG. sind als solche (IW. 09, 695) Kaufleute 
(ROHG. 3, 434: 14, 209 u. 282), auch in der Liquidation (ROHG. 23, 144); 
ebenso persönlich haftende Gesellschafter einer KG. (RGSt. 34, 379); 
ob auch die Komplementäre bei der KG. a. A. (bejahend IW. 18, 240) 
ist zweifelhaft, über den Kommanditisten Anm. 2 zu 8 161. Kein Kaufmann 
ist der stille Gesellschafter (8 335), ebenso nicht der Aktionär oder der Gesell
schafter einer GmbH., nach h. M. auch dann nicht, wenn er alle Anteilsrechte an 
der juristtschen Person innehat. Vgl. RGZ. 85, 381.

Auch juristische Personen können Kaufleute sein, und zwar außer denen 
des eigentlichen Handelsrechts (AktG., K G. a.A., GmbH., eingetr.Genossenschaften; 
vgl. 86 m. Anm.; sog. ^ormkaufleute) rechtsfähige Vereine kraft staatlicher 
Verleihung (8 22 BGB.), Stiftungen (8 80 BGB.), Kolonialgesellschasten 
u. dgl., aber auch der eingetragene Verein des BGB., obwohl er keinen wirt
schaftlichen Zweck verfolgel: darf, dann, wenn er — z. B. zur Erreichung des 
Bereinszwecks (OLG. 41, 189, auch DZZ. 28, 180) — tatsächlich nach erfolgter 
Eintragung nebenher ein Gewerbe betreibt. Vgl. 8 33. — Juristische Personen 
des öffentlichen Rechts sind bei Betrieb eines Handelsgewerbes (bejaht bei 
öffentlichen Sparkassen — vgl. Anm. 7 —, verneint beim Reichsknappschafts
verein (IW. 29, 1141]) grundsätzlich ebenfalls Kaufleute. Vgl. jedoch über sie, 
insbesondere Reichsbahn, Reichsbank und Reichspost, 8 36 Anm. 1.

Nichtrechtsfähige Vereine (und Gesellschaften des BGB.) werden 
durch Betrieb eines HGewerbes des § 1 unter einheitlicher Firma zu einer 
o. HG., was für die gesetzlichen Gesamt h and gern einschaften des bürgerlichen 
Rechts (Miterben- und Gütergemeinschaften) nur im Fall besonderer Verein
barung zutrifft. Eine Reederei ist, auch wenn sie Geschäfte des 8 1 Nr. 5 
betreibt, als solche nicht Kaufmann, nur ihre einzelnen Mitglieder.

6. Die Kaufmannseigenschaft reicht nicht weiter als der Betrieb, welcher 
sie begründet. Sie ergreift nicht ein gleichzeitig betriebenes Nichthandelsgewerbe 
(vgl. allerdings § 344 Abs. 1), und sie endet bei Betriebseinstellung. Kein Unter
gang der Kaufmannseigenschaft bei Firmenlöschung oder Liquidationsbeginn 
vor Betriebseinstellung: vgl. HRR. 30, 1482 u. DIZ. 26, 68; ebenso nicht 
bei Konkurs, solange der Verwalter das Oleschäft fortbetreibt. Vgl. auch 8 2 
Anm. 7 a. E., ferner 8 32 u. Anni. 3 dazu.

7. Ein Gewerbebetrieb (Betrieb als dauernde Erwerbsquelle) setzt 
1*
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Gewinnabsicht voraus; vgl. D. 11; RGZ. 37, 297; 38, 18. Nicht genügt: 
Anschaffung oder Herstellung zu eigenem Gebrauch oder zu Schenkungszwecken 
(RGZ. 32, 298; 39, 331); Ein- und Verkauf von Lebensmitteln durch Kom
munalverband zwecks Versorgung seiner Einwohner (IW. 17, 374); Betrieb 
eines Konsumvereins, der auf die Mitglieder beschränkt ist, trotz Dividenden- 
verteilung (RIA. 2, 19). Dagegen sind Vereine und Gesellschaften, die plan
mäßig unter Nichtmitgliedern Warenumsatz erstreben, Kaufleute (OLG. 12, 413; 
RIA. 11, 200). — Eine gewisse Dauer muß der Gewinnabsicht innewohnen 
(HRR. 28, 237), was sich aber u. U. aus einem einzelnen Geschäft ergeben 
kann (RGZ. 10,102). Die Absicht braucht nicht tatsächlich voll verwirklicht zu sein, 
insbesondere kann sie bei einzelnen Geschäften fehlen (RGZ. 33,105; OLG. 9,18), 
auch schon in Borbereitungshandlungen zum Ausdruck kommen (RGZ. 10, 102, 
125; RGSt.27,227); unter Umständen (bei Gelegenheit einer Sportveranstaltung 
z. B.) kann sie auch von vornherein auf kürzere Dauer beschränkt sein. Einzelne Ge
schäfte genügen aber nicht beim Fehlen eines einheitlichen, planmäßigen Erwerbs- 
willens (ROHG. 3, 407; 9, 436; 14, 118; RGZ. 38, 18; 66, 51; RGSt. 46, 102; 
47, 298; HRR. 28, 237). — Nicht nötig ist Gewinn als Endzweck anzustreben; 
die Absicht, Gewinn zu machen, reicht auch dann aus, wenn der Gewinn 
gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecken dienen soll (OLG. 9, 241). Daher 
sind Sparkassen (über sie auch unten Anm. 13 Abs. 3 a. E.) Kaufleute, auch wenn 
der von ihnen planmäßig erzielte Uberschuß für gemeinnützige kommunale Zwecke 
bestimmt ist (RIA. 2, 23; KGI. 33 A 109; RGZ. 115, 311 [318]; 116, 227 u. 247; 
LZ. 1928, 56; SeuffA. 83, 226; HRR. 28, 438; OLG. 46, 72, auch RFH. 17, 
179); ebenso Vereine mit religiösem Zweck, die zu dessen Verwirklichung plan
mäßig Gewinn bei Unternehmen wirtschaftlicher Art erstreben (str.; vgl. OLG. 9, 
17; RIA. 4, 203).

In welcher Art das Gewerbe betrieben wird, ist grundsätzlich gleichgültig. 
Nicht nötig ist Betrieb im Hauptberuf. Uber Hausgewerbe vgl. RGZ. 74, 387. 
Kein Gewerbe im Sinne des Handelsrechts betreiben Künstler, Ärzte (außer bei 
selbständigem Betrieb einer nicht überwiegend für die persönliche ärztliche Be
rufsausübung erforderlichen Heilanstalt), Rechtsanwälte und Patentanwälte; 
vgl. § 2 Anm. 1. — Die regelmäßige Vornahme nichtiger Geschäfte (Wucher, 
unerlaubte Differenzgeschäfte, Schmuggel, Hehlerei) ist nach h. M. keine (?) aus
reichende Grundlage für die Annahme eines HGewerbes; dock beeinträch
tigen einzelne solcher Geschäfte nicht die Wirkungen eines sonst auf gültige Ge
schäfte gerichteten Betriebs.

Der Gewerbebetrieb muß nach außen hin erkennbar sein, wenn auch nicht 
für jedermann, so doch zumindest für die Beteiligten (ROHG. 3, 407; 22, 303; 
IW. 94, 14; 99, 282, str.); es genügt z. B. die beabsichtigte planmäßige Dauer
spekulation in Effekten, die nur der vermittelnde Bankier erkennt.

Vgl. ferner § 2 Anm. 1 u. § 7 Anm. 1.
8. Der Inhaber des Gewerbebetriebs ist nach ständiger Rechtsprechung 

Träger eines nach § 823 Abs. 1 BGB. geschützten Rechtes, und zwar eines 
Persönlichkeitsrechtes auf Ausübung seiner Unternehmertätigkeit. Eine zum 
Schadensersatz verpflichtende Verletzung dieses Rechtes liegt nach neuerer Rspr. 
nicht nur dann vor, wenn sich ein Eingriff unmittelbar gegen den Bestand des 
Gewerbebetriebs richtet (Verhinderung der tatsächlichen Betriebsdurchführung; 
Verneinung seiner rechtlichen Zulässigkeit; Maßnahmen, die auf Schließung oder 
unmittelbare Beschränkung, z.B. Abspenstigmachen von Gefolgschaftsmilgliedern, 
gerichtet sind), sondern auch wenn der Unternehmer sonst in seiner gewerblichen 
Tätigkeit beeinträchtigt wird. So RGZ. 158, 377; MuW. 35, 26; 38, 341.
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Soweit solche Beeinträchtigungen zu Wettbewerbszwecken erfolgen, schützt 
dagegen außerdem das UWG. (Ges. gegen den unlauteren Wettbewerb v. 7.6.09 
[91®931.499]). Der Schutz des Unternehmens durch Unterlassungsanspruch nach 
bürgerlichem Recht (vgl. dazu IW. 39, 486 — Auskunftspflicht des Störers!) ist 
nach richtiger Ansicht auch dann gegeben, wenn strafrechtlicher Schutz möglich ist 
(vgl. RGZ. 116, 151; IW. 20, 443; abw. RGZ. 70, 217 u. zahlreiche weitere 
Entscheidungen). — Pfändbar ist das Untemehmen als Ganzes bzw. das 
Recht daran nach h. M. nicht.

9. Sog. Grundhandelsgeschäfte, deren gewerbsmäßiger Betrieb schon 
ohne Registereintragung zum Kaufmann macht (sog. Mußkaufmann). Die 
Aufzählung ist erschöpfend (RIA. 2, 229). Im Gegensatz zum ADHGB. gibt 
es heute (§§ 343ff.) keine sog. absoluten Handelsgeschäfte mehr: Geschäfte eines 
Nichtkaufmanns sind auf seiner Seite niemals HGeschäfte, obwohl vielfach 
(§345) dem HRecht unterworfen.

10. Nr. 1 umschreibt den alten Hauptfall des Handelsgewerbes.
Die Sachen müssen angeschafft, d.h. auf Grund entgeltlichen Geschäfts 

unter Lebenden zu Eigentum (darüber RGZ. 52, 323) erworben werden 
(RGZ. 31,18; 42,13; 56, 431). Nicht genügen Leihe, Nießbrauch, Pacht
oder Berwahrungsbesitz usw., auch nicht (IW. 27, 1700) Anfall kraft Ab
deckereiprivilegs. Erforderlich ist vielmehr: Kauf, Werklieferung, 
Tausch, Annahme an Zahlungs Statt u. dgl. Selbsterzeugung (Ur
produktion) ist keine Anschaffung, auch dann nicht, wenn sie nur in Ausübung 
eines Pachtrechts erfolgt; daher kein HGewerbe nach Nr. 1: Ziegelei
oder Steinbruchbetrieb (RGZ. 6, 9; 50, 157; RGSt. 27, 263), Molkerei
betrieb ohne Verarbeitung angekaufter Milch (LZ. 16, 619; RGSt. 26,37). 
Anschaffung liegt auch nicht in der Übernahme von Aktien durch Zeichner 
oder Gründer (RGZ. 31, 17; 45, 99; IW. 98, 80). — Bewegliche Sachen 
müssen angeschafft werden, wobei aber der Zeitpunkt des Eigentumsübergangs 
maßgeblich ist; daher fällt hierher z. 93. Erwerb von Früchten auf dem Halm 
(IW. 94, 144; 00, 529). — Erforderlich ist, daß die Sachen weiterveräußert 
werden sollen; Vermietung genügt nicht (ROHG. 23, 400). Und zwar müssen 
sie als bewegliche Sachen weiterveräußert werden. Die Verbindung be
weglicher Sachen mit Grundstücken scheidet daher aus; Bauhandwerker betreiben 
kein HGewerbe nach Nr. 1. RGSt. 28, 60; 33, 421; 52, 292; OLG. 41, 189. 
— Anschaffung und WeiterVeräußerung müssen durch Spekulationsabsicht mit
einander verbunden sein, d. h. es muß entweder Anschaffung zwecks künftiger 
Veräußerung erfolgen (Spekulation ä la hausse) oder aber eine Ware veräußert 
werden, die mit Rücksicht hierauf erst anzuschaffen ist (Spekulation ä la baisse). — 
Der Begriff der Ware ist weit zu fassen. Sfönt unterfallen — von Wertpapieren 
abgesehen — alle üblichen Gegenstände des Kaufverkehrs. Geld als Zahlungs
mittel ist keine Ware, daher im internationalen Handel auch nicht „effektiv" zu 
zahlende Münzen fremder Währung; insofern sind auch Valutaschulden echte 
Geldschulden. Vgl. IW. 21, 22. Zu den Waren zählen jedoch u. a. auch Lotterie
lose, Zeitungen und Heilmittel; vgl. für Lotteriekollekteure ROHG. 23,213 gegen
über OLG. 12, 435 u. IW. 1935, 135926, über Zeitungsunternehmen PrOVG. 85, 
239 u. über Apotheker RGSt. 24, 426; KGJ. 3, 9. Elektrischer Strom ist (nach 
RGZ. 67, 232) ebenfalls Ware, wenngleich seine Lieferung mangels vorgängiger 
„Anschaffung" (Urerzeugung l) nicht zum Kaufmann nach Nr. 1 macht.

Der Warenumsatz darf, damit Nr. 1 Platz greift, nicht nur Nebensache und 
Nebenabsicht sein. Zutatenlieferung und Nebenleistungen sonsttger Art
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(Zimmervermieter und (grundsätzlich) Gasthöfe verabfolgen — im Gegensatz 
zu Schank- und Speisewirten — lediglich nebenher Speisen und Getränke; 
KGJ. 31A 139) sind keine Grundhandelsgeschäfte.

Wertpapiere — nach D. 10 nur, soweit sie (auch lediglich im Einzelfall) 
als Gegenstände des Handelsverkehrs in Betracht kommen, d. h. allgemein bloß 
Inhaber- und Orderpapiere; vgl. RGZ. 16, 84; 40, 134; 67, 90. In Papieren, 
bei denen zur Rechtsübertragung Zession nötig ist (Rektapapieren), kann sich 
aber ebenfalls Handel entwickeln; dann erscheinen auch sie warengleich und fallen 
unter Nr. 1. RGZ. 106, 159. Kuxe einer neueren Gewerkschaft sind Wert
papiere, RGZ. 54, 351; 74, 163. — Vgl. § 369 Anm. 6.

Handelsbeschränkungen namentlich in bezug auf Wertpapiere brachte 
die Kapitalfluchtgesehgebung der Nachkriegszeit. Vgl. zunächst das 
Kapitalfluchtgesetz v. 24.12.20 (RGBl. 1921, 33) u. Ges. über Depot- und 
Depositengeschäfte v. 26. 6. 25 (RGBl. I 89) sowie über dessen Geltungsdauer 
Ges. v. 24.12.27 (RGBl. I 512). Späterhin: V. d. RPräs. gegen die Kapital- 
und Steuerflucht v. 18.7. 31 (RGBl. I 373), im wesentlichen aufgehoben durch 
die BB. d. RPräs. v. 1. u. 23.8.36 (RGBl. I 421/5 u. 449/52). Danach: B. d. 
RPräs. zur Sicherung von Wirtschaft u. Finanzen u. zum Schuhe des inneren 
Friedens v. 8.12. 31 (RGBl. I 699) 7. Teil, Kap. III, 2. Abschn. Vgl. ferner 
Ges. über den Verrat der deutschen Volkswirtschaft v. 12. 6.33 (RGBl. I 360 
— „Bolksverratsgesetz") mit TurchfVV. v. 28.6., 30.9. u. 21.11.33 
(RGBl. I 413, 697 u. 984) sowie V. v. 26. 8. 33 (RGBl. I 596) und neuerdings 
Ges. gegen Wirtschaftssabotage v. 1.12.36 (RGBl. I 999). Eng verwandt damit 
ist die Devisengesetzgebung. Frühere Rechtsquellen: B. v. 8.2.17 (RGBl. 
105), danach B. d. RPräs. v. 1.8.31 (RGBl. I 421). Gegenwärtig gilt das 
Ges. über die Devisenbewirtschaftung v. 12.12. 38 (RGBl. I 1733) nebst B. zur 
Devisenbewirtschaftung (Richtlinien für die Devisenbewirtschaftung — abge
kürzt: „Ri") v. 22.12.38 (RGBl. I 1851) (dazu vgl. auch die laufenden Rund
erlasse der Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung).. Zu dieser Materie noch: 
Ges. über Zahlungsverbindlichkeilen gegenüber dem Ausland v. 9. 6. 33 (RGBl. I 
349), i. d. Fass. d. V. v. 23. 2. 35 (RGBl. I 278), Ges. z. Regelung d. Kapital- 
fäMgkeiten gegenüber dem Auslande v. 27.5.37 (RGBl. I 600), Ges. über die 
Errichtung einer Deutschen Verrechnungskasse v. 16.10.34 (RGBl. I 997) mit 
DurchfB. v. 13. 8. 38 (RGBl. I 1047), ferner Ges. über Ein- und Ausfuhrverbote 
v. 25. 3. 39 (RGBl. I 578) mit DurchfB. v. 27. 3. 39 (RGBl. I 589). Uber 
sonstige HBeschränkungen vgl. noch Ges. z. Schutze des Einzelhandels v. 12.5. 33 
(RGBl. I 262) i. d. F. der Ges. v. 15. 7. 33 (RGBl. I 493), 27. 6. u. 13.12. 34 
(RGBl. I 523, 1241), m. And. durch Ges. v. 9.5.35 (RGBl. I 589), ferner B. 
über Handelsbeschränkungen v. 13. 7.23 (RGBl. I 706) i. d. F. d. V. v. 26.6. 24 
(RGBl. I 661) u. der Ges. v. 19.7.26 (RGBl. I 413), 5.7.27 (RGBl. I 134) 
u. 23.3. 34 (RGBl. I 213), geändert durch Ges. v. 19.12.35 (RGBl. I 1516), 
weiterhin auch B. d. RPräs. z. Schutze d. Wirtschaft v. 9. 3. 32, III. Teil — Ein
heitspreisgeschäfte — (RGBl. I 121,125) i. d. F. d. B. d. RPräs. über Wirtschaft 
u. Finanzen v. 23.12. 32, I. Teil — Einheitspreisgeschäfte — Art. I (RGBl. I 
571) u. d. Ges. z. Schutze des Einzelhandels v. 12. 5. 33 (RGBl. I 62) m. B. v. 
24. 7. 39 (RGBl. I 1320), ferner das Ges. über Preisnachlässe (Rabattgesetz) v. 
25.11. 33 (RGBl. I 1011) m. DurchfB. v. 21. 2. 34 (RGBl. I 120) u. v. 19. 2. 35 
(RGBl.I 208), namentlich aber das Ges. z. Durchführung des Vierjahresplanes — 
Bestellung eines Reichskommissars für die Preisbildung — v. 29.10. 36 (RGBl. I 
927), die B. über das Verbot der Preiserhöhungen v. 26.11. 36 (RGBl. I 955) 
u. zahlreiche EinzelBB. Vgl. noch unten Anm. 13 Abs. 2.



11. Bei Nr. 2 (Lohnfabrikanten) ist überhandwerksmäßiger Betriebs
umfang erforderlich. Vgl. über diese Unterscheidung Anm. 2 zu § 4. — Im Gegen
satz zu Kauf, Tausch und Werklieferungsvertrag (Nr. 1) kommen hier als Einzel
geschäfte Werk- und auch Dienstverträge in Frage, bei denen also der Kunde die 
Gegenstände der Verarbeitung stellt. Zutatenlieferung schließt aber Nr. 2 
nicht aus; vgl. ROHG. 7, 240; RGSt. 28, 58 und oben Anm. 9 Abs. 3. — Nicht 
unter Nr. 2 fällt die Übernahme von Arbeiten an Grundstücken; Baugewerbe
treibende sind daher auch nach Nr. 2 keine Kaufleute; vgl. R. 32 Nr. 17; 
ebensowenig Gartenarchitekten (RGZ. 129, 403).

Vornahme einer Substanzveränderung ist nicht erforderlich. Ein
wirkungsabsicht hinsichtlich der Gebrauchsfähigkeil genügt; RGSt. 22, 271. — 
Bloßes Vermieten von Maschinen reicht jedoch nicht aus, auch nicht bei Stellung 
von Bedienungspersonal (Nebenleistung!); vgl.RIA.2,229; die Grenze ist flüssig. 
—Hauptfälle: große Wäschereien (HRR.31 Nr. 517), Reinigungsanstalten, Färbe
reien, auch Filmkopieranstatten, die das verwendete Rohfilmmaterial vom 
Besteller erhalten.

12. Nr. 9. Prämienversicherung, auch die Rückversicherung, gleich
gültig für welches Risiko; Handelsgewerbe ist daher auch die Lebensversicherung 
gegen Prämie, nicht aber Versicherung auf Gegenseitigkeit (RGZ. 14, 238), 
und zwar (mangels Gewerbebetriebs!) auch nicht nach § 2. KGJ. 24 A 212; 
IW. 26, 2374. Auf die dem Ges. über die Beaufsichtigung der privaten Ver
sicherungsunternehmungen und Bausparkassen v. 6. 6. 31 (RGBl. I 315), der 
Neufassung des vielfach geänderten PrivBersUG. v. 12. 5. 01 („VAG."), 
unterstehenden Bersicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (§§ 15ff. VAG.) 
findet aber grundsätzlich das Kaufmannsrecht des HGB. (Buch 1 — mit Aus
nahme der §§ 1 bis 7 — und Buch 3) Anwendung (§ 16 VAG.); ihre Angelegen
heiten sind Handelssachen i. S. des GVG. und des FGG. Gewerbe- und steuer
rechtlich sind sie aber keine Kaufleute; RIA. 3, 121, auch nicht i. S. des Aufw- 
Ges.; IW. 26, 2374. Schlechthin Kaufleute — nach Nr. 3 — sind sie jedoch, 
wenn sie auch Prämienversicherung betreiben; vgl. § 21 Abs. 2 VAG. (RGZ. 
28, 313; Recht 23 Nr. 1363). — Der Versicherungsvertrag ist geregelt durch Ges. 
v. 30.5.08 (RGBl. 263 — „VVG."). über Aufwertung von Versicherungs
ansprüchen vgl. AufwGes. v. 16. 7. 25 (RGBl. I 128), Abschn. 8, und V. v. 
22. 5. 26 (RGBl. I 249).

13. Nr. 4. Über Bankiergeschäfte vgl. ROHG. 24, 34; RIA. 2, 175; 
KGJ. 33 A 114; RGSt. 57,361; Gutachten d. RFH. 1B 43. Hierher gehören: ge
werbsmäßige Geldaufnahme (Depositengeschäft) und korrespondierende Hergabe 
von Geldern (Wechseldiskont, bankmäßige Kreditgewährung — vgl. RGZ. 
76, 272 —, Beteiligung an Gründungen und Anleihen — sog. Effekten-, 
Emissions- und Finanzierungsgeschäfte — usw.), nicht das bloße Geldverleih
geschäft, und zwar ohne Rücksicht auf seine Bezeichnung; vgl. BankA. 11, 155 
und 276. Es genügt schon der gewerbsmäßige Betrieb eines der genannten 
Geschäfte mit typischer Aktiv- und Passivbeteiligung.

Durch das RGes. über das Kreditwesen v. 5. 12. 34 (RGBl. I 1203) 
i. d. F. der Ges. v. 13.12. 35 (RGBl. I 1456) u. 4. 9. 38 (RGBl. 11151), neueste 
Fassung v. 25. 9. 39 (RGBl. I 1955), m. DurchsBB. ist Genehmigungspflicht bzw. 
ErlaubnisentziehungZmöglichkeit fürKredittnstttute (mitAusnahme gewisser öffent
lich-rechtlicher) eingeführt worden und die Bezeichnung als „Bank" oder „Ban
kier" den bestehenden bzw. zugelassenen Unternehmen Vorbehalten (§ 10 a. a. O.).

Bon Nr.4 ausgenommen sind gewerbliche Pfandleiher und Pfand
leihanstalten (Art. 94 EGBGB., §§ 34, 38 GewO.; vgl. ROHG. 24, 34; RIA.
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4,157; sie können aber unter § 2 fallen. — über Sparkassen s. oben Sinnt. 7 u. Ges. 
über Spar- u. Girokassen, kommunale Kreditinstitute u. Giroverbände sowie Giro
zentralen v. 13. 12. 34 (RGBl. 1 1242). — über die Deutsche Reichsbank vgl. 
nunmehr Ges. über die Deutsche Reichsbank v. 15.6.39 (RGBl. 11015), durch welches 
das mehrfach, zuletzt durch Ges. v. 10. 2. 37 (RGBl. II 47), geänderte BankGes. v. 
30. 8. 24 (RGBl. II 235) aufgehoben wurde, auch die Sinnt, zu § 36.

Dem Bankier ist die sog. passive Scheckfähigkeit Vorbehalten. Artt. 3, 
54 ScheckGes.

14. Nr. 5. Vgl. §§ 425ff., 453 ff., ferner Ges. über die Beförderung von 
Personen zu Lande v. 4. 12. 34/6. 12. 37 (RGBl. I 1319). Jeder Gütertrans
port, ferner jeder Seetransport und — zu Lande und auf Binnengewässern — 
jeder anstaltsmäßige Personentransporl sind danach Grundhandelsgewerbe. 
Der Anstaltsbegriff setzt Großbetrieb voraus, nicht notwendig Fahrplanmäßigkeit. 
— Schleppschiffahrt ist dem Güterfrachtgeschäft gleichzustellen, also Grund
handelsgewerbe auch bei Kleinbetrieb; RGZ. 6, 99; 10, 167; LZ. 07, 825. Sie 
wird in Nr. 5 erwähnt, weil (mangels Besitzübertragung am Gegenstand der 
Beförderung!) kein Frachtvertrag vorliegt. Ebenfalls kein Frachtvertrag bei 
Müllabfuhr (Beförderungsziel nicht wesentlich!), vgl. OLG. 9, 237; hier nur § 2 
möglich. Vgl. dazu auch Sinnt. 2. — Analog dem Seetransport wird man 
den Lufttransport behandeln müssen (Gefahrähnlichkeit!).

15. Nr. 6. Vgl. §§ 383ff., 407ff., 416ff., ferner die L. über Orderlager
scheine v. 16.12. 31 (RGBl. I 763 — „OLSchV.", s. Anh. X). — Bei der Ab
grenzung und Begriffseinordnung ist nicht das Innenverhältnis zum Kommit
tenten, sondern das Auftreten nach außen (Handeln im eigenen Namen) 
maßgebend; IW. 34, 3078.

16. Nr. 7. §§ 84ff., 93ff. Darunter fallen auch Kursmakler der Börse 
(OLG. 8, 245) und „Generalagenten" einer Versicherungsgesellschaft, KGJ. 22 
A 75, nicht aber Grundstücks- und Hypothekenvermittler (nur § 2 möglich!).

17. Nr. 8. Auch Zeitungsverlag (ROHG. 14, 23), auch gewerbsmäßiger 
Selbstverlag (RGZ. 5, 67). Mietbüchereien hingegen unterfallen als solche nicht 
dem Buchhandel; s. oben Sinnt. 10 Abs. 2 a. E.; vgl. über sie § 2 Sinnt. 2. über 
Jnseratenbüros s. ebenda u. § 406 Sinnt. 2 (Warn. 29,144). Handel mit Zeitungen 
fällt schon unter Nr. 1; vgl. oben Sinnt. 10 und PrOVG. 85, 239.

18. Nr. 9. Auch Photokopieranstalten; vgl. RIA. 6, 51; nicht gewöhnliche 
Photographen (SeuffSl. 60, 72).

Kaufmann traft Gewerbebetriebs und Eintragung
§ 2. Ein gewerbliches* Unternehmen-, das nach Art und 

Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Ge
schäftsbetrieb- erfordert*, gilt, auch wenn die Voraussetzungen 
des § 1 Abs. 2 nicht vorliegen-, als Handelsgewerbe im Sinne 
dieses Gesetzbuchs-, sofern die Firma des Unternehmers in das 
Handelsregister eingetragen* worden ist. Der Unternehmer ist 
verpflichtet-, die Eintragung nach den für die Eintragung 
kaufmännischer Firmen geltenden Vorschriften herbeizusühren.

1. Ausübung von Kunst (RGZ. 75, 52) und Wissenschaft ist kein Ge
werbebetrieb (D. 11), ebensowenig die Berufstätigkeit des Rechtsanwalts, grund
sätzlich auch nicht die ärztliche Tätigkeit, einschließlich der zahn- und tierärztlichen
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vgl. dazu § 1 RArzteO. v. 13.12. 35 und entspr. § 1 RTierärzteO. v. 3. 4. 36). 
über die Abgrenzung der Fälle, in denen ein Arzt trotzdem Kaufmann ist: RGZ. 
66, 148; 68, 188; 70, 339; 94, 109, auch 155, 239; RIA. 2, 24; IW. 15, 696; 
OLG. 8, 89; vgl. § 1 Anm. 7.

2. Gleich welcher Art, außer einem landwirtschaftlichen (darüber vgl. § 3). — 
Handwerksbetriebe fallen nie unter § 2; vgl. Anm. 3 u. § 4 Anm. 2.

3. Kaufmännische Einrichtung hat ein Betrieb nach der Lebensauf
fassung regelmäßig dann, wenn Handelsbücher geführt werden, kaufmännische 
Korrespondenz, Kassenführung, Bankverbindung bestehen, eine ständige Firma 
verwandt und kaufmännisches Personal beschäftigt wird (vgl. D. 8).

4. Ob der Betrieb tatsächlich kaufmännisch eingerichtet ist, ist gleich
gültig; entscheidend ist vielmehr eine vom normalen Standpunkt eines 
Unternehmers zu beurteilende Notwendigkeit, die auf Art und Umfang 
Rücksicht nimmt. Vgl. RIA. 1, 192; 2, 227; KGJ. 31 A 143; auch Anm. 3 zu 
§ 4. Diese Notwendigkeit fehlt z. B. beim Buchmachergewerbe; vgl. IW. 33, 
1032 u. 1039 gegen IW. 31, 2835 (str.).

5. § 2 erfaßt Gewerbebetriebe, bei denen keine der in § 1 aufgestellten 
Voraussetzungen zutrifft (sog. Sollkaufmann), vor allem die Gewerbe der 
Urproduktion: Ziegelei-, Steinbruch- und Salinenbetriebe (vgl. § 1 Anm. 10 
Abs. 2), ferner Bergbauunternehmen, soweit sie juristische Personen sind 
— vgl. Art. 5 EGHGB. —, Tiefbohrgeschäfte (RGZ. 60, 80 u. IW. 04, 475) 
usw.; Geschäfte über Grundstücke bzw. Arbeiten an ihnen (Händler, Parzellierer, 
Bauunternehmer, Vermittler usw. RGZ. 70, 30; RIA. 1, 189; OLG. 7, 145; 
9, 238 u. 24, 110; KGJ. 26 A 209; HRR. 32, 250), endlich Gewerbe, in denen 
der Unternehmer andere als Verkäuferleistungen, abgesehen von § 1 
Nr. 2—9, umsetzt: sämtliche Vermietungsgewerbe, z. B. Mietbüchereien, 
Badeanstalten, Pferde-, Frack-, Kostüm- und Masken-,,Verleihinstitute" (einschließ
lich der Theater- und Lichtspieltheaterbetriebe — bei denen ein Werkvertrag 
mit mietähnlichen Modalitäten vorliegt — vgl. KGJ. 26 A 212; OLG. 8, 249; 
IW. 30, 1415; 36, 154926), Geldgeschäfte, die nicht Bankiergeschäfte (§ 1 
Nr. 4) sind (z. B. der Pfandleiher und mancher Sparkassen), sodann die Geschäfte 
der Auskunft- und Jnseratenbüros (IW. 06,256; Warn. 29,144). über Jnseraten- 
büros s. auch § 406 Anm. 2, über Gasthausbetriebe KGJ. 31 A 139.

6. Vgl. § 1 Anm. 2.
7. Abweichend von § 1 ist bei § 2 Eintragung der Firma ins Handels

register Voraussetzung der Kaufmannseigenschaft. — Wird das Gewerbe 
von einer Gesellschaft betrieben, so wird diese auch erst mit der Eintragung eine 
o. HG. (vgl. § 123, insbes. Abs. 2, auch OLG. 43, 275 [lc]). — Untergang der 
Kaufmannseigenschaft entsprechend erst mit Firmenlöschung (und zwar auch, im 
Gegensatz zu § 1, bei früherer Betriebseinstellung — RGZ. 65,16; vgl. Anm. 6 
zu § 1), auch (wieder anders als bei § 1) durch irrtümliche Löschung.

8. Vgl. § 14, anderseits § 36 u. Art. 5 EGHGB. (s. oben Anm. 5).

Kaufmann bei land- oder forstwirtschaftlichem Nebengewerbe
§ 3. Auf den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 

finden die Vorschriften der §§ 1, 2 keine Anwendung*.
Zst mit dem Betriebe der Land- oder Forstwirtschaft ein 

Unternehmen verbunden, das nur ein Nebengewerbe des land- 
oder forstwirtschaftlichen Betriebs darstellt^, so findet auf dieses
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der § 2 mit bet Matzgabe Anwendung , datz bet Unternehmer 
berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, bie Eintragung in das 
Handelsregister herbeizuführen; werden in dem Redengewerbe 
Seschäfte der im § 1 bezeichneten Art geschlossen, so gilt der 
Betrieb dessenungeachtet nur dann als Handelsgewerbe, wenn 
der Unternehmer von der Befugnis, seine Firma gemätz § 2 in 
das Handelsregister eintragen zu lasten, Gebrauch gemacht 
hat'. Ist die Eintragung erfolgt, so findet eine Löschung der 
Firma nur nach den allgemeinen Vorschriften statt, welche für 
die Löschung kanfmännischer Firmen gelten5.

1. Betrieb der Land- oder Forstwirtschaft selbst ist fein Handels
gewerbe, der Bauer oder Landwirt (vgl. § 11 RErbhGes.) als solcher niemals 
Kaufmann. Dies kann er nur auf Grund eines Nebengewerbes werden; 
er ist es auch dann (ohne Eintragung — vgl. § 1 Anm. 1) noch nicht, selbst wenn das 
Nebengewerbe an sich unter § 1 fällt. Vgl. Anm. 4. — Handels- und Landschafts- 
gartnerei ist nach dem Zwecke der Bestimmung nicht als Landwirtschaft im Sinne 
des §3 zu behandeln (RG. 129, 403; RIMin. in DJust. 1936, 359).

2. Liegt kein Neben gewerbe, sondern ein von der Land- oder Forstwirtschaft 
unabhängiges Gewerbe vor, so gelten §§ 1, 2 uneingeschränkt (Eintragungs
pflicht usw.). Vgl. RGZ. 130, 233 (selbständiges Mein-) Kommissionsgeschäft 
eines Weingutbesitzers). — über den Begriff des Nebengewerbes vgl. RIA. 2, 
134 (Abhängigkeit und Unterordnung gegenüber der Land- oder Forstwirtschaft 
als dem Hauptgewerbe erforderlich!). Besondere Teilhaberschaft eines Dritten 
ausschließlich am Nebengewerbe steht nicht entgegen. RIA. 3, 74. Die Lei
stungen des Nebenbetriebes müssen aber überwiegend auf Bodenerträge des 
Hauptbetriebs zurückgehen oder sonst auf diesem (z. B. Nebenbeschäftigung des 
ständigen Personals) beruhen. Vgl. RIA. 4, 149. Hauptfälle: Branntwein
brennerei, Brauerei, Ziegelei, Sand- und Kiesgruben, Handelsgärtnerei u. ä. 
in Angliederung an einen landwirtschaftlichen Hauptbetrieb. RIA. 2, 134; 
OLG. 6, 233 u. 7, 380; KGI. 22 A 88. Selbständigkeit oder Abhängigkeit 
entscheidet sich im Zweifel nach der Anschauung des Verkehrs.

3. Es kommt danach stets darauf an, ob der Betrieb des Nebengewerbes 
nach Art und Umfang kaufmännische Einrichtung (§ 2) erfordert (IW. 02, 138).

4. Also immer nur Kaufmannseigenschaft durch (freiwillige) Eintragung 
der Firma in das HReg.

5. Nur die Eintragung, nicht die Löschung steht im Belieben des Unter
nehmers; über diese gilt also das zu § 1 Anm. 6 u. § 2 Anm. 7 a. E. Gesagte. Bei 
Fortführung der Firma durch Erwerber (z. B. auch Erben) des Gesamtbetriebes 
kein beliebiges Aufgeben der Kaufmannseigenschaft betr. des Nebengewerbes; bei 
Nichterwerbung der Firma besteht erneut freie Wahl für den Geschäftserwerber.

aRinbertmiflettte1
§4la. Die Vorschtisten übet bie Firmen-, bie Handeis

büchet5 unb bie Ptoknta' finben ans Hanbwetket5 sowie ans 
Petsonen, beten Gewerbebetrieb nicht übet ben Umsang des 
Kleingewerbes hinansgeht5, keine Anwenbnng".
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Durch eine Vereinigung zum Betrieb eine» Gewerbes, aus 
welche» die bezeichneten Vorschriften keine Anwendung finden, 
kann eine offene Handelsgesellschaft oder eine Kommandit
gesellschaft nicht begründet werdend

Die Landesregierungen sind befugt, Bestimmungen zu er
lassen, durch welche die Grenze de» Kleingewerbe» auf der 
Grundlage der nach dem Eeschäftsumfange bemessenen Steuer
pflicht oder in Ermangelung einer solchen Besteuerung nach 
anderen Merkmalen näher festgesetzt wird».

la. Zu § 4 s. Art. 6 Nr. 2 der 4. EinfB. betr. Österreich und Art. 6 Nr. 1 
der 3. EinfV. betr. Sudetenland (Anh. XIII, XIV).

1. Minderkausleute im Gegensatz zu den übrigen (sog. Vollkausleuten). 
Ihre Sonderstellung beruht auf der Einfachheit (Handwerker!) oder Gering
fügigkeit (Kleingewerbetreibende!) ihrer Geschäfte. Sie fallen alle unter § 1; 
vgl. unten Anm. 5 u. 6. — Beurteilung ist für jeden einheitlichen Betrieb ge
sondert, aber für diesen ungeteilt vorzunehmen; vgl. IW. 26, 2930.

2. §§ 17—37.
3. §§ 38—47. 4. §§ 48—53.
5. Und zwar auf alle Handwerker (soweit sie überhaupt Kaufleute sind) 

ohne Rücksicht auf den Umfang ihres Betriebs und etwaige Notwendigkeit kauf
männischer Einrichtung. RIA. 4, 102; 9, 109; KGJ. 35 A 142; R. 36, 8426.

Handwerk steht im Gegensatz zur industriellen Fabrikation. Die Unter
scheidung bereitet oft Schwierigkeiten. Hauptkriterien der Industrie: Maschinen
benutzung, kaufmännische Organisation, bloße Leitung (nicht manuelle Mitarbeit) 
des Unternehmers, Serienherstellung, spekulative Weiterveräußerung; jedes 
für sich allein zur Annahme oder Verneinung der Handwerkereigenschaft aber 
nicht ausreichend. Vgl. RGSt. 24, 80 u. 357; 25, 4; 31, 178; RGZ. 57, 388; 
66, 7; KGJ. 27 A60; RIA. 4, 104; 9, 111; JFG. 9, 101; DIZ. 32, 172. Be
deutsam aber außerdem die geltenden allgemeinen wirtschaftlichen Anschau
ungen und der herkömmliche Begriff des Handwerks. IW. 30, 415 (— JFG. 6, 
173). Letzten Endes maßgeblich: das auf dauernde Ausdehnung des Betriebs 
gerichtete spekulative 0)eprüge, aus beut die einzelnen Merkmale sich ergeben. 
— Nicht entscheidend ist Eintragung in die Handwerksrolle nach § 104o GO., 
die aber u. U. unterstützende Bedeutung haben kann; vgl. HandwB. v. 18. 1. 36 
(RGBl. I 15) mit V. v. 22. 1. 36 (RGBl. I 42) für Registerpraxis, sowie KG. i. 
HRR. 36, 990. Vgl. auch RAG. 3, 244.

Nur sog. Warenhandwerker sind (nach § 1 Abs. 2 Nr. 1) überhaupt Kauf
leute; die andern sind also (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 2 u. 9, auch § 1 Abs. 2 Nr. 3—8 
u. §2) nicht einmal Minderkaufleute. Vgl. LZ. 13, 699.

Einzelne nebenher getätigte — nicht handwerkliche — Handelsgeschäfte 
machen Handwerker nicht zu Vollkaufleuten, RGSt. 21, 209; 34, 102; IW. 26, 
604; ein nicht-handwerksmäßiger Nebenbetrieb ist grundsätzlich für sich allein 
zu betrachten (vgl. oben Anm. 1) und macht für seinen Bereich zum Bollkaufmann, 
wenn er über den Umfang des Kleingewerbes hinausgeht, IW. 36, 168219. 
Bei einheitlichem Betrieb von größerem Unrfang ist der Inhaber dann Boll- 
kauftnann, wenn die handwerksmäßige Tätigkeit zurücktritt und Spekulations
absicht vorherrscht. Vgl. RGSt. 31, 180 (Handel mit Schlachtvieh).

6. Auch für das Kleingewerbe fehlen feste Grenzen. Vgl. unten Anm.9.
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Betreiben Aleingewerbeinhaber Geschäfte, die nicht unter § 1 fallen (kleine 
Kraftdroschkenunternehmer, kleine Lichtspieltheaterbesitzer usw.), so sind sie 
überhaupt nicht Kaufleute, da bei ihnen stets die Voraussetzungen des § 2 fehlen.

§2 liefert den Maßstab für die Einordnung; das Geschäft darf hier keine 
kaufmännische Einrichtung erfordern. Vgl. RGSt. 34, 103; 35, 289; IW. 06, 
691; 07, 55; 32, 1020; 36, 1684; HRR. 37, 857; RIA. 2, 131; 15, 130; KGJ. 27 
A 58; 49 A 94; anders IW. 08, 343; RIA. 12, 52. Bei der Beurteilung ist jedoch 
der Betrieb in seiner Gesamtheit zu würdigen. Vgl. auch Anm. 4 zu § 2. 
„Umfang" ist nicht der bloße Umsatz; vgl. IW. 34, 990; 36,169631; IFG. 14, 89; 
HRR. 37,857; vgl. auch HRR. 38, 1345. Uber Einbeziehung von Entwicklungs- 
Möglichkeiten des Geschäfts OLG. 7, 146; grundsätzlich ist — vorübergehende 
Schwankungen ausgenommen — der jeweilige Umfang maßgebend; RGSt. 
33, 191; IW. 08, 149; 16, 764; KGJ. 31 A 147; 33 A 116; OLG. 3, 404; über 
Besonderheiten bei Handelsgesellschaften RIA. 11, 42, auch unten Anm. 8 u. 
Anm. 2 Abs. 1 zu § 105.

7. Für Minderkausleute gelten nicht die §§ 17—53 ferner nickt die §§ 348 
—350 (vgl. § 351); außerdem nicht § 8 AbzG. v. 16. 5. 94, praktisch auch nicht 
das DepG., da ihnen nicht „im Betriebe ihres Handelsgewerbes" Wert
papiere unverschlossen zur Verwahrung anvertraut werden, vgl. § 1 Abs. 2 
DepG. Endlich fehlt ihnen die Börsentermingeschäftsfähigkeit (§ 53 Abs. 1 S. 2 
BörsGes., vgl. auch JMinBl. 08, 351) und grundsätzlich die an die HReg.-Ein- 
tragung geknüpfte Fähigkeit zum Handelsrichter (§ 109 GVG.).

Die Firma und damit die Eintragung in das Handelsregister 
(vgl. §§ 29—31) ist den Bollkaufleuten vorbehalten. Minderkaufleute, die einen 
von ihrem bürgerlichen Namen abweichenden Handelsnamen führen oder sonst 
in kaufmännischer Weise firmieren (vgl. Anm. 1 zu § 17), können nach der — zu 
weit gehenden — h. M. (KGJ. 31 A 144, 150; 35 A 145; 38 A 148; IW. 37,889; 
RIA.9,33 u. 153; JFG.7,153) gern. § 37 Abs. 1 zur Unterlassung angehalten wer
den.— Die Eintragung eines Minderkaufmanns im HReg. (mag sie von Anfang an 
unrichtig gewesen oder es später — durch Herabsinken eines vollkaufmännischen 
Betriebs — geworden sein; vgl. KGJ. 31 A 147) ist von Amts wegen zu löschen. 
(Vgl. Anm. 3 Abs. 2 zu § 37; § 142 FGG.) Geschäfte unter der unbefugten 
Firma sind ohne Rücksicht auf deren Eintragung gültig, RGZ.17,75. Solange die 
Eintragung besteht, gilt § 5. — Sog. Etablissements-(Geschäfts-)bezeichnungen 
darf aber auch der Minderkaufmann führen (KGJ. 42 A 161), desgl. natürlich 
Warenzeichen und Telegrammadresse. Darüber hinaus wird man Dritten gegen
über auch den vom bürgerlichen Namen abweichenden Handelsnamen des Minder
kaufmanns im Rahmen des Verkehrsüblichen (z. B. Fortführrmg des Geschäfts 
durch den Schwiegersohn unter dem Namen des Schwiegervaters, durch den 
Sohn unter Benutzung des Vornamens seines Vaters) analog § 12 BGB. (wie 
ein Pseudonym) schützen müssen — dazu (angenähert) IW. 34,984. Vgl. auch § 37 
Abs. 2, § 16 UWG., § 24 WZG. — Klagen und verklagt werden kann der Minder
kaufmann nur unter seinem bürgerlichen Namen. Auch § 30 gilt ihm gegenüber 
nicht, aber in entsprechenden Fällen u. U. § 12 BGB., § 16 UWG. usw. — Uber 
Geschäftsfortführung bei Minderkaufleuten vgl. Anm. 5 zu § 25.

Handelsbücher braucht ein Minderkaufmann nicht zu führen; eben
sowenig besteht Inventar- und Bilanzverpflichtung. Wenn Bücher trotzdem 
geführt werden, gilt für sie gnrndsätzlich § 45 nicht (IW. 03, 421), ebensowenig 
§§ 239 Nr. 4, 240 Nr. 3 KO. (a. M. RGSt. 42, 284). — Steuerrecktliche Buck- 
führungspflicht bleibt aber unberührt.



Wird „ Prokura" von einem Minderkaufmann erteilt, so ist diese Erteilung 
als solche nichtig, aber meist — als dem Willen des Kaufmanns entsprechend 
(§140 BGB.!) — in die Erteilung einer Handlungsvollmacht umzudeuten. 
(Vgl. § 54 Abs. 1, aber auch Abs. 2!)

8. Wohl aber eine stille Gesellschaft.
Für Minderkau smannsgesellsch asten, die also nach §§ 705ff.BGB. zu 

beurteilen sind, gilt grundsätzlich mich das in Anm. 7 Gesagte. Vgl. insbes. KGI. 
33 A114, auch DR. 39, 238. Lie find als solche überhaupt nicht Kaufmann. — Hat 
jedoch einmal — kraft voll kaufmännischen Gewerbebetriebs — eine o. HG. oder 
KG. bestanden, so erlischt sie nicht deshalb, weil der Umfang des Betriebs auf den 
des Kleingewerbes herabsinkt, NIA. 11, 42; IW. 28, 2644* (ftt.). Vgl. §§ 131,145, 
157. Anders aber RGZ. 155, 83. — Gebraucht eine Gesellschaft von Minderkauf
leuten (von vornherein unzulässigerweise) eine kaufmännische Gesellschaftsfirma, 
so wird darin die Bevollmächtigung des geschäftsführenden Gesellschafters, 
sowie dessen Handeln im Namen der übrigen Gesellschafter zu finden sein 
(RGZ. 47, 227). Vgl. § 6 Abs. 2.

9. Von der Beflignis ist kein Gebrauch gemacht worden.

Vermutung auS der Firmeneintragung
§ 5. Ist eine Firma im Handelsregister eingetragen^, so 

kann gegenüber demjenigen, welcher sich auf die Eintragung 
berufte nicht geltend gemacht werten3, dah das unter der 
Firma betriebene (Bewerte^ kein Handelsgewerbe fei oder dah 
es zu den im §4 Abs. 1 bezeichneten Betrieben gehöre3.

1. Eintragung, nicht auch Bekanntmachung erforderlich, ebensowenig 
ein Eintragungsantrag.

2. Auch wenn dies der Eingetragene selbst ist; auch die GeseNschaster einer 
eingetragenen Gesellschaft untereinander (RGZ. 50, 154). — Berücksichtigung 
nur auf Vorschützen, nicht von Amts wegen.

3. Ohne Rücksicht aus guten oder schlechten Glauben. Weitergehender 
Gulglaubensschutz ist daneben anerkannt; vgl. § 15 Anm. 1, zu eng jedoch IW. 
37, 305757. Zu berücksichtigen auch § 826 BGB.

4. Die Vermutung des § 5 setzt voraus, daß in dem Zeitpunkt, für den die 
Eintragung geltend gemacht wird, irgendein Gewerbe (nicht nur eine 
andere Tätigkeit, z. B. ärztliche!) wirklich betrieben wird. Vgl. RGZ. 157, 372.

5. Auf Grund der Firmeneintragung unwiderlegliche Vermutung der V oll- 
kaufmannseigenschaft, allerdings nur soweit diese — wie regelmäßig; vgl. aber 
Anm. 4 zu § 1 — von der Beschaffenheit des Gewerbes (nicht jedoch z. B. 
von der Zustimmung des elterlichen Gewalthabers bei minderjährigen Gewerbe
treibenden) abhängt.

Die Vermuwng ist unwiderleglich. Lie gilt aber nur im Privatrechts
verkehr (einschließlich des materiellen Prozeßrechts). Strafrichter (DIZ. 06, 263; 
RGZ. 93, 240) und Regifterrichter (RIA. 12, 46) würdigen frei. Vgl. auch § 37 
Anm. 3 insbes. Abs. 2. Auch die öffentlich-rechtliche Beurteilung des Betriebs 
wird durch die Eintragung nicht berührt; so DIZ. 03, 107 für Handelskammer
beiträge. Hinsichtlich der Börsentermmgeschäftsfähigkeit vgl. § 53 Abs. 1 BörsGes. 
(Firmeneintragung genügt außer bei Minderkaufleuten!) und dazu Anm. 7 
Abs. 1 zu § 4.

Die Vermutung gilt (bestehenden Gewerbebetrieb — vgl. Sinnt. 4 — vor
ausgesetzt) für die Dauer der Eintragung (D. 18, 19).
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HandelSgeftNschaften
§ 8. Die in betreff der Kaufleute gegebenen Vorschriften 

finden auch auf die Handelsgesellschaften' Anwendung.
Die Rechte und Pflichten eines Vereins, dem das Gesetz 

ohne Rücksicht auf den Gegenstand des Unternehmens die 
Eigenschaft eines Kaufmanns beilegt?, werden durch die Vor
schrift des § 4 Abs. 1 nicht berührt'.

1. Bon Handelsgesellschaften regelt das Gesetz im 2. Buch die o. HG. 
u. KG. Hinzukommen AktG. u. KG. a. A. (§§ 3 u. 219 Abs. 3 AktGes.) u. 
GmbH. (§ 13 GrnbHGes.). — Nach § 17 Abs. 2 GenGes. gelten auch eingetr. 
Genossenschaften (ohne „Handelsgesellschaften" zu sein) als Kaufleute. — Uber 
Bersicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (B.a.G.) vgl. Amn. 12 zu § 1.

2. Sog. Formkaufleute; vgl. Anm. 5 Abs. 2 zu § 1.
3. Alle Handelsgesellschaften (und die eingetr. Genossenschaften) sind Boll- 

kaufleute: bei der o. HG. u. KG. schreibt § 4 Abs. 2 vollkaufmännischen Betrieb 
vor, für die Formkaufleute (die juristischen Personen des Handelsrechts) ist es 
hier bestimmt, auch bei minderkaufmännischem Betrieb. Anders bei eingetragenen 
Vereinen des BGB. über Reedereien vgl. Anm. 5 a. E. zu § 1. — Wegen aus
ländischer Gesellschaften § 13 b; Art. 7 EGBGB.

Verhältnis des Handelsgesetzbuchs zum Sfsentlichen Recht
8 7. Durch die Vorschriften des öffentlichen Rechtes, nach 

welchen die Befugnis zum Gewerbebetrieb ausgefchlosien oder 
von gewisien Voraussetzungen abhängig gemacht ist', wird die 
Anwendung der die Kaufleute betreffenden Vorschriften dieses 
Gesetzbuchs nicht berührt'.

1. Gleich welcher Art (D. 19, vgl. Anm. 10 Abs. 5 zu § 1); auch persön
liche Beschränkungen (Beamte, Wehrmachtangehörige u. dgl.), vgl. RGSt. 47, 
298 (für Notare); auch Beschränkungen durch zeitliche Begrenzung (Konzes
sionsdauer, Befähigungsnachweis); insbesondere die Beschränkungen für Einzel
handelsgeschäfte (Ges. z. Schutze d. Einzelhandels v. 12. 5. 33 svgl. Anm. 10 
Abs. 5 a. E. zu § 1]), Kreditinstitute (RGes. über das Kreditwesen v. 5.12. 34 
svgl. Anm. 13 Abs. 2 zu § 1]), Bereitung und Absatz landwirtschaftlicher Pro
dukte (RGes. v. 13.9. 33 (RGBl. I 626]), gewisse Verkehrsunternehmungen 
(RGes. v. 6.12. 37 (RGBl. I 1319]), Zeitungen und Zeitschriften (RGes. v. 
4.10. 33 (RGBl. I 713]) auch die Anordnung auf Grund der V. über die Anmel
dung des Vermögens von Juden v. 28. 4. 38 (RGBl. I 415) — dazu DR. 
39, 71617 — und die V. z. Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirt
schaftsleben (§ 1) v. 12. 11. 38 (RGBl. I 1580). — Vgl. ferner Ges. z. Vor
bereitung des organischen Aufbaus der deutschen Wirtschaft v. 27. 2.34 (RGBl. I 
185) mit DurchsVB.

2. Der durch den Betrieb eines Gewerbes einer öffentlichen HBeschränkung 
Zuwiderhandelnde ist also trotzdem Kaufmann, kann sich der strengeren Haftung 
nicht entziehen und ist im HReg. einzutragen; vgl.dazu IW. 38,2750, ferner Anm. 
zu DR. 39,716*7, aber auch AktGes. §§ 29 Abs. 2 Nr. 5,155 Abs. 3 Nr. 4, 219 Abs. 3 
u. GmbHG. § 8 Nr. 4; der Registerrichter wird sonst nur ausnahmsweise bei offen-
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sichtlicher Verletzung gesetzlicher Bestimmungen Eintragungsanträge zurückweisen 
können; vgl. § 37 Anm. 3 Abs. 2. — über die Folgen der überwiegenden Vor
nahme verbotener Geschäfte Anm. 7 Abs. 2 a. E. zu § 1. — Für grundsätzliche 
Ablehnung der gesamten Vorschrift neuerdings AG. Hamburg IW. 36, 122621.

Zweiter Abschnitt 
Handelsregister 

Registerbehörde
§ 8. Das Handelsregister' wird von den Gerichten^ ge

führte
1. Tas Handelsregister (vgl. dazu auch §§ 125ff. FGG.) ist zur Auf

nahme bestimmter, vom Gesetz erschövfend aufgezählter Tatsacheneintragungen 
bestimmt. (Vgl. RGZ. 85,141; 132, 140; RIA. 9, 159; IW. 34, 1730; 39,104; 
dazu JFG. 10, 142 u. LLG. 43, 201 über besondere Fälle.)

Es zerfällt nunmehr einheitlich in die Abteilung A für Einzelfirmen, offene 
HG. und KG., ferner juristische Personen, die gem. §§ 33, 36 eingetragen werden, 
und die Abteilung B für die juristischen Personen des Handelsrechts, soweit sie 
nicht im Genossenschaftsregister eingetragen werden (§ 3 Allg. Berf. v. 12. 8. 37 
— RMBl. 515, s. Anh. II).

Die Eintragungen sind jedermann zugänglich. Vgl. § 9.
Die Wirkung der Eintragungen hängt teilweise (vgl. aber z. B. §§ 2 

u. 5) von hinzutretender Bekanntmachung (über sie: §§ 10,11) ab; vgl. insbes. 
§ 15. Sie sind immer rechtsbekundend (deklaratorisch), in einigen Fällen 
darüber hinaus rechtserzeugend (konstitutiv). Vgl. §§ 2, 3 Abs. 2, ferner §§ 34 
Abs. 1, 148 Abs. 3, 156, 177, 219 Abs. 3 AktGef., auch §§ 30, 123, 240 Abs. 4, 
247 Abs. 6, 248 Abs. 2, 249 Abs. 2, 250 Abs. 2, 251 Abs. 2, 252 Abs. 2 AktGes. 
§§ 11, 54, 81 GmbHG.: § 53 BörsG. (dazu IW. 29, 2115). Bei § 5 liegt sog. 
heilende Wirkung vor; vgl. Anm. 5 zu § 5. Infolge eines besonderen Gut
glaubensschutzes wirken die Eintragungen vielfach rechtsbestärkend (darüber 
§ 15). Die Eintragung ist eine öffentliche Urkunde und hat als solche die Ver
mutung ihrer Gesetzmäßigkeit für sich (RGZ. 41, 22; h. 9)1), insbesondere dar
über, daß ihr die erforderliche Anmeldeerklänmg (§§ 12ff.) zugrundeliege (vgl. 
ZPO. §§ 415ff.). Dagegen be' eht hinsichtlich des Inhalts der Eintragung 
höchstens eine tatsächliche Vermutung nach 9)iaßgabe der richterlichen Prüfungs
pflicht; darüber unten Anm. 3 Abs. 3 (str.). Jedoch kann sich mit ihnen ein 
Vertrauensschutz verbinden; vgl. Anm. 1 zu tz 15.

Vormerkungen werden im HR eg. nicht eingetragen (ROHG. 6, 140), 
ebenso keine Widersprüche.

9Ncht eingetragen werden Verhältnisse des ehelichen Güterrechts; für diese 
besteht das Güterrechtsregister (§§ 1558ff. BGB.). Vgl. aber Art. 4 EGHGB.

2. Die Führung des Registers erfolgt beim örtlichen Amtsgericht 
(§ 125 FGG.) als Registergericht. Uber das Verfahren unten Anm. 3.

Andere Stellen sind lediglich zur Unterstützung und Mitwirkung be
rufen. — So haben in Preußen nach § 3 AGHGB. v. 24. 9. 99 Gerichte, Staats
anwaltschaft, Verwaltungsbehörden und Notare Anzeige über fehlerhafte ober 
unterlassene Anmeldungen zu machen, die Steuerbehörden wenigstens über 
gewcrbefteuerliche Vorgänge Auskunft zu erteilen. — Ferner: Pflicht der Organe 
des Handelsstandes zur Unterstützung des RegGer. bei Verhütung unrichtiger 
Eintragungen, Registerberichtigung und Vervollständig^mg, sowie (neu!) auch
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beim Einschreiten gegen unzulässigen Firmengebrauch (§ 126 FGG. i. d. F. 
d. Ges. v. 10.8. 37 — RGBl. I 897), vornehmlich der Industrie- und Handels
kammern (über sie B. v. 20.8.34 sRGBl. I 790] sowie Preuß. Ges. über die 
Industrie- und Handelskammern v. 24.2. 70 i. d. F. d. Ges. v. 28.12. 33 [®(5. 
1934 S. 6], mit der Maßgabe des § 4 d. B. v. 20.8.34 ^RGBl. I 790]), aber auch 
sonstiger Behörden des neuen ständischen Aufbaus (z. B. Wirtschaftsgruppen, 
Fachgruppen, Reichsschrifttumskammer, Reichsfilmkammer), des Reichskommis- 
sars für das Kreditwesen (bei Banken), § 10 RKrGes., nicht jedoch der Handwerks
kammern (§§ 103 ff. GewO. u. § 2 RGes. v. 29. 11. 33 (RGBl. I 1015]; vgl. RIA. 
7, 195) vermittels Anhörung, Anregungen und, insoweit eine Unterstützungspflicht 
besteht, auch eines selbständigen Anttags- und Beschwerderechts (vgl. § 126 FGG. 
u. dazu DR. 39,321 sBeschwerderecht nur, wo Anttagsrecht bestand, jedoch ohne 
Rücksicht auf eigene Anttagstellung], ferner noch zu den früheren engeren Vor
schriften: RIA. 4, 207; 17, 97; IFG. 6, 225. Kein Beschwerderecht des Finanz
amts bei Weigerung des RegR., gegen die Firma eines Steuerberaters vor
zugehen; IW. 34, 3074.

Das Registergericht hat außer der Führung des HReg. noch einige 
verwandte Befugnisse, die ihm durch Gesetz besonders und ausdrücklich (vgl. 
RIA. 14, 151) übertragen sind; dahin gehören: Ernennung und Abberufung 
vonAbwicklern (§§ 146 Abs. 2,147,161,338 Abs. 3; §§206 Abs. 2,214 Abs. 4 Akt Ges.); 
Regelung der Verwahrung von Geschäftspapieren aufgelöster Gesellschaften (§§157, 
161 Abs. 2; § 214 Abs. 2 AktGes.); Auskunftsanordnung (§§ 166 Abs. 3, 338 
Abs. 3); Revisorenbestellung (§§25 Abs. 3, 136 Abs. 3 AktGes.); Attionärermächti- 
gungen (§ 106 Abs. 4 AktGes.); Prozeßvertreterernennung (§ 122 Abs. 2 AktGes.).

3. Das Verfahren bett. dasHRegister ist durch §§ 125—146, 1—34 FGG. 
u. die auf Grund § 125 Abs. 3 FFG. (i. d. F. d. Ges. v. 10.8. 37 — RGBl. I 
900) erlassene Allg. Berf. d. RIM. v. 12.8. 37 (RMBl. 515) geregelt. Bis zur 
Allg. Berf. v. 12.8. 37 galt im einzelnen Landesrecht (in Preußen die vielfach 
geänderte und ergänzte ANg. Berf. v. 7.11. 99). — über Gebühren: KostenO. 
V. 25.11.35, §§ 72, 74 (RGBl. I 1371).

Die Eintragungen und Löschungen im HRegister erfolgen regelmäßig 
auf Antrag („Anmeldung" vgl. § 12); ausnahmsweise von Amts wegen (vgl. 
§§141 ff. FGG., §§31 Abs. 2, 32, 148 Abs. 2 (§ 207 Abs. 3 AktG.).

Bei Prüfung der Anmeldungen durch das RegGer. ist (stt.) danach zu 
unterscheiden, ob die beantragte Eintragung rechtserzeugende oder nur rechts
bekunden de Wirkung hat. Im letzteren Falle beschränkt sie sich auf die Form der 
Anmeldung und die allgemeine Gesetzmäßigkeit ihres Inhalts, sowie auf An
trag sbefugnis und Geschäftsfähigkeit des Anmeldenden, andernfalls ist 
auch die Wahrheit der angemeldeten Tatsachen zu prüfen. Vgl. aber auch §§ 13 
Abs. 3, 13c Abs. 2. Alle Eintragungen haben die Vermutung ihrer Gesetz
mäßigkeit für sich, RGZ.41, 22; vgl. oben Anm. 1. Im Falle berechtigter Be
denken des Richters gegen die Wahrheit der Angaben besteht zur Vermeidung 
eines Mißbrauchs des Registers auch bei Anmeldung zu bloß rechtsbekundenden 
Eintragungen weitergehende Prüfungs- und Ermittlungspflicht (vgl. RGZ. 37, 
61; RIA.4, 28; 6,185; 11,195, 223; 13,230; 14,158; IW. 27,1703; LZ. 28,498). 
Uber Prüfungsrecht bei Eintragung auf Grund einstw. Verfügung vgl. OLG. 42, 
208; KGI. 53 A 91 (nur Eintragbarkeit, nicht Rechtmäßigkeit der einstw. Vfg. 
nachprüfbar!). Verletzungen der Rechte Dritter sind (abgesehen von §§ 30, 37) 
nicht zu beachten (RIA. 6, 185; 11, 114; 12, 43; 17, 86; OLG. 42, 220). — Be
hebung von Mängeln der Anmeldungen durch formlose Vorverhandlungen
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und Auflagen, auch durch sinnentsprechende Umdeutung (z. B. Beschwerde 
gegen Eintragung in Antrag auf Einleitung eines Verfahrens nach § 142 FGG. 
RIA. 17, 110, vgl. unten a. E. d. Anm.) möglich.

Beschwerde und weitere Beschwerde gegen die Verfügungen des RegGer. 
gemäß §§ 19, 28, 30,199 FGG. (Zu vergleichen V. über die Zuständigkeit der 
Oberlandesgerichte in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit usw. v. 
23. 3. 36 sRGBl. I 251]) mit Änderung d. V. v. 11. 7. 38 fRGBl. I 903].) Be
rechtigt ist der durch die Verfügung in seiner Rechtsstellung Beeinträchtigte (§ 20 
FGG. — weit auszulegen; vgl. RIA. 5, 173; 7, 194; 9, 255; KGJ. 25 A 88; 
OLG. 12, 203), ein Notar nur, wenn er den Antrag gestellt oder sonst erkennbar 
Vollmacht hat (RIA. 17, 78), nicht aber ein Mitbewerber aus bloßem Konkurrenz
interesse (z. B. im Falle des § 18 Abs. 2) oder Gläubiger (KGJ. 33 A 140; RIA. 
10, 21); sonst nur noch die Organe des Handelsstandes nach § 126 FGG. (vgl. dazu 
oben Anm.2 Abs. 2 a. E. u. OLG. 12,201; 16,188; RIA. 7,122,126; JFG. 14,488). 
— Mit der Beschwerde kann nicht die Löschung einer Eintragung verfolgt werden; 
eine solche Beschwerde ist unzulässig (KGJ. 41A 102; RIA. 13, 42 u. 220), die 
Löschung nur gemäß § 142 FGG. möglich. Entsprechende Umdeutung der un
zulässigen Beschwerde wird aber mit Recht zugelassen; RIA. 17,110. Uber Rück
gängigmachung einer versehentlichen Löschung im Beschwerdeverfahren vgl. 
JFG. 16, 71.

Öffentlichkeit deS Registers
§ g. Die Einsicht des Handelsregisters sowie der zum 

Handelsregister eingereichten Schriftstücke^ ist jedem gestattet^.
Von den Eintragungen kann eine Abschrift gefordert 

werden^; das gleiche gilt in Ansehung der zum Handelsregister 
eingereichten Schriftstücke, sofern ein berechtigtes Interesse 
glaubhaft gemacht wird«. Die Abschrift ist auf Verlangen zu 
beglaubigend

Der Nachweis, wer der Inhaber einer in das Handels
register eingetragenen Firma eines Einzelkaufmanns ist, kann 
Behörden gegenüber durch ein Zeugnis des Gerichts über die 
Eintragung geführt werden. Das gleiche gilt von dem Nach
weis der Befugnis zur Vertretung eines Einzelkaufmanns oder 
einer Handelsgesellschaft«.

Das Gericht hat aus Verlangen eine Bescheinigung darüber 
zu erteilen, daß bezüglich des Gegenstandes einer Eintragung 
weitere Eintragungen nicht vorhanden find oder dah eine be
stimmte Eintragung nicht erfolgt ist7.

1. Einsicht in das HReg. sowie außerdem in die Anlagen der Anmel
dungen und in die kraft ausdrücklicher Vorschrift (z. B. §§ 143 Abs. 2, 162 Abs. 2 
AktGes.) einzureichenden Schriftstücke (gem. § 8 Abs. 2 Allg. Verf. v. 12. 8. 37 in 
einem besonderen Aktenband zusammenzufassen), auch in die auf die Eintragungen 
bezüglichen Protokolle des Registergerichts (RIA. 2, 70); nicht aber gehört hierher 
der übrige Akteninhalt (vgl. OLG. 2, 396); für ihn gilt § 34 FGG. (berechtigtes 
Interesse; vgl. für den Aktionär RIA. 16, 98).

Heymann, Handelsgesetzbuch. 2
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2. Ohne Glaubhaftmachung eines Interesses (vgl. JFG. 9, 94), gebühren
frei (§ 83 KostenO.), aber nur während der Dienststunden an Gerichtsstelle (§ 10 
Allg. Bers. v. 12.8.37).

Ein Recht anderer Behörden auf Auskunft besteht nebenher; vgl. z. B. 
§ 1652 RBO., §§ 177ff. RAbgO. und dazu RIA. 4, 100.

Auch für die Einsicht in das HReg. gilt jedoch das Ges. über d. Einsicht in 
öffentl. Bücher u. Register v. 30.9. 36 (RGBl. I 853), nach welchem die Einsicht 
allgemein oder im Einzelfall aus Gründen der öffentlichen Sicherheit versagt 
oder beschränkt werden kann.

3. Abschriften der Eintragungen sowie bei rechtlichem Interesse der in 
Anm. 1 genannten Schriftstücke; gegen Zahlung der Schreibgebühren (§ 138 Nr. 1 
KostenO.), sonst ebenso unbeschränkt wie die Einsichtnahme. Auch Ergänzung 
eines früheren Auszuges kann verlangt werden (IW. 34,1731). Uber die Form 
der Abschriften § 30 Abs. 1 u. 3 Allg. Berf. v. 12.8. 37 (RMBl. 515).

4. Vgl. § 34 FGG. — Anerkannt ist das Interesse des Aktionärs an den von 
der AktG, eingereichten Schriftstücken, insbes. den GB.-Protokollen; RIA. 16,98.

5. Form: § 30 Abs. 2 u. 4 Allg. Vers. v. 12.8.37. Gebühren: § 82 KostenO.
6. Zeugnisse und Bescheinigungen nach Abs. 3 u. 4 (im Gegen

satz zur Abschrift, dem Regifterauszug). Abs. 3 ist eingefügt durch Ges. v. 20. 7. 
33 (RGBl. I 520) in Nachbildung und Erweiterung des § 32 GBO.

Positive Zeugnisse des Registergerichts (Abs. 3) sind (im Gegensatz zu den 
Negativattesten des Abs. 4) nicht unbeschränkt zulässig (vgl. D. 23), nämlich all
gemein nur über die Bertretungsbefugnis und außerdem bei Firmen eines 
Einzelkaufmanns (d. h. bei Firmen, deren Träger bei Zeugniserteilung ein 
Einzelkaufmann ist) über die Jnhaberschaft. Insoweit aber besteht auch Beweis
kraft Behörden gegenüber insbesondere im Prozeß, und zwar (weitergehend 
als grundsätzlich für das HReg. an sich — vgl. Anm. 3 zu § 8) für den Inhalt 
dieser Eintragungen. Gegenbeweis ist natürlich möglich. Ebenso unterliegt die 
Dauer der Tauglichkeit des Zeugnisses als Beweismittel freier Würdigung der 
Behörden, insbesondere des Prozeßrichters. Vgl. dazu auch unten Anm. 7. 
Form: § 31 Allg. Verf. v. 12.8.37. Gebühren: § 82 KostenO.

7. Negativbescheinigungen sind danach allgemein über Eintragungen und 
für jede einzelne mögliche Eintragung zulässig. Form: § 31 Allg. Berf. v. 12.8. 37. 
über Dauer der Beweiskraft (angemessene Zeit— freie Würdigung? — über den 
Ausstellungstag hinaus) vgl. RIA. 1, 77; OLG. 8, 313. Gebühren: § 82 KostenO.

Bekanntmachungen*
8 10. Das Gericht hat die Eintragungen in das Handels

regiper durch den Deutschen Reichsanzeiger und durch minde
stens ein anderes Blatt bekanntzumachen^. Soweit nicht das 
Gesetz ein anderes vorschreibt^ werden die Eintragungen 
ihrem ganzen Inhalte nach verdsfentlicht^.

Mit dem Ablause des Tages, an welchem das letzte der die 
Bekanntmachung enthaltenden Blätter erschienen ist» gilt die 
Bekanntmachung als erfolgt^.

1. Die Einschränkungen, welche die B. v. 14. 2. 24 (RGBl. I 119) vorsah, 
sind bis auf eine (vgl. Anm. 1 zu § 11) durch B. v. 20. 6. 25 (RGBl. I 88) und 
28. 3. 27 (RGBl. I 89) wieder weggefallen; vgl. dazu Anm. 3 zu 8 15.



2. In jedem Blatte nur einmalige Bekanntmachung (D. 24). — Außerdem 
linstrukttonelle und verzichtbare!) Bekannttnachung an den Anttagsteller nach 
§§ 130 Abs. 2, 16 Abs. 2 u. 3 FGG. Über weitere Mitteilungen (Jndustrie- 
und Handelskammer!) vgl. § 37 Allg. Vers. v. 12.8.37, ferner § 131 FGG. 
(Haupttegister!).

3. §§ 162 Abs. 2, 175. Vgl. auch §§ 32, 34 Abs. 5 (Ausschluß der Bekannt
machung für den Konkursvermerk); anderseits §§ 33, 35 Abs. 4, 37 Abs. 4, 157, 
163 AktGes. (Bekanntmachung der — nicht einzutragenden! — Gründungs- und 
Emissionskautelen bei der AktG.).

4. Genau, mit Tatum (§33 Abs. 2 Allg. Verf. v. 12.8.37); nicht nottg: 
wörtliche Übereinstimmung (vgl. § 27 S. 2 Allg. Verf.); vorgeschrieben ist knappe 
und leicht verständliche Fassung (§ 33 Abs. 1 Allg. Verf.). Bei Auslassungen und 
Ungenauigkeiten ist die Bekanntmachung unwirksam. (Ein Zuviel schadet nichts.) 
Alsdann Haftung des Registerrichters nach § 839 BGB. Aber auch Prüfungs
pflicht des Kaufmanns, in dessen Angelegenheiten die Bekanntmachung erfolgt 
(vgl. RGZ. 131, 14; Warn. 38, 86).

5. Meist zugleich der Eintritt der Wirksamkeit der Eintragung; vgl. aber 
auch §§ 2,3,30,123 sowie z. B. §§ 34 Abs. 1,157, 177 AttGes. Nach § 32 Allg. Verf. 
v. 12. 8. 37 ist die Veröffentlichung der Einttagung unverzüglich zu veranlassen.

BekanntmachungSblütter
§ llla. Das Gericht hat jährlich im Dezember^ die Blätter 

zu bezeichnens in denen während des nächsten Jahres' die im 
810 vorgesehenen Veröffentlichungen erfolgen sollend

Wird das Handelsregister bei einem Gerichte von mehreren 
Richtern geführt und einigen sich diese über die Bezeichnung 
der Blätter nicht, so wird die Bestimmung von dem im Rechts
zug vorgeordneten Landgerichte getroffen; ist bei diesem Land
gericht eine Kammer für Handelssachen gebildet, so tritt diese 
an die Stelle der Zivilkammer'.

la. Zu § 11 Abs. 2 s. Art. 6 Nr. 3 der 4. EinfV. betr. Österreich (Anh. 
XIII).

1. Und zwar bis zum 6. Dezember jedes Jahres; § 11 Abs. 1 Allg. Verf. 
v. 12. 8. 37.

2. Keine Beschwerde (RIA. 7, 37). Kein Zwang der Justizverwaltung bei 
der Auswahl (RGZ. 58, 4; 140, 428), wohl aber Vorschrift der vorherigen gut
achtlichen Anhörung der Jndusttie- u. Handelskammer; § 11 Abs. 2 S. 1 Allg. 
Verf. Bekanntmachung der Blätter unterbleibt gemäß § 9 d. B. v. 14. 2.24 
(RGBl. I 119) [bie im übrigen durch V. v. 20. 6. 25 (RGBl. I 88) u. 28. 3. 27 
(RGBl. I 89) aufgehoben ist; vgl. Anm. 1 zu § 10]. Die Bezeichnung geschieht 
durch einwöchigen Aushang an der Gerichtstafel und Anzeige an die Jndusttie- 
u. Handelskammer und an die Handwerkskammer; § 11 Abs. 2 S. 2 Allg. Verf.

3. Außer beim Aufhören des Erscheinens eines bezeichneten Blattes bleibt 
das Gericht an die Bezeichnung gebunden.

4. Vgl. dazu Ges. über die Neubezeichnung von Blättern für öffentliche 
Bekanntmachungen v. 15.6.33 (RGBl. I 371).

5. Abs. 2 hinzugefügt durch Ges. v. 11.2.25 (RGBl. I 9).
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Anmeldung und Zeichnung
8 12. Die Anmeldungen zur Eintragung in das Handels- 

regifteri sowie die zur Aufbewahrung bei dem Gerichte be
stimmten Zeichnungen von Unterschriften^ find persönliche bei 
dem Gerichte zu bewirken" oder in öffentlich beglaubigter Form 
einzureichen°.

Die gleiche Form ist für eine Vollmacht zur Anmeldung' 
erforderlich. Rechtsnachfolger« eines Beteiligten haben die 
Rechtsnachfolge soweit tunlich durch öffentliche Urkunden nach
zuweisen.

1. Die Form der Anmeldungen, nicht wer und was anmeldungs
pflichtig ist, bestimmt § 12. Keine Anmeldung i. S. des § 12 ist der Antrag, 
ein Urteil auf Anmeldung sdurch Eintragung!^ zu vollstrecken (§ 894 ZPO.). 
Bgl. KGJ. 41 A 100.

Uber materielle Prüfung der Anmeldungen vgl. §8 Anm. 3 Abs. 3.
2. Eie können (arg. Abs. 21) nicht durch Bevollmächtigte vollzogen werden. 

Bgl. unten Anm. 5 Abs. 1 a. E.
3. Anmeldung ist auch durch Bevollmächtigte möglich (vgl. Anm. 2), 

außer bei gewissen Anmeldungen, die Organen juristischer Personen obliegen: 
vgl. RIA. 4, 31 u. 5, 176, zu §§ 195, 280, 284, 289, 291 — jetzt §§ 28, 151, 
155, 162, 176, 180 AktGes. Die Vollmacht muß aber stets Spezialvollmacht 
sein (ftr.); nicht genügt Handlungsvollmacht als solche (RIA. 9, 41), nicht einmal 
Prokura (KGJ. 47, 242). Bei Anmeldung durch Organe juristischer Personen 
genügt, wenn das Gesetz nicht ausdrücklich Anmeldung durch sämtliche Mitglieder 
des Organs vorschreibt (z. B. § 33, § 28 AktGes.), die zur Vertretung erforder
liche Anzahl (vgl. D. 155) und, wo eine unechte Gesamtvertretung (darüber 
vgl. Anm. 6 Abs. 2 zu §48) besteht, auch diese; vgl. RGZ. 134, 303; IW. 33, 
1466; 37, 890; JFG. 18, 196. Entsprechend auch bei den anderen Handels
gesellschaften (vgl. § 108).

Meldet der Kaufmann selbst an, so kann er dabei eine von seinem bürger
lichen Namen verschiedene Firma gebrauchen; KGJ. 52 A 88. Vgl. Anm. 4 
SU § 17.

Nach §§ 129, 124 FGG. sind die beurkundenden Notare ohne besondere 
Vollmacht ermächtigt, die Eintragung zu beantragen, Beschwerde und — ohne 
Anwalt — weitere Beschwerde einzulegen. Vgl. Anm. 3 a. E. zu § 8 und ferner 
RIA. 1, 153; 17, 78 u. 110; OLG. 1, 266 u. 319.

4. Bei dem Registergericht, zu Protokoll des Richters oder des Urkunds
beamten der Geschäftsstelle (vgl. § 128 FGG. u. § 24 Abs. 1 Allg. Verf. v. 12. 8.37). 
Ob ein Rechtshilfeersuchen von einem andern RegGer. abgelehnt werden kann, 
ist bestr. (dafür RGZ. 58, 94 gegen OLG. 14, 138 u. IW. 10, 717), aber mit 
bei Vorliegen besonderer Gründe anzunehmen.

5. Formlose Einreichung ausreichend (D. 25), ösfentl. Beglaubigung 
aber für die eingereichten Anmeldungserklärungen und Zeichnungen vorge
schrieben; dazu § 129 BGB., Art. 141 EGBGB., §§ 167, 183, 184, 191, 200 
FGG. Die Form wird bei der Anmeldung (nicht bei der Zeichnung) durch 
einen formgültigen Prozeßvergleich (KGJ. 34 A 121), auch durch eine beglau
bigte Abschrift der (beglaubigten) Anmeldungserklärung (JFG. 2, 173) gewahrt.



Bei Zeichnungen (§§ 29, 35, 53 Abs. 2, 108 Abs. 2, 148 Abs. 3, §§ 29 Abs. 3, 73 
Abs. 3, 207 Abs. 4, 225 Nr. 1 AktGes.) muß bei der Abgabe zu Protokoll 
(Anm. 4) die eigenhändige Bollziehung beurkundet werden (RGZ. 54, 168 str.).

Widerruf einer Anmeldung bedarf keiner Form. Seine Zurücknahme 
wirkt als neue Anmeldung und bedarf daher der Form des § 12 Abs. 1 (OLG. 43, 
299).

6. Bei Rechtsnachfolge, welche die Anmeldungs- oder Zeichnungspflicht 
ergreift (Gesamt- oder Einzelnachfolge), ist Nachweis durch öffentliche Urkunden 
(z. B. Erbschein, nicht bloße Beglaubigung) nötig, wenn dies „tunlich", d. h. 
möglich und zumutbar erscheint. (Freies Ermessen des Gerichts: u. U. andere 
Beweismittel!).

Bei Geschäftsveräußerung ist sowohl der Veräußerer als auch der Erwerber 
anmeldungspflichtig: vgl. § 31 Abs. In. O ^G. 41, 192. S. auch Anm. 3 zu § 31.

Errichtung einer Zweigniederlassung
§ 13*. Die Errichtung einer Zweigniederlassung^ ist von 

einem Einzelkaufmann oder einer juristischen Person beim 
Gericht der Hauptniederlassung, von einer Handelsgesellschaft 
beim Gericht des Sitzes der Gesellschaft^ zur Eintragung in das 
Handelsregister des Gerichts der Zweigniederlassung anzu- 
mefoen4. Das Gericht der Hauptniederlassung oder des Sitzes 
hat die Anmeldung unverzüglich mit einer beglaubigten Ab
schrift seiner Eintragungen, soweit sie nicht ausschließlich die 
Verhältnisse anderer Niederlassungen betreffen, an das Gericht 
der Zweigniederlassung weiterzugeben°.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Unterschriften find zur Auf
bewahrung beim Gericht der Zweigniederlassung zu zeichnen; 
für die Unterschriften der Prokuristen gilt dies nur, soweit die 
Prokura nicht ausschließlich auf den Betrieb einer anderen 
Niederlassung beschränkt ist.

Das Gericht der Zweigniederlafiung hat zu prüfen, ob die 
Zweigniederlafiung errichtet und § 30 beamtet ist6. Ist dies der 

Fall, so hat es die Zweigniederlassung einzutragen und dabei die 
ihm mitgeteilten Tatsachen nicht zu prüfen, soweit fie im Han
delsregister der Hauptniederlafiung oder des Sitzes eingetragen 
sind". Die Eintragung hat auch den Ort der Zweigniederlafiung 
zu enthalten; ist der Firma für die Zweigniederlafiung ein 
Zusatz beigefügt^, so ist auch dieser einzutragen6.

Die Eintragung der Zweigniederlafiung ist von Amts wegen 
dem Gericht der Hauptniederlafiung oder des Sitzes mitzuteilen 
und in defien Register zu vermerken; ist der Firma für die 
Zweigniederlafiung ein Zusatz beigefügt, so ist auch dieser zu ver
merken6. Der Vermerk wird nicht veröffentlicht6.
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Die vorstehenden Borschriften gelten finngemäh für die Aas« 
hednng einer Zweigniederlaffvng^".

1. 13—13 c sind gern. Art. 1 des Ges. v. 10. 8. 37 <RGBl. I 897 — „über 
die Eintragung von Handelsniederlassungen und das Verfahren in Handels
registersachen") nach dem Vorbild der §§ 35 ff. AttGes. an die Stelle des ursprüng
lichen § 13 getreten. Dieser legte der registerrechtlichen Behandlung der Zweig
niederlassungen ein der jetzigen Regelung entgegengesetztes Prinzip zugrunde: 
Anmeldungen und Zeichnungen zum Handelsregister einer Zweigniederlassung 
sowie die Eintragungen darin wurden grundsätzlich so behandelt, wie wenn die 
Zweigniederlassung selbständig Kaufmann wäre. § 13 a. F. hatte folgenden 
Wortlaut:

Soweit nicht in diesem Gesetzbuch ein anderes vorgeschrieben ist, sind 
die Eintragungen in das Handelsregister und die hierzu erforderlichen An
meldungen und Zeichnungen von Unterschriften sowie die sonst vor geschrie
benen Einreichungen zum Handelsregister bei jedem Registergericht, in 
dessen Bezirke der Inhaber der Firma eine Zweigniederlassung besitzt, in 
gleicher Weise wie bei dem Gerichte der Hauptniederlassung zu bewirken.

Eine Eintragung bei dem Gerichte der Zweigniederlassung findet nicht 
statt, bevor nachgewiesen ist, daß die Eintragung bei dem Gerichte der Haupt
niederlassung geschehen ist.

Diese Vorschriften kommen auch zur Anwendung, wenn sich die Haupt
niederlassung im Auslande befindet. Soweit nicht das ausländische Recht 
eine Abweichung erforderlich macht, haben die Anmeldungen, Zeichnungen 
und Eintragungen bei dem Gerichte der Zweigniederlassung in gleicher Weise 
zu geschehen, wie wenn sich die Hauptniederlassung im Inlande befände.

Demgegenüber wird in der jetzigen Regelung (vgl. auch §§ 35—37 AktGes.) 
grundsätzlich nur eine Zentralanmeldung bewirkt (vgl. DR. 39,1453) und die Eintra
gung für die Zweigniederlassungen von Amts wegen durch Vermittlung des Haupt
registers herbeigeführt, wobei nur die besonderen tatsächlichen Voraussetzungen der 
Zweigniederlassung (einschl. der örtlich begrenzten Firmenzulässigkeit) vom Re- 
gistergericht der Zweigniederlassung geprüft werden. Aus diesem Grundsatz ergeben 
sich folgerichtig die teilweise sehr ins Einzelne (Zahl der einzureichenden Schrift
stücke, Art und Inhalt der Bekanntmachungen usw.) gehenden Vorschriften der 
Gesetzesnovelle. Auch die Unterscheidung zwischen Errichtung bzw. Aufhebung 
von Zweigniederlassungen und Anmeldung bezüglich bestehender Zweignieder
lassungen (§ 13 u. § 13a) ist nur eine zwangsläufige Konsequenz aus dem er
wähnten Grundsatz. Im übrigen entspricht § 13b dem § 13 Abs. 3 a. F.; man
gels eines inländischen Hauptregisters verbleibt es beim Dezentralisationsprinzip. 
§ 13c enthält hingegen eine durch die registerliche Neuregelung für Zweignieder
lassungen nicht bedingte neue allgemeine Vorschrift, die in § 38 AktGes. ihr Vor
bild hatte.

Uber die Ordnungsstrafgewalt vgl. Anm. 3 zu § 14.
2. Eine Zweigniederlassung ist ein von der Hauptniederlassung abge- 

zweigtes abhängiges Unternehmen. Erforderlich: einerseits räumlich geson
derte Niederlassung mit besonderem Mittelpunkt und einer gewissen Selbständig
keit (nicht nur in bezug auf untergeordnete Fragen) und mit Dauerabsicht der 
geschäftlichen Handlungsweise und anderseits wirtschaftliche und rechtliche Ab
hängigkeit. Organisatorisch muß die Zweigniederlassung auch bei Wegfall der



Hauptniederlassung noch als möglich zu denken sein. Vgl. ROHG. 14, 401; 
17, 313; RGZ. 38, 263; 50, 429; IW. 02, 162; KGJ. 22 A91; RIA. 4, 159; 
5, 56; LZ. 11, 935; DIZ. 34, 1000 (RFH.); JFG. 13, 62; OLG. 11, 375; 14, 
302; 45, 97. Bloße Annahme- oder Fabrikationsstellen, technische Büros, bloße 
Verkaufsstellen mit vorgeschriebenen Einheitspreisen, regelmäßig auch Ver
sicherungsagenturen, ferner Eisenbahnstationen sind daher keine Zweignieder
lassungen; RGZ. 2, 391; 44, 362; OLG. 30, 389. Umgekehrt ist die Zweignieder
lassung nicht selbständiger Rechtsträger (RGZ. 107, 45; 108, 267; a. M. RFH. 
i. DIZ. 34, 1000); soweit der Kaufmann aber unter seiner Firma Rechte er
werben kann, kann er es auch unter der Firma der Zweigniederlassung; vgl. 
RGZ. 62, 8. — Uber Verkehr der Zweigniederlassungen untereinander RGZ. 
108, 210.

3. „ Gericht des Sitzes der Gesellschaft" ist aus dem Sprachgebrauch des 
AktGes. übernommen; der Ausdruck bedeutet aber keine sachliche Verschiedenheit 
gegenüber dem „Gericht der Hauptniederlassung"; vgl. dazu OLG.42, 214.

4. Wie die Anmeldung zu bewirken ist, richtet sich grundsätzlich nach § 12; 
vgl. die Anm. dazu. § 13 verlangt heute bei Errichtung der Zweigniederlassung 
von HGesellschaften nicht mehr die qualifizierte Form der Anmeldung durch 
sämtliche Gesellschafter, die für die Anmeldung der Gesellschaft als solcher (§ 108) 
vorgeschrieben ist; vgl. ebenso § 33 Abs. 3, hingegen noch § 35 Abs. 2 GmbH Ges.

5. Soweit sich die Zweigniederlassung im Bezirk des Hauptregistergerichts 
befindet (wobei sie ebenso einen Firmenzusatz führen kann wie auswärtige Zweig
niederlassungen!, vgl. unten Anm. 7 u. JFG. 6, 175 (KG., unter Aufgabe der 
früheren Meinung — vgl. KGJ. 39 A 117; RIA. 14, 118]), trägt dieses natür
lich selbst ein, u. zw. auf einem besonderen Registerblatt; vgl. § 13 Abs. 4 Mlg. 
Berf. v. 12.8. 37 (RMinBl. 515).

6. Eine wesenUiche Änderung gegenüber der früheren Regelung bedeutet die 
Beschränkung der Prüfungspflicht (und des Prüfungsrechls!) des RegR. der 
Zweigniederlassung. Dieser prüft jetzt nur noch, ob tatsächlich eine Zweignieder
lassung im Rechtssinn besteht (vgl. oben Anm. 2!) und ob ihre Firma sich von den 
am Ort der Zweigniederlassung bestehenden Firmen hinreichend deutlich unter
scheidet oder ein Unterscheidungszusatz erforderlich ist (§ 30 Abs. 3); JFG. 20, 137.

7. Ein Firmenzusatz für die Zweigniederlassung ist nach § 18 Abs. 2 S. 2 
zulässig, soweit er der Unterscheidung der Zweigniederlassung vom Hauptgeschäft 
dient; vgl. RIA. 11, 22; 12, 127; LZ. 13, 491; R. 26, 806; 28, 1858; JFG. 8, 
146; 13, 62; 14, 488 u. (z. T. weitergehend) HRR. 30, 1823; IW. 37, 1268. 
Borgeschrieben ist ein derartiger Zusatz nur unter dem Gesichtspunkt des § 30; 
vgl. oben Anm. 6 a. E.

8. Nur im HReg. der Zweigniederlassung; vgl. aber Abs. 4.
9. Vgl. §§ 40 Nr. 2, 43 Nr. 2 Allg. Perf. — Der Vermerk hat keine Be

deutung für die Wirkung der eingetragenen Tatsachen. Diese tritt vielmehr 
— bei rechtsbegündeten Eintragungen — mit der Eintragung in das HReg. 
der Zweigniederlassung ein; ebenso berulst die Publizitätswirkung (§15) auf 
der Einttagung u. Bekanntmachung durch das Gericht der Zweigniederlassung; 
für die Bekanntmachung gilt hier § 10.

10. Im Falle der Aufhebung einer Zweigniederlassung kann eine Prüfungs- 
Pflicht für das Gericht der Zweigniederlassung sich nur auf deren tatsächliche Auf
hebung erstrecken, JFG. 20, 138. In: übrigen gilt für Anmeldung, Einttagung, 
Vermerk im Hauptregister und Bekanntmachung alles in den Anm. 4—9 Ge
sagte entsprechend.



Anmeldungen bei Bestehen eingetragener Zweigniederlassungen'
§ 13a1. Ist eine Zweigniederlassung in das Handelsregister 

eingetragen1, so sind alle Anmeldungen, die die Hauptnieder- 
lasiung oder die Niederlasiung am Sitz der Gesellschaft^ oder die 
eingetragenen Zweigniederlasiungen betreffen, beim Gericht der 
Hauptniederlasinng oder des Sitzes zu bewirken1; es find so viel 
Stücke einzureichen, wie Niederlasivngen bestehen1.

Das Gericht der Hauptniederlasiung oder des Sitzes hat in 
der Bekanntmachung seiner Eintragung im Deutschen Reichs
anzeiger anzugeben, datz die gleiche Eintragung für die Zweig
niederlasiungen bei den namentlich zu bezeichnenden Gerichten 
erfolgen wird1; ist der Firma für eine Zweigniederlassung ein 
Zusatz beigefügt, so ist auch dieser anzugeben1.

Das Gericht der Hauptniederlasiung oder des Sitzes hat 
sodann seine Eintragung unter der Angabe der Rümmer des 
Deutschen Reichsanzeigers, in der sie bekanntgemacht ist, von 
Amts wegen den Gerichten der Zweigniederlasiungen mitzu
teilen; der Mitteilung ist ein Stück der Anmeldung beizufügen. 
Die Gerichte der Zweigniederlasiungen haben die Lintragnng 
ohne Nachprüfung in ihr Handelsregister zu übernehmen1. In 
der Bekanntmachung der Eintragung im Register der Zweig
niederlassung ist anzugeben, datz die Eintragung im Handels
register des Gerichts der Hauptniederlasiung oder des Sitzes er
folgt und in welcher Nummer des Deutschen Reichsanzeigers fie 
bekanntgemacht ist1. Im Deutschen Reichsanzeiger wird die Ein
tragung im Handelsregister der Zweigniederlassung nicht be
kanntgemacht1.

Betrifft die Anmeldung ausschließlich die Berhältnisie ein
zelner Niederlasiungen, so sind außer dem für das Gericht der 
Hauptniederlasiung oder desSitzes bestimmten Stück nur so viel 
Stücke einzureichen, wie Zweigniederlassungen betroffen sind1. 
Das Gericht der Hauptniederlassung oder des Sitzes teilt seine 
Eintragung nur den Gerichten der Zweigniederlasiungen mit, 
deren Verhältnisse sie betrifft1. Die Eintragung im Register der 
Hauptniederlassung oder des Sitzes wird nur im Deutschen 
Reichsanzeiger bekanntgemacht1.

Absätze 1,3 und 4 gelten sinngemäß für die Einreichung von 
Schriftstücken und die Zeichnung von Unterschriften1.

1. Vgl. Anm. 1 zu § 13.
2. Vgl. Anm. 3 zu § 13.
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3. Vgl. aber auch Abs. 4 S. 1 u. Abs. 5; die Bestimmung müßte wohl 
lauten: „Ter Anmeldung sind so viele weitere Stücke beizufügen, wie Nieder
lassungen außer der Hauptniederlassung von ihr betroffen werden."

4. Während sich die Bekanntmachung der bei Errichtung oder Auf
hebung einer Zweigniederlassung im HReg. der Zweigniederlassung erfolgenden 
Eintragungen nach § 10 richtet (vgl. Anm. 9 zu § 13), gilt für die Bekannt
machung anderer auf Zweigniederlassungen bezüglicher Eintragungen eine Aus
nahme: hier macht stets das Gericht des Hauptregisters die Eintragung im Deut
schen Reick)sanzeiger und stets das Gericht der Zweigniederlassung in seinem 
örtlichen Blatt bekannt, und wenn sich die Eintragung ausschließlich auf ein
zelne Zweigniederlassungen bezieht, bewendet es hierbei (Abs. 4 S. 3), während 
sonst noch die Bekanntmachung im örtlichen Blatt des Hauptregistergerichts hin- 
zutritt (vgl. § 10); die Eintragung im Register der Zweigniederlassung wird aber 
nie im Reichsanzeiger bckanntgemacht. Tie Regelung ist dadurch begründet, 
daß hier jegliche Prüfung des Gerichts der Zweigniederlassung entfällt, vgl. 
unten Anm. 6.— über die Bekannimachungswirkung vgl. § 15 Abs. 3.

5. Vgl. dazu Anm. 7 zu § 13 sowie § 13 Abs. 3 S. 2 Halbs. 2, Abs. 4 S. 1 
Halbs. 2 u. S. 2.

6. Eine Prüfungspflicht des Gerichts der Zweigniederlassung besteht, 
soweit es sich nicht um Errichtung oder Aufhebung der Zweigniederlassung 
handelt (vgl. dazu Anm. 6 u. 10 zu § 13), überhaupt nicht. Zweifelhaft erscheint 
dies, wenn die Eintragung bei der schon bestehenden Zweigniederlassung eine 
Firmenänderung betrifft. § 13 Abs. 3 S. 1 sieht insoweit für den Fall der Er
richtung eine Teilprüfung durch das Gericht der Zweigniederlassung vor. Ange
sichts der für die Bekanntmachung getroffenen Regelung (vgl. oben Anm. 4) 
wird angenommen werden müssen, daß über die Zulässigkeit einer Firmen
änderung bei der Zweigniederlassung auch hinsichtlich der Beobachtung des 
§ 30 das Gericht des Hauptregisters entscheidet. (Dieses wird vor seiner Ent
scheidung das Gericht der Zweigniederlassurlg hören müssen!) Vgl. hierzu aber 
auch Anm. 3 Abs. 3 zu § 37.

7. Nicht nur, wenn die Hauptniederlassung oder sämtliche Zweignieder
lassungen, sondern auch, wenn lediglich einzelne Zweigniederlassungen oder sogar 
nur eine einzige von einer Anmeldung betroffen werden, prüft das Hauptregister- 
gericht ausschließlich. Auch die Bekanutinachung im Reichsanzeiger wird von ihm 
veranlaßt, die örtliche jedoch nur, wenn eine betroffene Zweigniederlassung 
zugleich im Bezirk des Hauptregistergerichts gelegen ist. Vgl. auch oben Anm. 4.

Inländische Zweigniederlassungen ausländischer Kaufleute 
und Handelsgesellschaften

§ 13b1. Befindet sich die Hauptniederlassung eines Einzel
kausmanns oder einer juristischen Person oder der Sitz einer 
Handelsgesellschaft im Ausland, so haben alle eine inländische 
Zweigniederlassung betreffenden Anmeldungen, Zeichnungen, 
Einreichungen und Eintragungen bei dem Gericht zu erfolgen, 
in dessen Bezirk die Zweigniederlassung besteht^.

Die Eintragung der Errichtung der Zweigniederlassung hat 
auch den Ort der Zweigniederlassung zu enthalten; ist der Firma
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für die Zwei-niederlaffung ein Zusatz beigesügt, so ist auch dieser 
eimzutragen'.

Im übrigen« gelten für die Anmeldungen, Zeichnungen, Ein
reichungen, Eintragungen und Bekanntmachungen, soweit nicht 
das ausländische Becht Abweichungen nötig macht«, finngemStz 
die Vorschriften für Hauptniederlassungen oder Niederlassungen 
am Sitz der Gesellschaft-.

1. Vgl. Anm.l zu § 13. 2. Jede inländische Zweigniederlassung eines
ausländischen Unternehmens wird wie eine Hauptniederlassung behandelt. 
Insoweit beläßt es die Novelle vom 10.8. 37 sachlich bei dem bisherigen Rechts
zustand; vgl. § 13 Abs. 3 a. F. (unter Anm. 1 zu § 13).

3. Abs. 2 Halbs. 2 dürfte sich bei den Zweigniederlassungen ausländischer 
Unternehmungen von selbst verstehen, da im Inland eine Firma ohne den Zusatz 
gar nicht besteht. Uber die inlernational-privatrechtliche Frage, nach welchem 
Recht hier die Zulässigkeit der Firma zu beurteilen ist, vgl. namentlief) KGI. 42, 
159 (Verbot täuschender Zusätze — § 18 Abs. 2 — verbindlich!); allgemein wird 
dafür folgendes gelten müssen: soweit es sich um die Zulässigkeit von Zusätzen 
bei der Zweigniederlassungsfirma handelt, gilt ausschließlich deutsches Recht, 
im übrigen richtet sich die Form der Firma nach dem Recht des Staates der 
Hauptniederlassung (vgl. Art. 7 EG BGB.), jedoch begrenzt durch die Grundsätze 
des „ordre public“ (Art. 30 EGBGB.), die Frage der Verletzung von Rechten 
Dritter (§37 Abs. 2!) hingegen nach deutschem Recht.

4. Eintragungspflicht besteht in demselben Umfange wie wenn die Zweig
niederlassung eine deutsche Hauptniederlassung wäre. Wer i. S. des § 14 zur 
Anmeldung gezwungen werden kann, kann aber nicht allein auf Grund der an 
sich maßgeblichen Vorschriften des ausländischen Rechts über Jnhaberschaft 
bzw. gesetzt. Vertretung beurteilt werden; es muß vielmehr zulässig sein, die 
Leiter inländischer Zweigniederlassungen auch dann zur Bewirkung der An
meldungen anzuhalten, wenn sie an sich weder Firmeninhaber noch gesetzt. 
Vertreter sind.

Berlegung der Hauptniederlassung
oder deS GesellschafiSsitzes inS Snlanb1

§ 13c1. Wird die Hauptniederlassung eines Einzelkauf
manns oder einer juristischen Person oder der Sitz einer Han
delsgesellschaft im Inland verlegt1, so ist die Berlegung beim 
Gericht der bisherigen Hauptniederlassung oder des bisherigen 
Sitzes der Gesellschaft anzumelden^. Dieses hat unverzüglich 
von Amts wegen die Sitzverlegung dem Gericht der neuen 
Hauptniederlassung oder des neuen Sitzes mitzuteilen^. Der 
Mitteilung find die Eintragungen für die bisherige Haupt
niederlassung oder den bisherigen Sitz sowie die bei dem bisher 
zuständigen Gericht aufbewahrten Urkunden beizufügen^.

Das Gericht der neuen Hauptniederlassung oder des neuen 
Sitzes hat zu prüfen, ob die Hauptniederlassung oder der Sitz
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ordnungsgemäß verlegt und § 30 beachtet ist4. Ist dies der Fall, 
so hat es die Verlegung einzutragen und dabei die ihm mit
geteilten Eintragungen ohne weitere Nachprüfung in sein Han
delsregister zu übernehmen4. Die Eintragung ist dem Gericht 
der bisherigen Hauptniederlassung oder des bisherigen Sitzes 
mitzuteilen'. Dieses hat die erforderlichen Eintragungen von 
Amts wegen vorzunehmen'.

1. Vgl. Sinnt. 1 zu § 13, auch § 38 AktGes.
2. Die Anmeldungspflicht als solche ergab sich hier ohnehin immer schon 

aus § 31 Abs. 1. Dessen Bezugnahme auf § 29 konnte aber die Auffassung recht
fertigen, daß die Anmeldung beim Gericht des neuen Ortes bzw. Sitzes zu be
wirken sei. Dem steht jetzt Abs. 1 S. 1 entgegen.

3. Vgl. dazu § 20 Allg. Verf. v. 12.8.37.
4. Recht und Pflicht des RegGerichts der neuen Niederlassung zur Prüfung 

ist nach dem Muster der für das Gericht der Zweigniederlassung getroffenen 
Regelung (§ 13 Abs. 3 S. 1, 2) weitgehend eingeschränkt. Sachlich schon für 
den früheren Rechtszustand ähnlich: KGJ. 44,152; OLG. 46, 248; IW. 33, 134.

Ordnungsstrafen
§ 14la. Wer verpflichtet ist4, eine Anmeldung, eine Zeich

nung der Unterschrift oder eine Einreichung von Schriftstücken 
zum Handelsregister vorzunehmen', ist hierzu von dem Re
gistergerichte' durch Ordnungsstrafen4 anzuhalten'. Die einzelne 
Strafe darf den Betrag von dreihundert Marl nicht über
steigen'.

la. Zu § 14 s. Art. 6 Nr. 4 der 4. EinfV. betr. Österreich (Anh. XIII).
1. Eine Anmeldepflicht trifft nur natürliche Personen; OLG. 4, 463; 7, 

346; 12, 410; RIA. 4, 32; 6, 130 (h. M., str. u. zweifelhaft), in Angelegen
heiten juristischer Personen also deren anmeldepflichtige gesetzliche Vertreter; 
JFG. 10, 86. Keine Ordnungsstrafe gegen Bevollmächtigte; RIA. 9, 41. Ebenso 
nicht gegen Erben wegen Löschung einer Firma, die schon zu Lebzeiten des 
Erblassers untergegangen war, IW. 26, 1675.

2. Derartige Verpflichtungen (die nicht Schuhgesetze i. S. des § 823 Abs. 2 
BGB. sind; IW. 10, 232) bestehen nach §§ 1, 2, 13, 29 Mrma), § 31 ^Änderung 
und Verlegung^, §§ 33, 34 ^Besonderh. t jur. Personenj, § 53 ^Prokura), §§ 106, 
107, 125, 143, 144, 148, 150, 157 [o. HG.), § 162 [Äotn®.], §§ 73, 85, 155, 
162, 168, 176, 180, 204, 207, 214, 239, 258, 261, 272, 284 AktGes., §§ 7, 12, 
57, 58, 80 GmbHGes.

Nicht gehört hierher die Verpflichtung, einer sonstigen Anordnung des 
Reg.Gerichts oder dem allgemeinen Gebot zur Angabe richtiger Personalien 
in der Firma Folge zu leisten (OLG. 5, 274; 7, 342; KGJ. 29 A 213), wohl jedoch 
die Pflicht des AktG.-Vorstands nach § 91 AktGes. (Einreichung von Beleg
blättern); RIA. 16, 77.

3. Die Ordnungsstrafgewalt steht demjenigen Gericht zu, bei welchem die 
Anmeldung, Zeichnung oder Einreichung zu erfolgen hat, im Falle der §§ 13,13 a 
daher nur dem Gericht der Hauptniederlassung bzw. des Sitzes; vgl. JFG. 20,134.

4. Sie sind Zwangsmittel, sog. Beugestrafen. Daher: Exkulpation möglich;
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keine Straffestsetzung nach — wenn auch verspäteter — Erfüllung (RIA. 11, 44); 
diese kann auch noch mit der Beschwerde erfolgreich gellend gemacht werden. 
RIA. 13, 36; 15, 33.

5. Ausnahmen: § 175, §§ 303 Abs. 2, 304 Akt Ges. — Verfahren gemäß 
§§ 132—139 FGG. Dritte, insbesondere die Industrie- und Handelskammer, 
können es anregen; vgl. KGI. 33 A 142. Strafandrohung unter Setzung einer 
Frist für Erfüllung oder Einspruch; hiergegen keine Beschwerde (IFG. 5, 108); 
bei Fristversäumung (Wiedereinsetzung möglich I § 137 FGG.) Straffestsetzung mit 
erneuter Androhung usw. (Strafmilderung u.U. möglich, §135 Abs. 2 S. 2 FGG.).

6. Vgl. jetzt B. v. 12. 12. 24 Art. 2 Abs. 2 (RGBl. I 775): 1—1000 JUL

Publizitätswirkung deS Handelsregisters*
§ 15. Solange eine in das Handelsregister einzutragende 

Tatsache^ nicht eingetragen und bekanntgemacht' ist, kann sie 
von demjenigen, in dessen Angelegenheiten sie einzutragen war, 
einem Dritten^ nicht entgegengesetzt werden', es sei denn, dah 
sie diesem bekannt war°.

Ist die Tatsache eingetragen und bekanntgemacht worden, 
so mutz ein Dritter sie gegen sich gelten lassen, es sei denn, dah 
er fie weder kannte noch kennen mutztet

Für den Geschäftsverkehr mit einer in das Handelsregister 
eingetragenen' Zweigniederlassung ist im Sinne dieser Vor
schriften die Eintragung und Bekanntmachung durch das Ge
richt der Zweigniederlassung entscheidend'.

1. Grundsatz des §15: Nichteintragung und (Anm. 3) Nichtbekannt
machung eintragungspflichtiger Tatsachen wirkt zugunsten nichtwissender Dritter 
gegen den Eintragungspflichtigen; Eintragung und Bekanntmachung solcher 
Tatsachen wirkt zugunsten des Eintragungspflichtigen gegen, praktisch gesehen, 
jeden Dritten; vgl. lediglich unten Anm. 7. — Eintragung unrichtiger Tat
sachen an sich ist nicht besonders geregelt, vgl. RGZ. 119, 64; 128, 158; 
(anders als nach § 892 BGB., daher kein sog. „positiver öffentlicher Glaube" 
des HReg.). Wenn der Kaufmann solche Eintragungen indessen hindern oder 
beseitigen konnte (vgl. dazu Anm. 4 a. E. zu § 10) und dies unterließ, muß er 
sie redlichen Dritten gegenüber aus dem Gesichtspunkt des Pertrauensschuhes 
gleich anderen handelsüblichen Kundgebungen gelten lassen (st. Rspr., die als 
Gewohnheitsrecht gelten kann; vgl. RLHG. 13, 375; 15,17; RGZ. 40, 146; 
50, 429; 66, 415; 142, 105; und dazu 89, 163; sowie Gruch. 57, 1028 lDuldung 
einer scheinbaren Zweigniederlassung^; auch der Fall RGZ. 125, 228 wäre von 
hier aus zu lösen gewesen). S. auch IW. 37, 3057 (Vortäuschung einer HReg.- 
Eintragung). — §15 ist ausgeschlossen im Falle des § 32. (Vgl. §32 S. 4.)

2. „Einzutragende" Tatsachen: Änderung und Erlöschen der Firma, 
Erteilung und Erlöschen der Prokura, Übergang des Geschäfts auf einen andern 
Inhaber (RGZ. 66, 417; 149, 25), Nichtübernahme der Passiven durch einen 
Geschäftserwerber (OLG. 43, 276), Ausschluß eines Gesellschafters von der 
Vertretung, Auflösung einer Gesellschaft usw. Die Tatsache muß aber wenig
stens eintragungsfähig sein (noch enger: RGZ. 78, 363), nicht z. B. vertrags
mäßige Geschäftsführungsbefugnis (OLG. 43, 274 Anm.).



Veränderungen sind auch dann einzutragen, wenn die Tatsache, auf welche 
sie sich beziehen, nicht eingetragen war; vgl. ROHG. 23, 227; RGZ. 15, 35; 
19, 197; 65, 413; 127, 98; 128, 180.

3. Aber nur, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist; vgl. RGZ. 78, 363. 
Unter der Herrschaft der P. v. 14. 2. 24 (vgl. über sie Anm. 1 zu § 10) war § 15 
in seiner Wirkung geändert, insbesondere war, soweit die Bekanntmachung danach 
zu unterbleiben hatte, allein die Gintragung maßgebend. (Zu beachten für die 
damals erfolgten Eintragungen!)

4. Dritter in diesem Linne ist nach RGZ. 78, 361 auch der Konkursver
walter des Eintragungspslichtigen: nicht aber der Aktionär der eintragungs
pflichtigen AktG. RGZ. 120, 369, nicht Eintragungspflichtige (z. B. Gesellschafter 
einer o. HG.) untereinander, nicht der Prokurist des Eintragungspslichtigen 
nach Widerruf der Prokura. Vgl. RGZ. 140, 135.

5. Dies gilt nur bei rechtsgeschäftlichem und prozessualem Verkehr; vgl. 
§§ 68, 1435 BGB. (RGZ. 93, 238), überhaupt dann nicht, wenn Kenntnis der 
Eintragung den Dritten nicht hätte beeinflussen können (str.; vgl. D. 29).

6. Beweislast des Eintragungspflichtigen; es genügt aber (im Sinne des 
Beweises nach dem ersten Anschein) der Nachweis, daß der Dritte die normale 
Ursache oder Folge der eintragungspslichtigen Tatsache (wenn auch nicht diese 
selbst) gekannt habe, ROHG. 19, 18; RGZ. 70, 272. Vgl. freilich auch RGZ. 
144, 199.

7. Bekannt machungswirkung. Ausnahme: §25 Abs.2, wo die Kenntnis 
nur dann die Eintragung und Bekanntmachung ersetzt, wenn sie auf Mitteilung 
des Erwerbers oder Veräußerers beruht; vgl. Anm. 11 zu § 25.

Im übrigen schadet dem Dritten schon fahrlässige Unkenntnis (anders 
als nach Abs. 1). Da das Register jedem zugänglich ist, besteht allgemeine Er
kundigungspflicht. Dem Dritten liegt der Entschuldigungsbeweis ob, der nur in 
Ausnahmefällen gelingen kann (z. B. bei zeitweiliger Unmöglichkeit der Register
einsicht und der Übermittlung des Reichsanzeigers).

8. Ist die Zweigniederlassung nickt eingetragen, so gilt keine Besonderheit.
9. So auch im Falle des § 25 Abs. 2 hinsichtlich der in der Zweignieder

lassung begründeten Schulden; IW. 31, 3076. Anders bei rechtserzeugender 
Wirkung der Einttagung; dann ist die erste Eintragung maßgeblich.

Eintragung auf Prozetzentfcheidung
§ 16. Ist durch eine rechtskräftige oder vollstreckbare Ent

scheidung des Prozeggerichts' Lie Verpflichtung zur Mit
wirkung- bei einer Anmeldung zum Handelsregister oder ein 
Rechtsverhältnis, bezüglich dessen eine Eintragung zu erfolgen 
hat, gegen einen von mehreren bei der Vornahme der Anmel
dung Beteiligten festgestellt, so genügt zur Eintragung die 
Anmeldung der übrigen Beteiligten^. Wird die Entscheidung, 
auf Grund deren die Eintragung erfolgt ist, aufgehoben, so ist 
dies auf Antrag eines der Beteiligten in das Handelsregister 
einzutragen.

Ist durch eine rechtskräftige oder vollstreckbare Entscheidung 
des Prozetzgerichts die Vornahme einer Eintragung für unzu-
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lässig erklärt , so darf die Eintragung nicht gegen den Wider« 
spruch" desjenigen' erfolgen', welcher die Entscheidung er
wirkt hat.

1. Urteile oder einstweilige Verfügungen (D. 30 u. RIA. 9, 248); nicht 
andere Schuldtitel, die keine Entscheidung enthalten, vgl. KGI. 34 A 121.

2. Es muß sich um Anmeldepflicht mehrerer Personen handeln, die nicht 
alle ihre Mitwirkung verweigern; andernfalls nur § 894 ZPO. oder § 14 
möglich; vgl. D. 31 u. RIA. 10, 253.

3. Kein Feststellungsurteil nach § 256 ZPO. nötig; vgl. oben Anm. 1. — 
Die Rechtmäßigkeit der Entscheidung ist der Prüfung des Registerrichters ent
zogen; wohl aber prüft er die Eintragungsfähigkeit OLG. 42, 208 (Anm. Id); 
KGI. 53 A 91, d. h. bei einstweiligen Verfügungen auch, ob die Folgen ihrer 
Eintragung nicht endgültigen Charakter tragen würden; vgl. LZ. 08, 595 (Un
zulässigkeit einer Firmenlöschung auf Grund einstw. Verfügung).

Ob die Monatsfrist des § 929 ZPO. bis zur Eintragung noch nicht ver
strichen ist, bedarf der Prüfung nur bei rechtsbegründenden Eintragungen; 
RIA. 9, 248. Eintragung auf Grund einstw. Verf. ist als solche im Register 
kenntlich zu machen.

4. Nicht durch Ersuchen des Prozeßgerichts ersetzbar; KGI. 33 A 122.
5. Z. B. bei Verbot einer Firma auf Unterlassungsklage, Aufhebung eines 

Haupwersammlungsbeschlusses auf Nichtigkeils- oder Anfechtungsklage hin. 
(Vgl. §37 Abs. 2 u. §§200, 201 Abs. 1 AktGes.)

6. Formloser Antrag beim Registergericht.
7. Nicht nötig (im Gegensatz zu Abs. 1), daß dies ein bei der Anmeldung 

Beteiligter ist (D. 31).
8. Nicht ist etwa auch umgekehrt eine Eintragung schon geboten, wenn eine 

Prozeßentscheidung einen Widerspruch gegen sie für unbegründet erklärt hat 
(D. 31).

Dritter Abschnitt 
Handelsfirma

Begriff und prozeffnale Bedeutung der Firma
§ 17. Die Firma' eines Kaufmanns ist der Name', unter 

dem er im Handel feine Geschäfte betreibt' und die Unter
schrift' abgidt.

Ein Kaufmann kann unter seiner Firma klagen und ver
klagt werden'.

1. Die Firma ist ein mit dem Gewerbebetrieb verbundenes und mit ihm 
übertragbares Persönlichkeitsrecht des Unternehmers. Sie ist nicht Gegen
stand der Zwangsvollstreckung, gehört daher nicht zur Konkursmasse (RGZ. 9, 
106; 74,38, str.) und unterliegt folglich auch — bei Übertragung — nicht der Gläu
bigeranfechtung (RGZ. 70, 226); bei Konkurs, in dem der Verwalter das Geschäft 
fortführt, besteht freilich auch kein unbeschränktes Verfügungsrecht des Gemein
schuldners über die Firma (IW. 33,179). Die Firma steht (vgl. § 4) nur Vollkauf
leuten zu. über ihren Inhalt: §§ 18 ff. Führung der Firma ist Pflicht (vgl. 
§ 29; Ausnahme: § 36). — Wegen der am 1.1.1900 eingetragenen Firmen vgl. 
Art. 22 EGHGB. u. dazu IFG. 14,475 (Änderung der Gesetzesauslegung macht 
eine Jahrzehnte hindurch unbeanstandete Firma alten Rechts nicht unzulässig!).



Das Firmenrecht entsteht bei tatsächlichem Gebrauch der Firma ohne 
weiteres mit der Kaufmannseigenschaft. Vgl. ROHG. 10, 289; RGZ. 14, 19.

Uber Erlöschen der Firma vgl. § 31 Anm. 4.
2. Ob ein Name als Firma anzusehen ist, sagt i. Zw. die Berkehrs- 

anschauung; nicht schon bei Gebrauch abgekürzter Vornamen oder eines auch 
sonst angewandten Decknamens (RIA. 10, 136 u. IW. 34, 984), wohl aber 
bei Verbindung mehrerer Namen durch das Zeichen (— und) (KGJ. 31 
A 143, a. A. OLG. 11, 380). Besitzt der Wortlaut einer Geschäftsbezeichnung 
keinen Firmencharakter, so ist maßgebend, ob sie zur Unterzeichnung verwandt 
wird; IW. 34, 3072.

Gebrauch einer firmenmäßigen Bezeichnung im gewerblichen Verkehr durch 
Minder- oder Nichtkaufleute ist grundsätzlich unzulässig; vgl. dazu § 4 Anm. 7 
Abs. 2, auch SeuffA. 84, 49.

Ein sog. Etablissementsname (nicht in die Firma aufgenommene 
Geschäftsbezeichnung) richtet sich nicht nach Firmenrecht (KGJ. 42, 161; RGZ. 
88,421); er kann daher auch von Minderkaufleuten geführt (vgl. §4 Anm. 7 Abs.2) 
und ohne den Gewerbebettieb verändert werden; Schutz nur nach 8 24^WZG. 
u. § 16 UWG. — Eine Telegrammadresse ist firmenrechtlich geschützt, 
wenn sie Firmenabkürzung ist, sonst nur Namensschutz analog § 12 BGB. (bei 
Verkehrsgeltung auch Schutz nach § 16 UWG.); vgl. RGZ. 102,89; IW. 24,1371; 
25, 1289; OLG. 43, 120. Ihr Übergang richtet sich gewöhnlich nach dem der 
Firma; vgl. § 22 Anm. 7 ff. Gegenüber andern Namensrechten (§ 12 BGB.) 
unterliegen Etablissementsbezeichnung und Telegrammadresse aber stets den 
gleichen Beschränkungen wie die Firma (RGZ. 88, 424; vgl. § 37 Abs. 2). Ein 
Bildzeichen kann nicht Bestandteil der Finna sein; IW. 30, 1742.

Uber die Firma des Pächters und Nießbrauchers vgl. § 22 Abs. 2.
Die Firma ist nur ein Name des Kaufmanns, kein besonderes Rechtssubjekt. 

Sie bewirkt beim Einzelkaufmann auch keine Haftungsbeschränkung, auch nicht 
bei Vorhandensein mehrerer Firmen desselben Inhabers (vgl. unten Anm. 3); 
ROHG. 11, 151; 15, 176; 20, 36 (außer bei smöglicher!) vertragsmäßiger Be
schränkung gegenüber Anzelnem; IW. 29,3056). Uber entsprechende Behandlung 
im Prozeß vgl. unten Anm. 5.

3. Für jeden einheitlichen Betrieb (darüber IW. 36, 168018) ist eine be
sondere Firma (und nur eine einzige) möglich; vgl. RIA. 9, 23; IW. 26, 1326; 
29, 3056; für die o. HG. RGZ. 85, 399; 99, 159; bei der AG. vgl. OLG. 41, 
193; LZ. 32, 316.

Die unter der Firma abgeschlossenen Geschäfte wirken im Rahmen des 
§ 15 (und des ihn erweiternden Gewohnheitsrechts; vgl. Anm. 1 zu § 15) für und 
gegen den (eingetragenen) Inhaber; vgl. ROHG. 17, 239; RGZ. 30, 77; 66, 415.

Im Grundbuch genügt grundsätzlich nur der Personenname des Einzel
kaufmanns; vgl. Reichsgrlmdbuchverfügung v. 8. 8. 35 § 15 (jedoch § 124). Aber 
Firmen eintrag ist selbst dann nicht nichtig, wenn er nach Landesrecht als un
zulässig galt (Preußen KGJ. 26 A 135; 37 A 227 zu § 4 Allg. Vfg. v. 20.11.99); 
berechtigt ist, wer Zt. der Gnlndbucheintragung Firmeninhaber war (vgl. RGZ. 
72, 38); doch bei Geschäftsveräußerung Auflassung.

4. Firmenunterschrift erfüllt die Schnftform des § 126 BGB.; ROHG. 
10, 410; RGZ. 30, 77, auch bei Anmeldung zum HReg.: LZ. 29, 1483. Zur 
wirksamen Verpflichtung genügt es, daß der sich Verpflichtende die Bezeich
nung, mit der er unterschreibt, tatsächlich führt (sei es auch im Widerspruch zu 
gesetzlichen Bestimmungen). Auch bei abweichender Unterzeichnung kann regel
mäßig eine gültige Verpflichtung entstehen. Uber (zulässigen) Firmengebrauch
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in abgekürzter Form vgl. RGZ. 56,417; 64, 66; 90, 88; 119, 198; JFG. 14, 291. 
Bei Wechseln muß aber unbedingte Identität gewährleistet sein; grundsätzlich ist 
hier Firmenangabe (Art. 1 Nr. 3, 6 u. 8 WG.) unter Wahrung der gesetzlichen 
Vorschriften zu verlangen; vgl. RGZ. 14, 17. In steigendem Maße werden auch 
hier geringfügige Abweichungen u. Weglassungen, ja verkehrsübliche Abkürzungen 
(nicht jedoch Initialen — wie z.B. „KdW.") zugelassen; vgl. ROHG. 3,271; 12,172, 
243; 14,172,202; 20,262; RGZ. 70,209; 119, 198; IW. 02, 636; 29, 1226; Warn. 
14, 391. Auch läßt man Stempeldruck mit handschriftlicher Namensvollziehung 
zu; vgl. RGZ. 47, 165; 75, 1; 118, 168. über die Form der Firmenunterschrift 
(einer o. HG.) als grundbuchliche Eintragungsunterlage s. DR. 39, 718".

5. Prozeß-Partei im Firmenprozeß ist der Inhaber des Handelsgeschäfts, 
und zwar derjenige zur Zeit der Rechtshängigkeit; die Firmenangabe genügt zwar 
regelmäßig zur Parieibezeichnung (§§ 130 Nr. 1,253 Abs. 1 Nr. 1, 313 Abs. 1 Nr. 1, 
518 Abs. 4, 553 Abs. 2, 690 Nr 1 ZPO.); Prüfung und zusätzliche Bezeichnung der 
Person des Inhabers steht dem Gericht aber jederzeit frei; vgl. IW. 96,146; 02,636; 
32, 3637; RGZ. 6, 99; 15,145; 41,407; 54,15; 66, 416; 86,63; 157,375; HRR.32 
Nr. 1237; OLG. 4, 202; 5, 82; 13,111. Vgl. ferner (Urteilsberichtigung) IW. 05, 
729; 11,101; Gruch. 55, 1066 (gegen IW.01, 484 u. Gruch. 46,1080). Bei einer 
Parteivernehmung (§§ 445ff. ZPO.) ist stets die physische Person zu bezeichnen, 
die vernommen werden soll. Vgl. — für das frühere Eidesrecht — IW. 02, 74 
u. ROHG. 14, 305. — Bei Tod des Firmeninhabers nach Rechtshängigkeit: 
§8 239, 246 ZPO., bei Geschäftsveräußerung: § 265 ZPO. (im Passivprozeß 
der Firma Klageänderung nötig, damit der Erwerber Partei wird); über Rechts
kraft und Zwangsvollstreckung vgl. OLG. 7,147. über Besonderheiten im Prozeß 
einer o. HG. vgl. Anm. 2 Abs. 2 zu § 124. — Im „Firmenkonkurs" ist im Zweifel 
der eingetragene Inhaber Gemeinschuldner; RGS1. 49, 321.

Einzelfirma. FirmenzirfStze*
§ 18. Ein Kaufmann, der sein Geschäft ohne Gesellschafter 

oder nur mit einem stillen Gesellschafter betreibt, hat^° seinen 
Familiennamen^ mit mindestens einem ausgeschriebenem Bor- 
nemen4 als Firma" zu führen.

Der Firma darf kein Zusatz beigesügt werden, der ein Ee- 
sellschaftsverhältnis andeutet4 »der sonst geeignet ist, eine Täu
schung über die Art oder den Umfang des Geschäfts oder die 
Verhältnisse des Geschäftsinhabers herbeizuführen'. Zusätze, 
die zur Unterscheidung der Person oder des Geschäfts dienen, 
find gestattet4.

1. Ihre Regelung (Abs. 2) gilt nicht mir für die Firmen nach Abs. 1, sondern 
allgemein; vgl. RGZ. 3,166; 82,166 (Handelsgesellschaften); 127, 77 (auch für 
GmbH.) ferner IW. 30, 1109 (Genossenschaften) u. 33, 1465 (Vereine).

2. Pflicht zur Firmenwahrheit. Sie gilt nur für neue Firmen (vgl. 
Anm. 8 zu § 22). „ Neu" sind Firmen, die nach dem 1.1.1900 zur Eintragung 
gelangen sollen, gleichgültig, ob sie vorher schon eintragungspflichtig oder ein
tragungsfähig waren (KGI. 41, 109; IW. 27, 722), ob sie nur auf Änderung 
einer früheren Firma beruhen oder von vornherein so entstehen sollen (vgl. 
IW. 00, 552; JFG. 5, 209; LZ. 28, 843). Bei Wiederaufnahme eines vorüber
gehend aufgegebenen Geschäfts oder bei Erbfall ist Wahl zwischen Fortführung



der alten (f. aber §30!) und Annahme einer (dem § 18 entsprechenden) neuen Firma 
möglich (IFG. 5, 209: LZ. 28, 843). Vgl. dazu aber auch JFG. 7, 149.

Der Grundsatz der Firmenwahrheit führt auch bei nachträglicher Veränderung 
des Tatbestandes zum Unzulässigwerden einer Firma, z. B. „Werk" bei Übergang 
zum bloßen Handel (?), „deutsch" bei Durchdringen der völkischen Grundanschauung 
IW.32,2622; 34,853; mit tunlichster Rücksichtnahme auf werwollgewordene wirt
schaft!. Kennzeichnung IW. 35,434, ferner DIZ. 35, 641. Ausnahmen von der 
Firmen Wahrheit §§ 21, 22, 24. über Anwendbarkeit des § 18 aus Pächter und 
Verpächter vgl. RGZ. 133, 318 u. Anm. 15 u. 8 zu § 22.

Deutsche Sprache ist für die Firma nicht vorgeschrieben; KGI. 8, 23; 10,14; 
OLG. 5, 273. — Änderungen der Firma sind dann unzulässig, wenn sie zu Ber- 
schleierungszwecken erfolgen; IW. 36, 33324 („Tarnung" — § 138 BGB.) oder 
völlig willkürlich sind; vgl. KGI. 24 A 163; 27 A 64. — Mehrere Firmen des
selben Rechtsträgers sind nur bei einer Mehrzahl von Niederlassungen möglich; 
IW. 36,1680. — Unabhängig von der Firma ist die Anbringung des Inhaber
namens an der Ladentür bei offenen Verkaufsstellen oder Wirtschaften (vgl. 
Art. 9 EGHGB.), wozu auch Formkaufleute verpflichtet sind (IW. 34, 1513). 
über Firmengebrauch im Werbeverkehr JFG. 14, 291, 483.

Verletzung der Pflicht zur Firmenwahrheit rechtfertigt, wenn nicht schon 
die Eintragung abgelehnt worden war, Einschreiten des Registerrichters nach 
§ 37 Abs. 1 (vgl. § 140 FGG ). Das Verfahren ist nicht nur gegen einen unzulässigen 
Firmenteil, sondern auf Löschung der ganzen Firma zu richten; vgl. RJ^l. 11, 
193; IW. 32, 2622. Nur bei anfänglicher Firmenunwahrheit (IW. 35,434,436, 
bestr.) anch Verfahren nach § 142 FGG.

Keine weitere Beschwerde gegen Anordnung des Beschwerdegerichts, die 
Hinzufügung eines ausgeschriebenen Vornamens durchzusetzen; RIA. 16, 78.

3. Den eigenen Familiennamen, auch wenn damit Berwechselungsgefahr 
gegenüber älteren Firmen entsteht; RGZ. 116, 209; vgl. dazu IW. 31, 1891 
u. 2965; 32, 1902; auch HRR. 34, 1538; 35, 1472 u. R. 30, 1270; niemals den 
abweichenden Namen eines andern; IW. 03, 293.

Welches der Familienname ist, bestimmt sich nach allgemeinem bürger
lichen und öffentlichen Recht. Deck- und Künstlernamen sind unzulässig; OLG. 40, 
177; vgl. auch KGI. 35 A 150. über Doppelnamen OLG. 41,192. Hinzufügung 
des Mädchennamens der Ehefrau oder Mutter unzulässig, wenn dadurch der 
Familienname des Inhabers unklar wird; vgl. RIA. 14, 46. Zulässig ist bloßer 
attributiver Gebrauch (z. B. „Kaisers Kaffeegeschäft"), vgl. KGI. 5, 21, nach 
neuerer Ansicht (Anheitlichkeit der ganzen Firma! vgl. untenAnm. 5) auch ledig
lich in einem Jnhaberzusatz; IW. 30, 1410 gegen IW. 29, 2155; RIA. 9, 91; 
15,301; vgl. aber auch JFG. 15, 10. Adjektivische Namensform nicht ausge
schlossen, RGZ. 119, 201.

4. Nicht notwendig dem Rufnamen; Gruch. 48, 623; LZ. 30, 771; der 
Kaufmann hat unter mehreren Vornamen grundsätzlich freie Wahl; IW. 28, 
2639. — Er ist so zu führen, wie er dem Inhaber wirklich beigelegt worden ist, 
nicht wie er abweichend im Kirchenbuch oder Standesregister (vgl. freilich IW. 
28, 2639) eingetragen ist; KGI. 25 A 51; 26 C 89; OVG. 47, 337. über Dimi
nutive: JFG. 2, 177 („Willy" statt „Wilhelm" zugelassen); RIA. 3, 72 („Fritz" 
statt „Friedrich" abgelehnt); über Vornamen des Ehemanns in der Firma der 
Ehefrau (unzulässig!): RIA. 16, 78; über verdeutschte fremdsprachliche Vor
namen: IW. 15, 1459.

5. Die Firma besteht aus dem sog. Firmenkern (beim Einzelkaufmann 
Heymann, HandeUgesetzbuch. 3
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Bor- und Familienname) und etwaigen Zusätzen (Abs. 2; vgl. Anm. 6ff.). 
Sie bildet aber eine Einheit; RGZ. 96, 197. Vgl. oben Anm. 3 a. E.

6. Das Verbot des Gesellschaftszusatzes („& To.", „KG." usw.) 
soll den falschen Anschein einer in Wirklichkeit nicht bestehenden Bereinigung 
mit anderen verhüten; vgl. dazu IW. 30, 2722; daher auch bei von vornherein 
simulierter Gesellschaft (RGZ. 37,58). Andeutung eines Gesellschaftsverhältnisses 
liegt auch in Zusätzen wie „Gemeinschaft" (R. 28,1302) und „Jnteressenvereini- 
gung" (JFG. 6,187). Zulässig ist „Deutsche Bekleidungsgesellschaft" bei Ver
bindung mehrerer an sich kleinerer Geschäfte mit gemeinsamer Einkaufszentrale 
(R. 26,22), „Bereinigte" auch bei Zusammenschluß kleinerer Unternehmer (IW. 
27, 130). Nicht dagegen „Kunstgemeinde des Mittelstandes" für eine GmbH., 
die billige Theatervorstellungen für ihre Kunden organisiert (IW. 27, 1700), 
nicht „ Bereinigte Fabriken" ohne weitgehende Produktionsgemeinschaft (DIZ. 
21, 565). Vgl. noch RGZ. 157, 373, auch DR. 39, 1165. — S. jedoch § 24.

7. Der den Umständen nicht entsprechende Gesellschaftszusatz ist nur 
Hauptbeispiel für unzulässige Zusätze. Diessind alle, die sonst noch über die 
Unternehmensverhältnisse irreführen können; es muß durch sie nach der Ber- 
kehrsauffassung ein mit den tatsächlichen objektiven Verhältnissen des Geschäfts 
(IW. 28, 2638) nicht übereinstimmender Eindruck ernstlich erweckt werden; vgl. 
OLG. 42, 208; IW. 28, 1231; 36, 944M; R. 29, 1526, auch RIA. 4, 215; RGZ. 
156, 20 (Sprachgebrauch u. Berkehrsauffassung).

Außer acht zu lassen sind in sich wahre Firmenzusätze, welche aus äußeren 
Gründen (zufällige Gleichheit mit anderen Firmen) Berwechslungsgefahr Hervor
rufen (RGZ. 54,183), desgleichen solche, die auch in anderen Firmen vorkommen, 
aber im Zusammenhang nicht täuschend wirken (Warn. 14, 146), ferner all
gemein übliche, in ihrer Bedeutung entwertete Zusätze, vgl. IW. 06, 397 („Kur
haus"); 31,1916 („Bauhütte"); LZ. 08,274 („Cafe Bauer") u. 597 („Brauhaus"); 
RGZ. 69, 310 („Liberty").

Die Frage der Irreführung ist übrigens nicht nur unter Berücksichttgung 
der Firmenzusätze, sondern auf Grund des Gesamteindrucks der Firma zu 
beurteilen (RGZ. 127, 77; JFG. 15,10); insbesondere auch der Firmenkern, darf 
nicht irreführen (R. 36, 2655).

Was noch Zusatz zur Firma, was schon bloße Etablissementsbezeichnung 
ist, ist Auslegungsfrage. RGZ. 88,423; KGI. 49 A 104. Bei Unregelmäßigkeit im 
Gebrauch kein Firmenzusatz. OLG. 16, 78. Ob der Zusatz dem sog. Firmen
kern folgt oder vorangeht, ist für den Begriff gleichgültig. KGI. 10 A 14.

Beispiele aus der Rechtsprechung: RIA. 5, 246 (Ott der Niederlassung); 
zulässig aber „Norddeutsche" als Bestandteil der Hauptfirma auch bei süddeutscher 
Zweigniederlassung, vgl. JFG. 13, 62, ferner RGZ. 58, 136; 79, 250; IW. 
00, 840; 10, 121; 14, 768; GRUR. 36, 692 (Herkunft); vgl. dazu auch OLG. 
42,208 (bloße zutreffende Methodenbezeichnung: „Amerikanische Dampfbügelei"), 
IW. 27,106 (fremdes Warenzeichen) und IW. 37,1881 (Hinweis auf Waren
patent); RGZ. 44, 18; 56, 189; OLG. 10, 228, 229; IW. 30, 1416 (Zeit der 
Geschäftsgründung); RGZ. 82, 166; OLG. 11, 377; 40, 180; KGI. 28 A 41 
(Familienverhältnisse); IW. 27, 720; HRR. 36, 610 (Erfindername; dabei 
noch keine Unwahrheit lediglich nach Tod des Erfinders!); auch IW. 30, 2716 
(Personenname in GmbH.-Firma); KGI. 22 A 97; PrOVG. 87, 296 (Be
ziehung zu Kommunalverband); HansRGZ. 28 B 118; OLG. 43, 278; 46, 252; 
IW. 35, 3661; 36, 923 (Handelsbeziehungen); vgl. dazu auch JFG. 13, 62 
(„Buchstelle" weist nicht auf behördliche Einrichtung hin — zulässig); ferner 
zahlreiche Entscheidungen, die sich auf den Umfang des Geschäfts beziehen,



Dritter Abschnitt. Handelsfirma. § 19. 35

zugelassen z. B. „Modenmeister" bei Herrenartikelgeschäft, dessen Inhaber 
nicht Handwerksmeister (IW. 36, 168421); Elektrizitätsgesellschaft" bei sog. Jn- 
stallationsbetrieb (HRR. 35, 1472); „Deutsches Tuchhaus" für ein mittelgroßes 
Geschäft, das deutsche Tucke vertreibt (IFG. 11,133; vgl. dazu IW. 34, 1247); 
„ Großhandel" für eine Genossenschaft (IW. 30, 1409; bezeichnet nicht Umfang, 
nur Art des Kundenkreises); „Kaufhaus" für Warenhaus (IW. 36, 332); „Betten
haus" bei mittlerem Gefckäftsumfang (IW. 26, 1230); dagegen mißbilligt: 
„Polizei" für Privatunlernehmen (JIG. 15,185); „Zentrale" ohne Zusammen
fassung mehrerer selbständiger Betriebe und ohne größere Kapitalkraft (JFG. 8, 
152 u. 13, 59 gegen — weitherziger —: R. 28, 1391 u. IW. 28, 2638); „Schuh
palast" für kleines Geschäft lediglich im Erdgeschoß (IW. 33,1473); „Werk" oder 
„Werke" (vgl. R. 28, 820) für Betriebe außerhalb der Großindusttie (JFG. 3,176; 
8,151; 14, 95; IW. 31,1909; 32, 2622; HRR. 35,29; R. 36, 9218; OLG.42,209; 
RIA. 17, 82; KGI. 41A 109), insbesondere auch für ein reines Handelsunter
nehmen mit eigenem Lieferwerk (R. 28,819); „Treuhand" beiMangel eigenen erheb
licheren Geschäftskapitals (RGZ.99,23; JFG. 2,178; HansRGZ. 32 8,269; OLG. 
43, 277; 46, 250); „Kunstauktionshaus" für unbedeutendere Unternehmen ohne 
akademisch gebildeten, wissenschaftlich arbeitenden Sachverständigen (R. 28,822); 
„Elektrohaus" für Minderkaufmann (IW. 37,889). Vgl. noch über „Haus": JFG. 
3, 202; 4, 166; 14, 291; 15, 54; IW. 36, 2660; OLG. 24, 111; 46, 253; über 
„Fabrik" insbesondere bei Einzelsirmen: OLG. 27, 309; 30, 297; JFG. 6,182; 
über „Hamburger Kaffeelager", „Kaffeelager", „Niederlage von ...": RGZ. 156, 
16; JFG. 7,153; 13,55; IW. 36,944; ferner OLG. 40,180; IW. 38,1177. Mit dem 
Firmenzusatz „deutsch" soll nach Möglichkeit sparsam umgegangen werden (IW. 
35, 3011); er ist jedenfalls unzulässig, wenn die Rassezugehörigkeit (oder auch die 
Nationalität) des Inhabers oder eines der Inhaber mit ihm nicht in Einklang steht 
(HRR. 35,1471); im übrigen lassen sich allgemeine Grundsätze hierfür kaum auf
stellen; vgl. IW. 35,302, 436, 3164; MuW. 35, 38; GRUR. 35, 592, 596; JFG. 11, 
133. Unzulässig kann auch reklamehafte Verwendung des Wortes „Nattonal" als 
Firmenbestandteil sein (HRR. 35, 1472). Vgl. noch IW. 36,874 („Feuersozietät"). 
— Stets unzulässig ist, wenn die Voraussetzungen der §§ 22, 24 fehlen, die 
zusätzliche Führung einer früheren Firma, JFG. 18, 161; IW. 36, 1789.

Uber Zweigniederlassungen vgl. Anm. 7 zu § 13.
8. Nur Eignung, nicht Notwendigkeit zur Unterscheidung erforderlich; 

IW. 95, 115; RIA. 1, 115; 11, 193.
Gesellschafttzfirmar

§ 19. Die Firma einer offenen Handelsgesellschaft hat den 
Hamen2 wenigstens eines der Gesellschafter mit einem das 
Vorhandensein einer Gesellschaft andentenden Zusatz2 oder die 
Ramen2 aller Gesellschafter zu enthaltend

Die Firma einer Kommanditgesellschaft hat den Ramen2 
wenigstens eines persönlich hastenden Gesellschafters mit einem 
das Vorhandensein einer Gesellschaft andeutenden Zusatze2 zu 
enthaltend

Die Beifügung von Vornamen ist nicht erforderlich2.
Die Ramen anderer Personen als der persönlich haftenden 

Gesellschafter dürfen in die Firma einer offenen Handelsgesell- 
3*
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schäft oder einer Kommanditgesellschaft nicht anfgenommen 
werden'.

1. Außer § 19 gilt für sie auch § 18 Abs. 2; vgl. Anm. 1 zu § 18.
Grundsatz des § 19 ist die in zwei möglichen Formen vorkommende 

Personenfirma: entweder Namen aller persönlich haftenden Gesellschafter oder 
mit GeseNschaftervermerk eines oder mehrerer von ihnen. Vgl. unten Anm. 3 u. 6.

2. Nötig nur der Familienname (darüber Anm. 3 zu § 18), unzulässig ein 
davon abweichender Handelsname (Firma — IW. 39, 423), Vornamen je nach 
Belieben (Abs. 3), daher auch in Abkürzungen.

3. Der Gesellschaft szusatz bei der KG. immer, bei der o. HG. stets 
dann erforderlich, wenn nicht alle ursprünglichen Gesellschafter in der Firma 
namentlich erscheinen (RIA. 7, 37); unnötig ist, daß darüber hinaus die Zahl 
der Gesellschafter aus der Firma ersichllich ist (HRR. 30, 34). Nicht nötig bei 
KG., daß der Zusatz gerade eine Kommandit gesellschaft erkennen läßt; es genügt 
jeder Gesellschaftsvermerk, JFG. 17,60; als solcher kommen u. a. in Betracht: 
„u. Co.", „u. Comp.", „u. Cie.", auch „u. G." (RIA. 7, 37), letzteres aber kaum 
gebräuchlich (das „und" wird außerdem meist mit abgekürzt); ferner „Gebr.", 
„Gebrüder", „Geschwister", auch „Müller u. Sohn". Unzulässig hingegen bei 
neuen Firmen Bezeichnungen wie „A. Müller Söhne" (vgl. RGZ. 156,363; KGI. 
28 A 39) oder „A. Müller Sohn u. Witwe" (vgl. DIZ. 07, 775); vgl. noch RGZ. 
156, 365; HRR. 39, 93; DR. 39, 1454.

„ Persönlich haftende Gesellschafter" können auch (und zwar auch aus
schließlich) juristische Personen sein; dann lautet z. B. die Gesellschaftsfirma 
„X. GmbH. & Co." (zulässig; vgl. RIA. 14, 294); meist liegt dann eine KG. vor. 
Vgl. auch Anm. 1 Abs. 2 zu ß 105.

Daß für einen selbständigen Betrieb nur eine Firma möglich ist (vgl. § 17 
Anm. 3), gilt auch bei Handelsgesellschaften (RGZ. 85, 399; 99, 159). Ebenso 
die Grundsätze über nachträgliches Unwahrwerden der Firma; vgl. Anm. 2 
Abs. 1 a. E. zu § 17. Eine o. HG., die ihr Unternehmen mit dem Recht der Firmen
fortführung verpachtet (vgl. § 22 Abs. 2), darf keine neue Firma annehmen 
(sie ist dann nur noch BGB.-Gesellschaft); IW. 36, 3129.

5. Sie ist aber freiwillig möglich. Vgl. oben Anm. 2 u. 3.
6. Also insbesondere auch nicht der eines Kommanditisten; vgl. OLG. 43,280. 

Anders natürlich bei abgeleiteter Firma; vgl. § 22 Anm. 8 u. IW. 35, 3492.

§ 20*. Die Firma einer Aktiengesellschaft sowie die Firma einer Kom
manditgesellschaft auf Aktien ist in der Regel von dem Gegenstände des Unter
nehmens zu enllehnen; die erstere Firma hat außerdem die Bezeichnung 
„Aktiengesellschaft", die letztere Firma die Bezeichnung „Kommanditgesell
schaft aus Aktien" zu enthalten.

1. § 20 ist durch § 18 Abs. 1 EGAktGes. aufgehoben. An seine Stelle 
sind §§ 4 u. 220 -lktGes. getreten. Vgl. auch § 18 Abs. 2 EGAktGes.

Firma bei bloßer Namensänderung
§ 21. Wird ohne eine Änderung der Person der Name des 

Geschäftsinhabers^ oder der in der Firma enthaltene Name 
eines Gesellschafters^ geändert', so kann die bisherige Firma' 
fortgeführt werden'.

1. Vgl. § 18 Abs. 1. 2. Vgl. § 19 Abs. 1 u. 2.
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3. Nach bürgerlichem Reckt (§§ 1355, 1577 Abs. 2 u.3; §§1719, 1722 
und 1736 i. V. m. § 1616, § 1758 BGB.) oder öffentlichem Recht.

4. Gleickgültig, ob die Firma eingetragen war oder nicht.
5. Fortführung der Firma nur, wenn auch das Unternehmen als solches 

dasselbe bleibt; IW. 11, 105. Darüber vgl. Anm. 6 zu § 22. — Streitig ist, ob 
im Falle des bisherigen § 1577 Abs. 3 BGB. (jetzt § 64 EheGes.) der geschiedene 
Ehemann (nach § 37 Abs. 2) die bisherige Firma der alleinschuldigen Frau ver
bieten kann (so RIA. 8, 38); trotz § 21 zu bejahen. Dagegen erstreckt sich das 
Verbot dann nicht auf die Firma, wenn diese (mit dem Geschäft) an einen
Dritten veräußert worden ist (§ 22).

Abgeleitete Firma*
§ 22. Wer ein bestehendes Handelsgeschäft^ unter Leben

den' »der von Todes wegen< erwirbt', darf für das Geschäft' 
die bisherige gitmct7 mit oder ohne Beifügung eines das Rach- 
folgeverhältnis andeutenden Zusatzes' fortführen«, wenn der 
bisherige Geschäftsinhaber'" oder dessen Erben" in die Fort
führung der Firma ausdrücklich" willigen". Tie Verpflichtung einer
Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, die im § 20 
vorgeschriebene Bezeichnung in ihre Firma aufzunehmen, wird hierdurch 
nicht berührt*^.

Wird ein Handelsgeschäft auf Grund eine» Nießbrauchs, 
eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Berhältniffes über
nommen, so finden diese Vorschriften entsprechende An
wendung".

1. Vgl. auch § 24. — § 22 gilt nicht bei rein tatsächlicher Fortführung, 
RGZ. 156, 365.

2. D. i. das kaufmännische Unternehmen i. S. einer Gesamtheit von 
Rechten und anderen Vermögenswerten Gütern und Beziehungen. Vgl. Anm. 2 
zu § 25. Das ganze Unternehmen, nicht nur ein Teil desselben muß übergehen 
(RGZ. 63, 229; vgl. auch R. 20, 1986 u. OLG. 24, 117); Ausschluß unwesent
licher Teile schadet aber nicht, RGZ. 56,189; 64,129; KGJ. 34 A 132; R. 24,1319, 
auch nicht Ausschluß der Passivenübernahme (vgl. § 25 Abs. 2). Haupt- und Zweig
niederlassung sind i. S.des § 22 gesonderte Unternehmen, also für sich getrennt ver
äußerlich und wie jedes andere Unternehluen fortführbar; vgl. Anm. 2 zu § 13 u. 
RGZ. 77, 60; RIA. 2, 231; KGJ. 15, 12. — Ein bestehendes Handelsgeschäft 
muß übergehen, was aber nicht scholl durch zeitweilige Einstellung, Liquidation 
oder Konkurs ausgeschlossen wird (Warn. 31, 295; 33, 415; HRR. 33,1664; 39,94; 
vgl. auch IW. 36, 2660; 37, 2976, ferner IFG. 9, 114; IW. 29, 1059.

3. Kein Erwerb im Wege der Zwangsversteigerung möglich; diese 
kann nicht das Unternehmen als solclies ergreifen (RGZ. 95, 236; str., vgl. 
Anm. 8 a. E. zu § 1). — Hingegen findet § 22 Anwendung bei Einbringung in 
eine Gütergemeinschaft; vgl. IFG. 3, 185 u. unten Anm. 6 a. E., auch HRR. 29, 
1027 (Fortsetzung einer Gütergemeinschaft).

4. Von Todes wegen erwerben die Erben (evtl. Vermächtnisnehmer), 
nicht der Testamentsvollstrecker; er wird neben ihnen im HReg. nicht einge
tragen (LZ. 31,1132; IW.37,2599; IFG. 5,217; 8,1). Die Einzelfirma (überdas 
Unternehmen einer o. HG. vgl. Anm. 2 zu § 139) kann von den Erben des bis
herigen Inhabers in ungeteilter Erbengemeinschaft fortgesührt werden;
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RIA. 9,159; 10,43! 15,51; IW. 89,565. Aber auch neue Firma möglich, die den 
Borschristen für neue Nnzelfirmen entsprechen und einen Hinweis auf das Vor
handensein der Erbengemeinschaft enthalten muß; JFG. 5, 209. Das Recht aus 
§ 22 Abs. 1 erstreckt sich nur auf eine Erbengemeinschaft als solche, nicht auf die 
verbleibenden Erben nach Übertragung von Erbteilen (DIZ. 28, 599); es umfaßt 
nicht die Befugnis, unter der Firma des Erblassers andere, nicht ererbte Geschäfte 
zu führen (JFG. 9,111) oder das ererbte Geschäft länger, als allgemein zur Ab
wicklung und Auseinandersetzung über den Nachlaß nötig ist, zu betreiben, es sei 
denn mit der (neuen!) Firma einer Handelsgesellschaft (o. HG. oder KG.); 
(IW. 35, 3642). Das ererbte HGeschäft braucht aber nicht vorweg abgewickelt zu 
werden; auch schadet Ausscheiden einzelner Erben nichts, solange wenigstens zwei 
in der Erbengemeinschaft bleiben (IW. 39, 565).

5. Nach außen wirksamer Erwerb des Unternehmens ist nötig. 
Es genügt Erwerb als Treuhänder (RGZ. 99,159; IW. 07,110); auch wenn der 
Erwerber für fremde Rechnung (aber im eigenen Namen) fortführt. Vgl. auch R. 
20, 1569 u. IW. 36, 3129. Nichtiger Erwerb begründet kein Recht zur Firmen
fortführung; vgl. auch unten Anm. 13.

6. Nur für das erworbene Geschäft. Kontinuierliche Geschäfts- 
Fortführung ist daher Voraussetzung des abgeleiteten Firmenrechts. Vgl. 
RGZ. 1, 261; 46, 150; DIZ. 02, 500, auch § 23. Dieses enthält nur eine Be
fugnis, i. Zw. keine Pflicht. Gibt der Erwerber die Firma auf, so kann 
er sie nicht mehr annehmen oder bei Weiterveräußerung des Geschäfts mitüber
tragen, OLG.24,119; IW.16,961; R. 20,1985; vgl. auch RGZ. 152, 365. Ebenso 
nicht die Ehefrau, die ein Geschäft mit abgeleiteter Firma in eheliches Gesamt
gut eingebracht hatte, wenn der Mann (kraft Verwaltungsbefugnis) die Firma 
während der Ehe änderte (Zwischenerwerb des Gesamtguts!), JFG. 3, 185; 
anders beim gesetzlichen Güterstand.

7. Soweit sie — auch ohne Eintragung (vgl. § 1; RIA. 10, 180, auch 
R. 20, 1570) — tatsächlich geführt wurde und für den bisherigen Inhaber 
zu Recht bestand (i. S. des § 37 Abs. 1); RGZ. 152, 365; R. 27, 1196; 36, 9220; 
RIA. 9, 34; 11, 29; KGI. 13^ 25. Vgl. auch JFG. 1, 188. Gleichgültig, ob 
die Firma bei Erwerb überhaupt noch zulässig wäre (Firma alten Rechts); IW. 30, 
1434, a. M. R. 20, 1987. Anders nur im Falle der Tarnung (§ 138 Abs. 1 
BGB.l); IW. 36, 944. — Bestand keine Firma, war sie aber doch eingetragen, 
so fällt auch der Erwerber bei entsprechendem Geschäftsbetrieb (vgl. Anm. 4 zu § 5) 
unter §5; RGZ. 1, 260; 3,120; 9, 21. über Gebrauch von (nichteingetragenen) 
Abkürzungen einer (eingetragenen) Firma durch den Erwerber Warn. 30,417; 
vgl. auch RGZ. 145, 279. Vgl. ferner LZ. 31, 444 (i. Zw. Berechtigung des 
Erwerbers, die Firma so zu verwenden, wie sie sich eingebürgert hat).

8. Ohne Änderungen (IW. 07, 523) geht die Firma auf Grund des 
Geschäftserwerbs (kraft damit verbundener Zustimmung des Veräußerers; vgl. 
unten Anm. 13) auf den Erwerber über (anders RGZ. 107, 33). Nur Nach
folgezusätze (über sie JFG. 2, 181; IW. 30,1416; 36, 1789) läßt grundsätzlich 
die Praxis zu; vgl. RGZ. 96, 195; 104, 342; RIA. 1, 47; 4, 158; 14, 45; KGI. 
34 A 128; IW. 00, 552; 29, 2155; 38, 237; JFG. 14, 483; Gruch. 48, 621. Da
von jedoch verschiedene Ausnahmen: Die zwingenden Zusätze der §§4,220 
MGes. (vgl. unten Anm. 14; ebenso wie der AG.-Zusatz auch der GmbH.- und 
Genossenschastszusatz) sind wegzulassen bzw. durch Nachfolgezusatz klarzustellen, 
wenn sie auf den Erwerber nicht mehr zutreffen (Umkehrung des Grundsatzes von 
§ 22 Abs. 1 Satz 2 — unten Anm. 14!). Vgl. D. 35, R. 24, 1251; HansGZ. 27, 
212; IW.31, 2923; JFG. 15,48, 185. über die Firma der umgewandelten AktG.:



R. 36, 4889, IW. 36, 1789. Nicht dagegen der einfache Gesellschaftszusatz; 
dieser kann aber beigefügt werden, wenn eine Gesellschaft das Geschäft z. B. 
vom Einzelkaufmann erwirbt. IW. 30, 2711; 35, 3492; HRR. 34, 1297; vgl. auch 
JFG. 10, 88. Die Beifügung ist sogar notwendig, wenn die erwerbende Ge- 
seNschast bei Fottführung neu begründet wird; RGZ. 113, 309. Endlich sind 
unbedeutende Änderungen, Zusammenfassung mehrerer erworbener Firmen und 
Verbindung des Nachfolgerzusatzes mit der alten Firma in lediglich stilistischer 
Neufassung (Zusatz gewissermaßen inmitten des „Firmenkerns") zulässig. Die 
Firmengleichheit braucht also nicht buchstabengetteu zu sein; vgl. RGZ. 152, 365; 
RIA. 15,136 u. 218; KGI. 51 A 114; IW. 36, 1789; GRUR. 36,1069; HRR. 35, 
242 („Nordd. Kaltasphaltwerk K.-G. vorm. Dr. Kurt G." — eingefügt „K.-G. 
vorm.": zulässig), aber auch IW. 29, 2155. über Fortführung sog. Dr.-Firmen: 
HRR. 36, 610; R. 36, 2658.

9. Das Recht zur Fortführung umschließt i. Zw. auch die Befugnis zur 
Weiterveräußerung und die Vererblichkeit, nicht jedoch das Recht zu 
getrennter Veräußerung einer Zweigniederlassung mit der erworbenen Firma 
(die dadurch sonst vewielfältigt würde). RGZ. 56, 189; 67, 94; IW. O2, 186; 
36, 2658; vgl. auch OLG. 4, 462; 7, 147; KGI. 31 A 154; ferner RGZ. 152, 
365 (Firmenvereinigung), abw. RIA. 11, 275; IW. 27,1112. Bei Einschränkung 
der BewMigung (vgl. unten Anm. 13) erlischt die Firma, wenn sie der Erwerber 
verliert und fällt nicht etwa an den Veräußerer zurück; RGZ. 76,263.

10. über die Verfügungsbefugnis im Konkurse vgl. Anm. 3 zu § 32, über 
die des Güterpflegers eines beschlagnahmten Vermögens IW. 37, 2207. — 
Der Inhaber kann seine Einwilligung nicht nur unter Lebenden, sondern z. B. 
auch im Testament erteilen; ein so bedachter Vermächtnisnehmer führt dann 
die Firma, ohne daß Zustimmung des Erben (vgl. Anm. 11) erforderlich wäre.

11. Auch wenn die Geschäftsveräußerung noch vom Erblasser selbst vor
genommen worden war; vgl. aber unten Anm. 13. — Bei Erbengemeinschaft 
Zustimmung aller Miterben nötig (RIA. 5, 185), bei Vorerbschaft aber nicht 
die des Nacherben (OLG. 4, 456); vgl. noch IW. 38, 3182.

12. Die Einwilligung kann nicht sttllschweigend (durch schlüssiges Ver
halten) erNärt werden, sonst aber formlos; vgl. IW. 11, 594.

13. Die „Einwilligung" ist Zustimmung; sie braucht nicht gleichzeitig 
mit der Geschäftsveräußerung zu erfolgen; vgl. oben Anm. 11. Jedoch ist ein 
gewisser zeitlicher Zusammenhang zwischen beiden Akten erforderlich; vgl. DIZ. 
34, 681. — Die Einwilligung kann zeitlich (vgl. RGZ. 102, 17 u. HRR. 36, 407) 
ober gegenständlich (Verbot der Weiterübertragung und Vererbung, RGZ. 76, 
263; Vorschrift eines Nachfolgezusatzes ROHG. 14, 187) beschränkt sein. — Ist 
die Einwilligung erteilt, so ist Löschung auf Antrag des Veräußerers die Ver
fügung eines Nichtberechtigten und greift den Bestand der Firma nicht an; 
RGZ. 65, 15. — Die Einwilligung in die Firmenfortführung unterliegt den 
allgemeinen Vorschriften über Rechtsgeschäfte (vgl. aber oben Anm. 12). Sie ist 
daher bei Vorliegen eines Nichtigkeitsgrundes (z.B. § 138 BGB.) bedeutungslos, 
insbesondere fehlt dann die Rechtsfolge des § 22. Vgl. IW. 36, 91436 (Sitten
widrigkeit, wenn Firma bisher und im Wortlaut arisch, Erwerber aber Bolljude ist).

14. § 22 Abs. 1 S. 2 ist durch § 38 d. ersten DurchfB. z. AttGes. v. 29. 9. 37 
(RGBl. I 1026) aufgehoben. Vgl. auch die Anm. zu § 20. Sachlich ist an dem 
bisherigen Rechtszustand grundsätzlich nichts geändert worden. Vgl. § 4 AttGes. 
Juristische Personen des Handelsrechts müssen der erworbenen Firma die zwin
genden Zusätze beifügen, die ihre Rechtsform erkennen lassen. Sie können aber 
auch die so gekennzeichnete Firma nicht neben ihrer bisherigen führen; RGZ.



113, 213; IFG. 5, 222; 6, 215; vgl. auch RGZ. 85, 397, dagegen (bezüglich 
juristischer Personen, die nicht Handelsgesellschaften sind) HRR. 32, 253 (KG.). 
Zu weitgehend wohl R. 29, 1022 (GmbH, könne als Pächterin nur ihre bis
herige, nicht die vom Verpächter erworbene Firma — §22 Abs. 2 — führen). 
Vgl. dazu oben Anm. 8.

15. Das Recht zur Firmenfortführung kann — statt auf Veräußerung — 
auch auf Einräumung eines beschränkten Rechts am Unternehmen 
oder eines bloß obligatorischen ,Rechts beruhen; als „Fortführung" kommt 
natürlich nur die Fortführung im eigenen Ramen in Betracht; vgl. Anm. 3 zu 
§ 1. Was hinsichtlich des Wahlrechts zwischen Fortführung der alten und Annahme 
einer neuen Firma bei gänzlicher Veräußerung gesagt ist (vgl. oben Anm. 6), 
gilt auch hier. Verpflichtung zur Firmenfortführung wird hier häufiger 
als bei der Veräußerung bedungen. Cie bindet aber den Registerrichter nicht; 
IFG. 5, 212, auch HansRGZ. 28 B 487. Rach Beendigung der beschränkten 
Berechtigung zum Betriebe fällt — hinsichtlich der Firma — an den früheren 
Inhaber dasjenige zurück, was dieser ursprünglich hatte, also nicht eine z. B. 
vom Pächter angenommene neue Firma (die dieser anderweit gebrauchen darf!) 
vgl. RIA. 10, 205; 11, 38. über Änderung der übernommenen Firma durch 
einen Pächter vgl. HRR. 28, 1725 u. § 18 Anm. 2.

§ 22 Abs. 2 ist auf die ehemännliche bzw. elterliche Verwaltung und Nutz
nießung am Frauen- bzw. Kindesgut, auch auf die sog. Antichrese (vgl. § 1213 
BGB.), die sich (§ 1273 Abs. 2 Catz 2 BGB.) nicht auf das Unternehmen (s. An
merkung 8 zu § 1), sondern nur auf die körperlichen Gegenstände des Geschäfts
vermögens beziehen kann, anwendbar (vgl. auch oben Anm. 6 a. E.).

Untrennbarkeit von Firma und Unternehmen
§ 23. Die Firma kann nicht ohne das Handelsgeschäst^ sät 

welches sie geführt roitb2, veräuhert werden'.
1. Auch nicht zeitweilig; LLG. 16, 80. Klage auf Firmeneintragung ist 

erst nach Übergabe des Geschäfts zulässig; RGZ. 63, 228. Das Geschäft muß 
bei Firmenübertragung daher vom Erwerber konfinuierlich fortgeführt 
werden; vgl. Anm. 6 zu § 22. Übertragung nur mit einem Geschäftsteil genügt 
daher nicht; RGZ. 56, 187; IFG. 13, 336. Außer demjenigen, dem der Firmen
gebrauch gestattet wird (§ 22), darf kein anderer die Firma des Veräußerers, 
insbesondere auch dieser selbst nicht gebrauchen. Vgl. noch RGZ. 152, 365 (Ver
einigung der erworbenen Firma mit der eigenen hindert Weiterveräußerung der 
ersteren).

2. Umgehungsversuche werden gleich behandelt: insbesondere Über
tragung einer Firma, unter der überhaupt noch kein Handelsgewerbe betrieben 
wird oder bei welcher dieses schon erloschen war; vgl. Anm. 2 a. E. zu § 22; 
ROHG.6,246; RGZ. 9,1; 110,422; 155,75; IW.39,163".— Es genügt aber eine 
nach außen hin wirksame Veräußerung, z. B. treuhänderisch; vgl.Anm. 5 zu § 22.

3. Verbot des Firmenhandels. Vgl. LZ. 32, 39. Übertragung der 
Firma ohne Unternehmen ist nach § 134 BGB. nichtig (nicht notwendig der gmize 
Vertrag [§ 139 BGB.), IW. 03, 293"). Vgl. aber § 15 u. dazu RGZ. 66,417.

Werden Firma und Unternehmen veräußert, so bleibt in der Hand des 
Veräußerers grundsätzlich nichts zurück; vgl. dazu § 22 Anm. 9 u. 13, ferner IW. 
26, 1326; OLG. 46,250, aber auch IW. 26,2106. Eine juristische Person hingegen 
bleibt auch nach Veräußerung eines Handelsgeschäfts mit Firma bestehen, und 
zwar nicht notwendig als Liquidationsgesellschaft; RGZ. 107, 31 (a. M. RGZ.



85, 398). über die damit zusammenhängende bestr. Frage des sog. Mantellaufs 
Vgl. JFG.2, 226.

Lhne Firma geht ein für das Unternehmen eingetragenes Warenzeichen 
nicht mit über; RGZ. 100, 6; IW. 21,1557; vgl. RGZ. 147, 336. Im Zweifel 
auch keine Telegrammadresse: IW. 24, 294.

Aufnahme oder Ausscheiden eineS Teilhabers
§ 24. Wird jemand in ein bestehendes Handelsgeschäft» 

als Gesellschafter ausgenommen» oder tritt ein neuer Gesell
schafter in eine Handelsgesellschaft» ein oder scheidet aus einer 
solchen ein Gesellschafter aus», so kann» ungeachtet dieser Ver
änderung die bisherige Firma" fortgefiihrt werden».

Bei dem Ausscheiden eines Gesellschafters, dessen Name in 
der Firma enthalten ist", bedarf es zur Fortführung der Firma 
der ausdrücklichen Einwilligung des Gesellschafters oder seiner 
Erben».

1. Eines Einzelkaufmanns!
2. Dieser Fall ist an sich auch aus § 22 abzuleiten; der Einzelkaufmann 

veräußert an die neue Gesellschaft.
Die „Aufnahme" darf nicht zwecks unzulässiger Vermeidung des Gesell- 

fchaftszufatzes fingiert und etwa zwischen den Beteiligten schon vor der Errichtung 
der Einzelfirma ein Gesellschaftsvertrag über eine o. HG. geschloffen worden 
sein, bei welchem der sukzessive Firmenerwerb beredet wird; vgl. IW. 27, 1674 
(Umgehung des § 19 Abs. 1).

3. Hier nur im Sinne des § 19 (keine juristische Person).
4. Gleichgültig auf welche Weise und wieviele Inhaber des Geschäfts 

danach übrigbleiben; vgl. RGZ. 65, 382; 122; 312; 146, 172; OLG. 41, 195; 
RIA. 3, 83; KGI. 13 A 31.

5. Wird statt dessen Neubildung gewählt, so gelten §§ 18, 19. Die Auf
nahme eines neuen Namens in die Firma ist aber in solchem Falle dann grundlos 
und von einem Wettbewerber verbietbar, wenn dadurch Berwechslungsgefahr 
entsteht; R. 30, 1270 (Recht auf eigenen Namen greift nur im Falle notwen
digen Namensgebrauchs durch).

6. Unverändert; also auch ein bestehender Gesellschafterzusatz, wenn 
nach einer HGesellschaft ein Einzelkaufmanir Inhaber wird; JFG. 5, 206, ferner 
R. 28,1303; 36, 3558 u. 9220; auch die ausdrückliche Bezeichnung als o.HG. oder 
KG. (str.; RIA. 17, 82; s. auch IW. 35, 3I9273); vgl. DFG. 36, 266; HRR. 37, 
319. — Immer find aber Nachfolgezusähe statthaft; KGI. 13 A 31. — Vgl. no&j 
Anm. 7 zu § 22.

7. Die Vorschrift betrifft die firmcnmäßig registerliche Zulässigkeit i. S. des 
§ 37 Abs. 1. über vertragliche Abänderungen zugunsten eines einzelnen Ge
sellschafters vgl. RGZ. 66, 320.

8. Nötig ist, daß der Name gerade mit Rücksicht auf die ausfcheidenden 
Gesellschafter (nicht jemand anderen zufällig gleichen Namens) in die Firma 
ausgenommen wurde; NGZ. 65, 382; IW. 08, 462; 31; 2998; Gruch. 36, 1152.

9. § 24 Abs. 2 entspricht § 22. — Ohne ausdrückliche Einwilligung ist Firmen- 
sortführung auch mit Nachfolgesatz unzulässig; OLG. 16, 83; JFG. 8, 155. 
Streichung des Namens des ausscheidenden Gesellschafters ist Bildung einer neuen 
Firma, die dann folglich §§ 18, 19 genügen muß; IW. 29, 2156; RIA. 14, 174.
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Haftung »ad Legitimation bei Erwerb eines HandelSgefchSftS
unter Lebenden
§ 25u. Wer ein unter Lebenden erworbenes' Handels

geschäft' unter der bisherigen Firma' mit oder ohne Beifügung 
eines das Rachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes' fort
führt', haftet für alle im Betriebe des Geschäfts begründeten 
Verbindlichkeiten des früheren Inhabers'. Die in dem Be
triebe begründeten Forderungen gelten den Schuldnern gegen
über als auf den Erwerber übergegangen, falls der bisherige 
Inhaber oder seine Erben in die Fortführung der Firma ge
willigt haben'.

Eine abweichende Vereinbarung ist einem Dritten gegen
über' nur wirksam, wenn fie in das Handelsregister" ein
getragen" und bekanntgemacht oder von dem Erwerber oder 
dem Beriiutzerer" dem Dritten mitgeteilt worden ist".

Wird die Firma nicht fortgeführt» so haftet der Erwerber 
eines Handelsgeschäfts für die früheren Gefchäftsverbindlich- 
keiten nur, wenn ein besonderer Berpflichtungsgrund" vor
liegt, insbesondere wenn die Übernahme der Verbindlichkeiten 
in handelsüblicher Weise von dem Erwerber bekanntgemacht" 
worden ist.

la. Zu § 25 s. Ari. 6 Nr. 5 der 4. EinfV. betr. Österreich und Art.6 Nr. 2 
der 3. EinV. betr. Sudetenland (Anh. XIII, XIV).

1. Erwerb unter Lebenden.— über Erwerb von Todes wegen vgl. § 27; 
dieser ist auf den Erben zu beschränken. Daher: § 25 gilt auch für Erwerb im 
Wege der Erbteilung (vgl. D. 36) u. durch Vermächtnis (analog; str.). Über 
Geschäftsübernahme durch einen Pächter und Rückgabe nach Pachtbeendigung 
vgl. oben Anm. 15 zu § 22 und DIZ. 06, 86; RGZ. 133, 318; HansRGZ. 28 
B 614. Keine Geschäftsübernahme i. S. des § 25 ist Erwerb aus der Konkurs
masse (RGZ. 58, 168; kein Schutz der Konkursgläubiger! im einzelnen bestr., 
vgl. auch Anm. 3 zu § 22), auch nicht Sicherungsübertragung der Geschäfts
aktiven (LZ. 11, 138; u. U. ist aber § 419 BGB. gegeben!), nach IW. 29, 2627 
weiterhin nicht Erwerb aus einem Vergleichsverfahren (vgl. dazu auch HansRGZ. 
31 B 517 — Liquidationstreuhand-Verträge); wohl aber unter Umständen (Aus
legung des Parteiwillens!) der Erwerb sämtlicher Anteile einer GmbH. (RGZ. 
98,289; vgl. auch HansRGZ.33 B 531), überhaupt sonst jeder Erwerb durch Ver
einbarung ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund (RGZ. 149, 25), auch wenn er 
sich zwischen zwei o. HG.en vollzieht, an denen dieselben Gesellschafter beteiligt 
sind; IW. 36, 2658; vgl. OLG. 4, 146.

2. Handelsgeschäft ist hier gleich Unternehmen; vgl. Anm. 8 zu § 1 
u. Anm. 2 zu § 22. Es ist in vielfacher Hinsicht, obwohl beim Einzelkaufmann 
kein Sonderkonkurs möglich, als Sondervermögen ausgebildet und Gegenstand 
eines Persönlichkeitsrechts. Nach h. M. aber muß Veräußerung durch Einzel
akte erfolgen, wohingegen das Unternehmen schuldrechtlich z. B. als einheitlicher 
Kaufgegenstand anerkannt wird; vgl. RGZ. 67, 86; 69, 57; 98, 293; 100, 200. 
Analogie zu den meisten Kaufregeln ist zumindest geboten. S. auch Anm.l zu § 350.



3. Wegen des Erfordernisses der Firmenfottführung findet § 25 nur auf 
V olKaufleute (u. sonst im H.-Register Eingetragene, vgl. § 5) Anwendung. Ander
seits braucht hier (im Gegensatz zu § 22; vgl. dort Anm. 7) die Firma nicht den 
gesetzlichen Erfordernissen zu entsprechen; vgl. RGZ. 113,306; LZ. 11,608; R.23, 
907; HRR. 32, 255. Nur Firmenübereinstimmung ist erforderlich; darüber, wann 
sie vorliegt, vgl. Anm. 8 zu § 22 u. IW. 33, 1852. (Ein Unterschied besteht bei 
Zusammenfassung mehrerer Firmen: diese ist gem. § 22 zulässig, genügt aber 
nicht i. S. des § 25, RGZ. 50,116; 159, 211; vgl. unten Anm. 5.) Demgemäß gilt 
die Borschnft auch für eineAttG., die (unzulässigerweise — vgl. Anm. 8 zu § 221) 
die Firma einer erworbenen o. HG. fortfühtt, HRR. 30, 35; über Fortführung 
einer schlagwortartigen Bezeichnung (§ 25 verneint) s. RGZ. 145, 274.

4. Vgl. Anm. 8 zu § 22, auch Anm. 7 zu § 18.
5. Uber Geschäftsfortführung vgl. Anm. 5 u. 6 zu § 22. Nötig ist kon

tinuierliche Fortführung des ganzen Geschäfts; nicht genügt insbesondere Filial
übernahme; vgl. RGZ. 64, 129; HRR. 29, 1028; Warn. 34, 30; ebensowenig 
Umwandlung der FUiale einer Einzelfirma in eine selbständige juristische Person 
HansRGZ. 29 B 205; auch nicht Vereinigung mit anderem Geschäft unter 
Blldung einer zusammengesetzten Firma; RGZ.50,116; 159,220. Keine Fort
führung, wenn der Erwerber das Geschäft alsbald verpachtet (LZ. 13, 538) 
oder in eine GmbH, einbringt (RGZ. 143, 368). Die erforderliche tatsäch
liche (nicht bloß intern vereinbarte — vgl. Warn. 13,194) Fortführung als ei
genes Geschäft kann aber anderseits schon in bloßen Abwicklungsgeschäften be
stehen; Gruch. 57,417 ;RGZ.143,368; 147,338. Die Wirkung einer tatsächlich erfolg
ten Fottführung wird durch erfolgreiche Anfechtung od.Nichttgkeit des Übernahme- 
geschäfts nicht berührt (st.Rspr.; vgl. RGZ. 76,439; 89,98; 149,28; HRR.32,256).

6. Die Haftung des Geschäftserwerbers erstteckt sich auf alle Ge
schäftsschulden (vgl. §§ 343, 344, dazu RGZ. 58, 21; 59, 213; 89, 98; IW. 12, 
1107), gleichgültig, ob er ihr Bestehen kannte, RGZ. 17, 98; DIZ. 34,1002, ob sie 
in den Geschäftsbüchern eingetragen waren (nur Indiz; ROHG. 8, 42 u. 538), 
oder gar, ob er sie übernommen oder anerkannt hat (vgl.Abs.2; HansRGZ. 34 B 
63; anderseits aber nur, soweit sie wirklich bestehen, und zwar wiederum ohne 
Rücksicht auf Kenntnis oder Unkenntnis vom etwaigen Gegenteil, RGZ. 93, 228; 
ferner in derselben Rechtslage wie beim früheren Inhaber, RGZ. 135, 104; 143, 
154 (Lauf der Verjährungsfrist); 154, 334, und nur, soweit sie nicht von diesem 
unter einer anderen als der übertragenen Firma begründet worden sind, RGZ. 116, 
281. Einzelfälle aus der Praxis: RGZ. 15, 54 u. 133 (unerlaubte Handlung); 
76, 7 u. 154, 334 (Gesellschasterverbindlichkeiteu); 93,229 (Bereicherung); 143,154 
(Prozeßkosten); LZ. 21, 176 (Gründungsdarlehen); IW. 07, 831 (bedingte oder 
betagte Schulden, vgl. dazu auch § 26 Abs. 2 S. 2); ROHG. 8, 385 (durch Ein
rede des nicht erfüllten Vertrages gehemmte Schulden); R. 37,1287 (Lohnansprüche 
von Angestellten einer nicht übernommenen Zweigniederlassung); Warn. 37, 151 
(Schulden aus einem nicht übernomnrenen anderen Geschäft des Veräußerers).

Vollstreckung aus Urteilen, die auf den früheren Inhaber lauten, gegen den 
Erwerber gem. §§ 729 Abs. 2, 727, 730, 731; über den Fall unrichtiger Register
eintragung: LZ. 27, 196.

über die Weiterhaftung des früheren Inhabers vgl. § 26 Anm. 2.
7. Bei Einwilligung (auch stillschweigender — anders § 22) des früheren 

Inhabers oder seiner Erben hat die Firmenfortführung die Wirkung einer Zession 
der Geschäftsforderungen, Grrlch. 59, 140; vgl. §§ 398ff. BGB., §§265, 325, 
727 ZPO. Der frühere Inhaber darf nach Firmenübergang nicht mehr ver
fügen und ist wegen etwaiger Aufrechnungsmöglichkeiten auf die Zeit vor dem
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Übergang der Firma, sowie auf Vereinbarung mit dem Übernehmer (Abs. 2) 
angewiesen; vgl. D. 37. Wegen des Zeitpunkts des Firmenübergangs und seiner 
Geltendmachung vgl. §§ 31 Abs. 1, 15 Abs. 1 u. 2. Bei vorliegender Eintragung 
ist Einwilligung des früheren Inhabers zu vermuten, RGZ. 41,22. — Zu dem 
Kreis der Forderungen, die übergehen, vgl. wiederum §§343, 344 u. dazu IW. 
37, 303*. Es fallen dahin regelmäßig auch die Rechte aus einem Wettbewerbs- 
Verbot; vgl. § 74 und RGZ. 72, 434; 102, 127; Warn. 14, 291; Gruch. 59, 528. 
Umgekehrt kann über die im Grundbuch auf seinen Namen oder auf die veräußerte 
Firma eingettagenen (geschäftszugehörigen) Rechte, insbesondere auch eine 
Sicherungshypothek, ohne besondere Abttetung nur der bisherige Inhaber ver
fügen, OLG. 45, 203; RGZ. 118, 354.

8. Bei Veräußerung aus einer Konkursmasse nicht gegenüber den Kon
kursgläubigern, RGZ. 58, 166.

9. Bei Schulden und Forderungen aus dem Betrieb einer mitübernommenen 
Zweigniederlassg. auch i. der. Reg.,IW. 07,679; HRR. 31.768. Vgl. dazu jetzt § 13a).

10. Dies ist bei Geschäftsübernahme durch eine neugegründete MG. schon 
vor deren Einttagung in das HReg. möglich; vgl. RGZ. 131, 27.

11. Kenntnis Dritter, die nicht auf MitteUung entweder des neuen 
oder des früheren Inhabers beruht, reicht nicht aus. Ausnahme von § 15 Abs. 1; 
vgl. Anm. 7 Abs. 1 zu § 15 u. IW. 03, 401; RGZ. 75, 139. — Die Mitteilung 
ist empfangsbedürftige WUlenserNärung, RGZ. 67, 8; sie muß der tatsächlich 
gettoffenen Vereinbarung entsprechen; vgl. RGZ. 102, 245. Die Mitteilung, 
der Erwerber hafte nur bis zu einem Höchstbetrage, ohne die Angabe der For
derungen, die von ihm zu tUgen sind, entspricht nur dann einer wirksamen Ver
einbarung, wenn der Höchstbetrag sämtliche Forderungen deckt; RGZ. 152, 75.

12. Nntragung und Bekanntmachung bzw. Mitteilung an Dritte wirken 
nur, wenn sie ohne schuldhaftes Zögern im unmittelbaren Anschluß an die Ge- 
schäftsübernahme und -fortführung bewirkt werden; vgl. dazu IW. 04, 8; 11, 
66e; HRR. 32, 1461, auch RGZ. 131, 27 (MitteUung bei Übernahme des Ge
schäfts durch eine in Gründung befindliche MG. schon nach Beurkundung ihres 
Gesellschaftsverttages möglich). Strenger noch RGZ. 75, 139 (Verspätung durch 
Versehen des Registerrichters soll schaden [?]; vgl. dazu aber RGZ. 131, 12, 
über Verschulden der Beteiligten); umgekehrt läßt IW. 03, 389 genügen, daß 
sich die Sachlage dem Dritten gegenüber seit der Übernahme noch nicht verändert 
habe (?), allerdings betr. den Fall eines Geschäftsschuldners. — Maßgeblich 
ist in jedem Falle nur eine solche bekanntgemachte Eintragung oder solche Mit- 
teUung, aus welcher Dritte deutlich den Ausschluß des Übergangs einer sie be
rührenden Forderung oder Schuld erkennen können; vgl. oben Anm. 11 a. E.

Der deutsch-französische gemischte Schiedsgerichtshof hat dem zwischen deut
schen Kaufleuten vereinbarten Haftungsausschluß gegenüber einer französischen 
Forderung trotz ordnungsmäßiger Kundgabe die Wirkung versagt unter Berufung 
auf Art. 299 b B. V. als angeblich vergehendes öffentliches Recht (?); R. 26, 215.

13. Z. B. §§414, 415, 419 BGB. oder Schuldmitübernahme; § 419 BGB. 
liegt nicht vor bei Übernahme des Gesellschaftsvermögens einer o. HG.; IW. 10, 
242; Gruch. 61, 926.

14. Dies ist eine auf Gewohnheitsrecht zurückgehende einseitige (kein Ver
trag! vgl. allerdings § 151 BGB.!) Haftungsübernahme, die aber das Jnnen- 
verhältnis zwischen jetzigem und früherem Inhaber nicht berührt, RGZ. 38, 176. 
Die Kundgabe steht vielmehr der Firmenfortsührung (Abs. 1 S. 1) gleich; vgl. 
§ 26 Abs. 1 Halbs. 1.

Nötig ist Anzeige d. Passiven-, nicht nur d. Geschäftsübernahme; RGZ. 50,120.



Handelsübliche Bekanntmachung (Rundschreiben, Veröffentlichung in 
der Presse, u. U. auch Erklärungen an das Registergericht, nicht jedoch Mitteilung 
an einige wenige Geschäftsfreunde) wirkt auch zugunsten der Gläubiger, welche 
die Mitteilung tatsächlich nicht erhalten, vgl. ROHG. 1, 69; RGZ. 8, 64; 17, 98.

Verjährung der Ansprüche gegen den GejchäftSverSutzerer

B26. Ist der Erwerber des Handelsgeschäfts auf Grund 
ortführung der Firma oder auf Grund der im § 25 Abs. 3 
bezeichneten Bekanntmachung für die früheren Eeschäftsver- 

bindlichkeiten haftbar', so verjähren die Ansprüche der Gläu
biger gegen den früheren Inhaber" mit dem Ablaufe von fünf 
Jahren, falls nicht nach den allgemeinen Borschriften die Ver
jährung schon früher eintritt".

Die Verjährung beginnt im Falle des § 25 Abs. 1 mit dem 
Ende des Tages, an welchem der neue Inhaber der Firma' in 
das Handelsregister des Gerichts der Hauptniederlasiung ein
getragen worden ist, im Falle des § 25 Abs. 3 mit dem Ende 
des Tages, an welchem die Kundmachung der Übernahme ftatt- 
gefunden hat. Konnte der Gläubiger die Leistung erst in einem 
späteren Zeitpunkte verlangen, so beginnt die Verjährung mit 
diesem Zeitpunkte.

1. Vgl. Anm. 14 Abs. 1 zu § 25. Bei andern Haftungsgründen (vgl. Anm. 13 
zu § 25) gilt § 26 nicht, vielmehr nur bürgerl. Recht, dem § 26 sonst als lex spe
cialis vorgeht.

2. Dieser wird durch § 25 nicht frei; sondern — außer bei besonderen Er
löschensgründen seiner Haftung (§§ 397, 414 ff. BGB.) — Gesamtschuldner neben 
dem Erwerber. Bgl. dazu RGZ. 19, 255; 36, 50; 74, 233; 107,31; 135,107; IW. 
11,158; 13, 324; SeuffA. 60, 455. Anders beim gegenseitigen Bettrag, wenn die 
Einrede seiner Nichterfüllung erst durch Lieferung an den legitimierten (vgl. 
§ 25 Abs. 1 S. 2) Erwerber beseitigt wird (str.; RGZ. 83, 108, gegen RGZ. 31, 
47 u. IW. 01, 63), sowie bei Verzug (wegen des Berzugsschadens), der nur durch 
Handlungen gegenüber dem Erwerber begründet wird (RGZ. 65, 26); ent
sprechend wirken Handlungen zur Unterbrechung der Verjährung gegen Ver
äußerer und Erwerber nur, wenn sie beiden gegenüber vorgenommen werden 
(RGZ. 135, 104); vgl. §425 Abs. 2 BGB., ferner Anm. 2 zu § 159.

3. Auch Urteilsforderungen (§ 218 BGB.) fallen daher unter §26 (str.; vgl. 
IW. 38, 1173). 4. Auch wenn diese vorher noch nicht eingetragen war;
vgl. Anm. 4 zu § 159.

Haftung des Erben eines Handelsgefchüsts
§ 27'". Wird ein zu einem Nachlasie gehörendes Handels

geschäft von dem Erben fortgeführt, so finden auf die Haftung 
des Erben für die früheren Seschäftsverbindlichkeiten die Vor
schriften des § 25 entsprechende Anwendung".

Die unbeschränkte Haftung nach § 25 Abs. 1 tritt nicht ein", 
wen« die Fortführung des Geschäfts vor dem Ablaufe von drei
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Monaten nach dem Zeitpunkt, in welchem der Erbe von dem 
Anfalle der Erbschaft Kenntnis erlangt hat, eingestellt wird'. 
Auf den Lauf der Frist finden die für die Verführung gelten
den Vorschriften des § 206 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ent
sprechende Anwendung'. Ist bei dem Ablaufe der drei Monate 
das Recht zur Ausschlagung der Erbschaft noch nicht verloren, so 
endigt die Frist nicht vor dem Ablaufe der Ausschlagungsfrist'.

la. Zu § 27 Abs. 2 s. Art. 6 Nr. 6 der 4. EinfB. betr. Österreich und Art.6 
Nr. 3 der 3. EinfB. betr. Sudelenland (Anh. XIII, XIV).

1. Bgl. die Anm. zu § 25, insbes. Anm. 1. — Über die Möglichkeit der Ge
schäftsführung durch Erben überhaupt: Anm. 4 zu § 22 u. RIA. 17, 28. — Eine 
Erbengemeinschaft wird durch die Fortführung eines ererbten Geschäfts noch 
keine o. HG., LZ. 30, 1269, auch nicht nach Ablauf der Fristen des Abs. 2, IW. 31, 
3129; vgl. auch IW. 35,3642"; 39,565,- sowie Anm. 1 Abs. 4 zu § 105. (Anders R. 37, 
7986 ^München)). Die Erben haften aber für die neuen Geschäftsschulden persönlich; 
IW. 37,2599. Nach Annahme oder versäumter Ausschlagung der Erbschaft kann der 
eir^elne Miterbe nur im Wege der Erbteilsübertragung oder der Auseinander
setzung (vgl. dazu RIA. 17, 78) aus dem Handelsgeschäft ausscheiden; RIA. 13, 
226. — Da die Aktivendes Geschäfts kraft Anfalls der Erbschaft übergegangen sind, 
kann das Gesetz die entsprechende Anwendung des § 25 auf die Haftung beschränken.

Die Folge der Geschäftsfortführung gem. § 25 Abs. 1 oder 3 ist unbe
schränkte Haftung (wie bei Erwerb unter Lebenden). Ob dies eingetreten ist 
oder beschränkte Erbenhaftung noch in Betracht kommt, ist vor dem Urteil zu 
klären, RGZ. 88, 219 (§ 780 ZPO. ist nicht anwendbar). — Jedoch kein Aus
schluß des Rechts nach § 569 BGB., den Mewertrag über die Geschäftsräume 
mit gesetzlicher Frist -um ersten zulässigen Termin zu kündigen; RGZ. 130, 52.

§ 25 Abs. 2 ist entsprechend anwendbar, wenn durch Testament oder Erb
vertrag Abweichendes über die Haftung bestimmt worden ist (str.); dies mutz dann 
eingetragen und bekanntgemacht oder Dritten (vom Erben) mitgeteilt werden.

2. So daß es also bei der (grundsätzlich beschränkbaren) Erbenhaftung 
(8 1967ff., 2058ff. BGB.) verbleibt.

3. Keine „Einstellung" liegt in der Veräußerung des Geschäfts mit Firma; 
RGZ. 56, 198. Bei Ausscheiden nur einzelner Erben haften die verbleibenden; 
RGZ. 154, 334.

4. Bei Geschäftsunfähigkeit oder Beschränkung in der Geschäftsfähigkeit 
und Fehlen eines gesetzlichen Vertreters kein Fristablauf vor 6 Monaten nach 
Behebung des Mangels.

5. Diese beträgt 6 Wochen seit Kenntnis des Erben von Anfall und Beru
fungsgrund, jedoch bei Beruftrng durch Verfügung von Todes wegen nicht vor 
deren Verkündung; wenn ausschließlicher letzter Wohnsitz des Erblassers oder 
Aufenthaltsort des Erben bei Fristbeginn im Ausland lagen: 6 Monate.

Haftung und Legitimation bei Ausnahme eines Teilhabers
durch Einzelkaufleute

§ 28. Tritt jemand als persönlich haftender Gesellschafter 
oder als Kommanditist in das Geschäft eines Einzelkaufmanns 
ein1, so haftet die Gesellschaft^, auch wenn sie die frühere Firma 
nicht fortführt^ für alle im Betriebe des Geschäfts entstandenen



Verbindlichkeiten des früheren Geschäftsinhabers«. Die in dem 
Betriebe begründeten Forderungen gelten den Schuldnern 
gegenüber als auf die Gesellschaft Lbergegangen°.

Eine abweichende Vereinbarung ist einem Drittem gegen
über nur wirksam, wenn sie in das Handelsregister eingetragen 
und -ekanntgemacht oder von einem Gesellschafter dem Dritten 
mitgeteilt worden ist6.

1. Voraussetzung ist, daß das Geschäft spätestens durch den Eintritt des 
Teilhabers Vollkaufmannsgewerbe wird; vgl. HansRGZ. 31 B 670, str.— Eintritt 
in eine schon bestehende o. HG. oder KG. regelt sich nach §§ 130, 173 (Unter
schied: Unabdingbarkeit der Mithaftung des neuen Teilhabers). — Die Vor
schrift ist der des § 25 (bis auf die Bedeutung der Firmenfortführung) ange
glichen; kontinuierliche Geschäftsfortführung (vgl. Sinnt. 5 zu § 25) ist hier eben- 
falls nötig; KGJ. 30 A 110. Wegen der Haftung für die Zeit zwischen Eintritt 
und Eintragung vgl. §§ 123, 161 Abs. 2, 176.

Uber den Fall des wechselseitigen Eintritts zweier Einzelkanfleute in ihre 
beiden Geschäfte: R. 24, 404.

2. Gesellschaftshaftung,d.h.: Haftung des eintretenden Teilhabers, wenn 
er „persönlich haftender Gesellschafter" sein sollte, unbeschränkt, sonst nur in Höhe 
seiner Kommanditisteneinlage (§§ 128,171) als Gesamtschuldner mit dem früheren 
Inhaber. Vollstreckung gegen den Neueingetretenen aus Urteilen gegen den 
Einzelkaufmann wie bei § 25; vgl. dort Anm. 6 a.E. u. HRR. 31, 2081. — über 
das Jnnenverhältnis vgl. unten Sinnt. 6. — Erfolgreiche Anfechtung oder Nichtig
keit des Gesellschaftsvertrages führen keine Änderung der Haftung mehr herbei, 
wenn die Gesellschaft eingetragen war (str.; vgl. RGZ. 76,439; 89, 97; 142, 98).

3. Vgl. oben Anm. 1. Hierin liegt die Slbweichung der Vorschrift von § 25. 
Vgl. RGZ. 89, 99 u. § 24.

4. über den Begriff der Geschäftsschulden vgl. Sinnt. 6 zu § 25. Wie Grün
dungsdarlehen zählen dazu auch Schulden aus früherer Geschäftsübernahme 
(RGZ. 93, 228; IW. 08, 206; 10, 758; 12, 1107) und aus Abfindungsversprechen 
gegenüber früheren tätigen und ausscheidenden stillen Gesellschaftern (RGZ. 
102, 243; OLG. 41, 195; MSfHR. 16, 377).

5. Vgl. dazu Sinnt. 7 zu § 25 u. HRR. 29, 320.
6. Eine im Jnnenverhältnis beliebig mögliche Abänderung zeitigt nach außen 

hin wie im Falle des § 25 nur bei handelsüblicher Bekanntmachung Wirkungen; 
vgl. im einzelnen Sinnt. 9—12 zu § 25. Die Bekanntmachung muß hier spätestens 
unverzüglich nach der Gesellschaftsgründung erfolgen; Mitteilung nach verkehrs
üblicher Übergangszeit ist noch rechtzeitig; vgl. HRR. 29,320; daß eine Mitteilung 
vor Abschluß des Gesellschaftsvertrages (wegen des Wortlauts„von einem Gesell
schafter...") unwirksam sein solle (RGZ. 102,243; OLG. 41,195), ist formalistisch.

Pflicht zur Firmenanmeldung
§ 29la. Zeder Kaufmann« ist verpflichtet^ seine Firma und 

den Ort seiner Handelsniederlassung6 bei dem Gericht, in deffea 
Bezirke sich die Niederlassung befindet«, zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden6; er hat feine Firma zur Auf
bewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen6.


